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1 Einleitung

1.1 Aufgabe des Flächennutzungsplanes

Die demografische Entwicklung, die Veränderung von Wohn- und Wirtschaftsstrukturen sowie die

Verpflichtung zum Schutz der Natur stellen für die Entwicklung einer Gemeinde, welche soziale,

kulturelle, wirtschaftliche und städtebauliche Aspekte berücksichtigen muss, eine große Herausfor-

derung dar. Der Flächennutzungsplan stellt in Hinblick auf eine abgestimmte und den Bedürfnissen

der Bewohner gerechte Gemeindekonzeption ein zentrales Instrument dar.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB haben Bauleitpläne - und damit auch Flächennutzungspläne - „eine nach-

haltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden An-

forderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang

bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung zu gewähr-

leisten. Sie soll dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Le-

bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den allgemeinen Klima-

schutz. Außerdem ist die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu

erhalten und zu entwickeln.“

In der Planungshierarchie nimmt der Flächennutzungsplan die kommunale Ebene ein. Er ist gemäß

§ 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung und Landesplanung anzupassen. Im Zuge des Ge-

genstromprinzips beeinflusst er jedoch auch die übergeordneten Planwerke.

Bundesraumordnung

Raumordnungsgesetz

Landesplanung

Landesentwicklungsplan

Regionalplanung

Regionalplan

Kommunale Planung

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan
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1.2 Anlass für die Neuaufstellung

Der bisher rechtsgültige Flächennutzungsplan (FNP) erlangte Ende 2002 Rechtswirksamkeit, sein

Zielhorizont bis 2015 ist inzwischen erreicht. Durch die demografische Entwicklung, die Verände-

rung der wirtschaftlichen Strukturen aber auch durch veränderte Vorgaben übergeordneter Pla-

nungsebenen kann der bisherige FNP seine ihm zugedachte Steuerungsfunktion nicht mehr ausrei-

chend gerecht werden. Der Gemeinderat Keltern wird aus diesem Grund am 07.07.2015 den Auf-

stellungsbeschluss für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Keltern fassen.

1.3 Rechtliche Grundlage

Das Baugesetzbuch (BauGB) unterscheidet zwischen der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächen-

nutzungsplan) und der verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan). Die maßgebende rechtliche

Grundlage für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes bilden die §§ 1 bis 7 des Baugesetzbu-

ches.

Der Flächennutzungsplan stellt eine Absichtserklärung der Gemeinde zur zukünftigen Entwicklung

dar. Gegenüber dem Bürger entfaltet er jedoch noch keine Rechtswirkung, so dass sich aus dem

FNP auch keine Rechtsansprüche herleiten lassen. Eine bindende Wirkung entfaltet der FNP gegen-

über der Gemeinde, die ihre Bebauungspläne aus dem FNP entwickeln muss sowie gegenüber Be-

hörden und Träger öffentlicher Belange, die ihre Planungen an den FNP anpassen müssen.

Bei Vorhaben im Zusammenhang bebauter Ortsteile gemäß § 34 BauGB wie auch im Geltungsbe-

reich von Bebauungsplänen übernimmt der Flächennutzungsplan keine direkte Steuerungsfunk-

tion. Dagegen hat er Bedeutung bei der Beurteilung von Vorhaben im Außenbereich, bei denen

gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB öffentliche Belange betroffen sein können sofern das Vorhaben der

Darstellung im FNP widerspricht. In der Praxis kommt dies insbesondere bei nichtprivilegierte Vor-

haben im Außenbereich gemäß § 35 Abs. 2 BauGB zur Anwendung.

1.4 Geltungsbereich und Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer eines Flächennutzungsplanes gibt es keine gesetzliche Regelung. Im Allge-

meinen wird von einem Planungshorizont von 15 bis 20 Jahren ausgegangen, so dass die vorlie-

gende Neuaufstellung eine Laufzeit bis 2035 besitzen soll.

Der Geltungsbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet von 2.983 ha.

1.5 Bestandteile und Inhalt des Flächennutzungsplanes

Der Flächennutzungsplan setzt sich zusammen aus der Planzeichnung, der Begründung sowie der

Zusammenfassenden Erklärung.

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist für den Flächennutzungsplan eine Umweltprüfung durchzuführen, in

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet

werden. In einem Umweltbericht sind die Ergebnisse der Umweltprüfung darzulegen, dieser bildet

eine gesonderte Beilage zur Begründung.
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Der Flächennutzungsplan wird auf einer digitalen Katastergrundlage im Maßstab 1:10.000 erstellt,

ausschnittsweise 1:5.000. Die Planzeichnung enthält Darstellungen, Kennzeichnungen, nachrichtli-

che Übernahmen und Vermerke.

1.6 Gesetzliche Grundlage

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147).

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

 Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. 2010 S. 357,

358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2019 (GBl. S. 313).

 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl 2000, S.

581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.12.2020 (GBl. S. 1095, 1098).

1.7 Verfahren

Die Neuaufstellung, Gesamtfortschreibung oder Änderung von Flächennutzungsplänen erfolgt nach

Vorgaben des BauGB. Der FNP ist nach Abschluss des Verfahrens durch die Höhere Verwaltungsbe-

hörde zu genehmigen. Für die Gemeinde Keltern ist dies das Landratsamt Enzkreis.

 Aufstellungsbeschluss

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger

Behörden (§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 BauGB)

 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Behörden

(§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB)

 Feststellungsbeschluss

 Genehmigung durch das Landratsamt (§ 6 Abs. 1 BauGB)

 Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 6 Abs. 5 BauGB)

2 Die Gemeinde Keltern

2.1 Lage und Größe der Gemeinde

Die Gemeinde Keltern befindet sich zwischen den Großstädten Karlsruhe (ca. 25 km) und Pforzheim

(ca. 10 km). Die Gemeinde gehört dem Landkreis Enzkreis mit Sitz in Pforzheim an. Dieser ist Teil

der Region Nordschwarzwald sowie des Regierungsbezirks Karlsruhe. An das Gemeindegebiet gren-

zen die Gemeinden Remchingen und Kämpfelbach, die Stadt Pforzheim sowie die Gemeinden Bir-

kenfeld, Straubenhardt und Karlsbad an.

Die Gemeinde besteht aus den fünf Ortsteilen Dietlingen, Ellmendingen, Weiler, Niebelsbach sowie

Dietenhausen. Im Zuge der Kommunalreform wurden die Ortsteile 1972 zur Gemeinde Keltern ver-

einigt. Die Einwohnerzahl lag am 31.12.2020 bei 9.020 (eigene Angabe der Gemeinde).
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2.2 Naturräumliche Einbindung

Die Gemeinde Keltern befindet sich im Übergangsbereich des Nordschwarzwaldes mit seinen gro-

ßen Waldflächen, zum Pfinzgau mit seiner eher lieblichen, halboffenen und strukturreichen Land-

schaft. Die Höhenlage der Gemeinde beträgt 176 bis 353 m ü. NHN und ist geprägt von den Tallagen

der Pfinz, des Arnbaches sowie des Federbaches und den anschließenden sanften Hügeln.

2.3 Kurzer geschichtlicher Abriss

Die Gemeinde Keltern kann bereits auf eine über 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Im Jahr

919 erfolgt die erstmalige urkundliche Erwähnung der heutigen Ortsteile Ellmendingen und Diet-

enhausen. Dietlingen wird erstmals im 11. Jahrhundert erwähnt, Weiler 1219 und Niebelsbach um

ca. 1300. Bauliche Zeugen der Entstehung stellen die Wehrkirchen in Dietlingen (ca. 1250 errichtet

und 1410 umgebaut) sowie die Wehrkirche in Ellmendingen (1404 begonnen) dar.

Der Weinbau spielt bereits in früher Zeit eine wichtige Rolle in der Gemeinde. Die im 16. Jahrhun-

dert in Ellmendingen errichtete Torkel (Baumkelter) wurde bis ins Jahr 1937 für die Kelterung von

Wein verwendet, bevor 1939 diese Funktion durch eine neue Kelter übernommen wurde. Eine wei-

tere Kelter befindet sich in Dietlingen.

Die Gemeinde wurde am 30. März 1972 durch Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Orte

Dietlingen, Ellmendingen mit Dietenhausen, Weiler sowie dem seinerzeit württembergischen Nie-

belsbach gebildet. Besaßen die Ortsteile noch bis vor wenigen Jahrzehnten eine deutliche landwirt-

schaftliche Prägung, hat sich die Gemeinde aufgrund ihrer Lage seitdem zu einem beliebten Woh-

nort entwickelt. Diese Entwicklung wurde unterstützt durch die Ausweisung von neuen Wohnge-

bieten an den Rändern der historischen Ortskerne und spiegelt sich in einer stetig steigenden Be-

völkerungszahl wieder.

Parallel hierzu erfolgte ein wirtschaftlicher Aufschwung der Gemeinde, welcher sich insbesondere

in der Ausweisung von drei größeren Gewerbegebieten manifestiert. Keltern verfügt über eine

durchmischte Gewerbestruktur mit ca. 1.800 Arbeitsplätzen. Daneben pendeln viele Einwohner zur

Arbeit in Nachbargemeinden, vorzugsweise nach Pforzheim. Die Landwirtschaft erfolgt heute durch

33 Betriebe, von denen jedoch nur noch sechs Betriebe im Vollerwerb tätig sind. Der Weinanbau

besitzt dabei immer noch einen besonderen Stellenwert.

2.4 Informelle Planungen

2.4.1 Landschaftsplan

Bis zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes 2002 lag für die Gemeinde kein Landschaftsplan vor.

Danach wurden landschaftsplanerische Aussagen in den FNP integriert.

Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes 2035 wird auch ein separater Landschaftsplan

durch das Büro Bioplan, Heidelberg erstellt. Die Aussagen der beiden Planwerke werden dabei auf-

einander abgestimmt.



07pso13020_bg_211004.docx Seite 10 von 105

2.4.2 Innerörtliche Analyse

Im Vorfeld der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurde das Büro Pröll-Miltner GmbH, Karls-

ruhe (heute BIT Stadt + Umwelt GmbH, Karlsruhe) 2013 mit der Erstellung einer innerörtlichen Un-

tersuchung beauftragt. Diese hatte zum Ziel, ortsbildprägende Gebäude bzw. Ensembles sowie

Leerstände und sanierungsbedürftige bzw. abrisswürdige Bausubstanz zu ermitteln. Weiterhin soll-

ten innerörtliche Potenzialflächen mit Möglichkeiten einer Nachnutzung aufgezeigt werden. Ziel-

setzung war die Schaffung einer Grundlage für den FNP wie auch für zukünftige Sanierungsschwer-

punkte in der Gemeinde.

Die Aufgabenstellung wurde im Verlauf der Untersuchung erweitert um die Bestandsaufnahme der

Infrastruktur sowie die Ermittlung von Baulücken im Innenbereich sowie in ausgewiesenen Bauge-

bieten.

Ortsteil Dietlingen

Der historische Ortskern von Dietlingen befindet sich zwischen Andreaskirche, Alter Kelter und

Bachstraße. Die Bebauung ist zwar zu großen Teilen erneuert, dennoch ist noch eine erhebliche

Anzahl historischer Gebäude vorhanden, welche sich prägnant auf den Ortskern auswirken. In Diet-

lingen wurden im Zuge der Analyse 26 Gebäude und 4 Ensembles als ortsbildprägend eingestuft.

Weiterhin wurden in Dietlingen 110 noch unbebaute Grundstücke ermittelt, hiervon ein großer Teil

im kürzlich erschlossenen Neubaugebiet Klepberg. Insgesamt besteht somit allein in diesem Ortsteil

eine theoretische Bauflächenreserve von 5 ha, die jedoch aufgrund der Besitzverhältnisse nur zu

einem kleinen Teil aktivierbar ist.

Hinzu kommen vier innerörtliche Potenzialflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 1 ha sowie meh-

rere nach Abriss des baufälligen Bestandes überbaubare einzelne Grundstücke.

Ortsteil Ellmendingen

Ellmendingen verfügt zwischen Durlacher Straße, Ettlinger Straße und Pforzheimer Straße über ei-

nen relativ geschlossenen historischen Ortskern mit einer reichen Zahl an markanten Gebäuden

insbesondere aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Insgesamt werden in Ellmendingen 41 Gebäude

sowie 4 Bauensembles als ortsbildprägend eingestuft.

Im Ortsteil Ellmendingen wurden insgesamt 90 noch unbebaute Grundstücke aufgefunden, auch

hier ein erheblicher Teil im neu erschlossenen Baugebiet Neuberg. Insgesamt ergibt sich durch Bau-

lücken eine theoretische Bauflächenreserve von 4,9 ha.

Darüber hinaus konnten drei Potenzialflächen mit einer Gesamtgröße von 1,1 ha sowie sieben nach

Abriss von Gebäuden nutzbare Bauflächen mit einer Gesamtgröße von 0,4 ha ermittelt werden.

Ortsteil Weiler

Der Ortsteil Weiler verfügt über einen kleinen, jedoch geschlossen wirkenden Ortskern mit einigen

prägnanten Gebäuden. 22 Einzelgebäude sowie 3 Ensembles werden als ortsbildprägend einge-

stuft.

Im Ortsteil Weiler bestehen 24 Baulücken mit einer Gesamtfläche von 1,2 ha. Dazu wurde eine

Potenzialfläche mit 0,1 ha sowie drei nach Abriss von Gebäuden entstehende Bauflächen mit ins-

gesamt 0,2 ha ermittelt.
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Ortsteil Niebelsbach

Der Ortsteil Niebelsbach, als langgestrecktes Straßendorf, verfügt über vergleichsweise wenige

prägnante Gebäude. Etwas abgerückt vom Ortskern sind die Kelter aus dem 18. Jahrhundert sowie

die romanisch-gotische Pankratiuskapelle von Bedeutung.

Im Ortsteil Niebelsbach wurden 41 Baulücken mit insgesamt 2,2 ha ermittelt. Diese verteilen sich

auf das Neubaugebiet wie auch auf ältere Baugebiete. Weiterhin bestehen eine Potenzialfläche so-

wie zwei durch Abriss entstehende Baugrundstücke.

Ortsteil Dietenhausen

Durch die fehlende Durchgangsstraße konnte der Ortsteil Dietenhausen viel von seinem ursprüng-

lichen Charme bewahren. Dazu tragen u.a. 13 ortsbildprägende Einzelgebäude sowie ein Ensemble

bei.

In Dietenhausen bestehen 14 Baulücken mit einer Gesamtfläche von 0,9 ha. Weiterhin wurden vier

Potenzialflächen mit einer Gesamtfläche von 1,6 ha ermittelt, dabei handelt es sich jedoch nicht

nur um innerörtliche Flächen, sondern auch um Abrundungen am Siedlungsrand. Hinzu kommen

noch zwei Bauflächen, die nach Abriss der bestehenden Bebauung genutzt werden können.

2.4.3 Leitbild

Die Gemeinde Keltern hat 2018 einen Prozess zur Erstellung eines Leitbildes initiiert. Dabei wurde

in enger Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft eine Bestandsaufnahme der Gemeinde durchge-

führt und übergeordnete Ziele für die weitere Gemeindeentwicklung formuliert.

Im Oktober 2019 wurde der Leitbildprozess im Gemeinderat beschlossen. In Projektgruppen zu den

Themen Gemeinde und Gemeinschaft, Soziales und Bürgerschaftliches Engagement, Freizeit, Kultur

und Tourismus, Gewerbe und Handel, Umwelt, Natur und Energie, Bauen und Wohnen, Verkehr

und Mobilität sowie Digitalisierung sollen die übergeordneten Ziele mit konkreten Maßnahmen

hinterlegt werden.

Der Leitbildprozess ist derzeit noch nicht abgeschlossen.

2.4.4 Nahversorgungskonzept

Die Gemeinde Keltern verfügte über ein Nahversorgungskonzept aus dem Jahr 2011. Auf dessen

Grundlage wurden in der Vergangenheit einzelne Maßnahmen zur Verbesserung der örtlichen Ver-

sorgung durchgeführt. Andere damals erkannte Defizite wurden bislang jedoch nicht behoben, ins-

besondere die unbefriedigende Versorgungssituation im Ortsteil Ellmendingen. Vor dem Hinter-

grund einer angedachten Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes in Ellmendingen wurde eine um-

fassende Überarbeitung des inzwischen veralteten Nahversorgungskonzeptes in Auftrag gegeben.

Dieses wurde von der GMA, Ludwigsburg erstellt und im Mai 2018 vorgelegt.

Als regionalplanerisches Kleinzentrum (vgl. Ziffer 3.2) besitzt Keltern die Aufgabe der Grundversor-

gung der Gemeinde sowie des Nahbereiches. Dies erfolgt derzeit vorrangig durch einen großflächi-

gen Lebensmittelmarkt in Dietlingen, einen Discounter in Niebelsbach sowie mehrere Lebensmittel-

Fachgeschäfte in den Ortskernen. Insgesamt besitzt Keltern mit 283 m² Verkaufsfläche je 1.000 Ein-
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wohner eine Verkaufsflächenausstattung, die deutlich unter dem Durchschnitt vergleichbarer Ge-

meinden liegt (ca. 500 m² VK/1.000 Einwohnern). Hinzu kommt, dass das Angebot an Lebensmit-

telmärkten in den Gemeinden in Nachbarschaft zu Keltern sehr gut ist, so dass nahezu die Hälfte

der Kaufkraft in Keltern in andere Gemeinden abfließt.

Insgesamt sieht das Gutachten die Möglichkeit, in Keltern einen zusätzlichen Lebensmittelmarkt

mit einer Verkaufsfläche von ca. 1.000 m² anzusiedeln. Empfohlen wird dabei die Ansiedlung eines

Discounters mit Standort in Ellmendingen. Ein Vollsortimenter würde nach Auffassung des Gutach-

ters in zu starke und damit unerwünschte Konkurrenz zu dem bestehenden Markt in Dietlingen

treten.

3 Planerische Vorgaben

3.1 Grundsätze und Ziele der Raumordnung und der Landesplanung

Für Baden-Württemberg ist der Landesentwicklungsplanung (LEP 2002) maßgebend, in dem die

zentralen raumordnerischen Ziele und Grundsätze des Landes formuliert und vorgegeben werden.

Bei Zielen handelt es sich um rechtsverbindliche Vorgaben, welche durch Abwägung nicht über-

wunden werden können. Grundsätze sind allgemeine Aussagen, welche bei der planerischen Ab-

wägung ausreichend Berücksichtigung finden müssen. Weiterhin werden im LEP Verdichtungs-

räume sowie Zentrale Orte definiert.

Die Gemeinde Keltern befindet sich gemäß LEP 2002 in der Randzone um die Verdichtungsräume

Pforzheim und Karlsruhe. Plansatz 2.3 des LEP lautet hierzu:

2.3.1 (Grundsatz) Die Randzonen um die Verdichtungsräume sind so zu entwickeln, dass eine Zer-

siedlung der Landschaft und Beeinträchtigungen der Wohn- und Umweltqualität vermieden, Frei-

räume und Freiraumfunktionen gesichert, Entlastungsaufgaben für Verdichtungsräume wahrge-

nommen und Entwicklungsimpulse in den Ländlichen Raum vermittelt werden.

2.3.1.1 (Ziel) Die Siedlungsentwicklung soll sich an den Entwicklungsachsen orientieren und in Sied-

lungsbereichen und Siedlungsschwerpunkten mit guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr

und leistungsfähigem Anschluss an das überörtliche Straßennetz konzentriert werden.

2.3.1.2 (Ziel) Bei der Ausweisung von Neubauflächen ist auf eine umweltschonende, Flächen und

Energie sparende Bebauung und eine verkehrsgünstige und wohnortnahe Zuordnung von Versor-

gungseinrichtungen, Wohnbau- und Gewerbeflächen hinzuwirken.

2.3.1.3 (Grundsatz): Die Zentralen Orte sind als Versorgungs- und Arbeitsplatzzentren zu stärken

und durch Bereitstellung qualifizierter Infrastruktur- und Flächenangebote auch als Standorte zur

Wahrnehmung von Entlastungsfunktionen für Verdichtungsräume zu entwickeln.

2.3.1.4 (Ziel) Zum Schutz der ökologischen Ressourcen, für Zwecke der Erholung und für land- und

forstwirtschaftliche Nutzungen sind ausreichend Freiräume zu sichern.

(Grundsatz): Für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Teile von Freiräumen sind

vor Beeinträchtigungen zu schützen. Insbesondere ertragreiche Böden sind zu sichern. Möglichkei-

ten, mit Planungen auf Flächen geringerer Bodengüte auszuweichen, sind zu nutzen.
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(Grundsatz) Ökologisch bedeutsame Teile sowie für die Erholung besonders geeignete Teile von

Freiräumen sind vor Beeinträchtigungen zu schützen, zu vernetzen und mit entsprechenden Flä-

chen benachbarter Räume zu verknüpfen.

Die Gemeinde ist als Kleinzentrum außerhalb von Entwicklungsachsen klassifiziert. Die nächstgele-

genen zentralen Orte sind Pforzheim (Oberzentrum), Karlsruhe (Oberzentrum), Ettlingen (Mittel-

zentrum), Karlsbad (Unterzentrum), Remchingen/Königsbach-Stein (Doppelunterzentrum) sowie

Straubenhardt/Neuenbürg (Doppelunterzentrum).

3.2 Grundsätze und Ziele der Regionalplanung

Der Regionalplan konkretisiert die Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsplans auf der

räumlichen Ebene der Region. Dies geschieht vor allem durch die Festlegung von zentralen Orten,

regionalen Entwicklungsachsen und regional klassifizierten Gewerbe- und Industriestandorten. Für

die Gemeinde Keltern ist der Regionalplan Nordschwarzwald 2015 vom 21.03.2005 maßgebend.

Während der Landesentwicklungsplan die Ober- und die Mittelzentren festlegt, weist der Regional-

plan Unter- und Kleinzentren aus. Keltern ist im Regionalplan als Kleinzentrum ausgewiesen und

besitzt somit eine zentralörtliche Funktion. Kapitel 2.2.4 des Regionalplanes Nordschwarzwald 2015

lautet hierzu:

Ziel (1): Kleinzentren sollen als Standorte von zentralörtlichen Einrichtungen der Grundversorgung

so entwickelt werden, dass sie den häufig wiederkehrenden überörtlichen Bedarf ihres Verflech-

tungsbereiches decken können. Die Verflechtungsbereiche sollen i.d.R. mindestens 8.000 Einwoh-

ner umfassen.

Grundsatz (2): Kleinzentren sollen in der Regel ausgestattet sein mit Hauptschule, Turnhalle, Sport-

plätzen, Hallen- oder Freibad, Einrichtungen der gesundheitlichen Betreuung (Arzt, Apotheke), Ein-

zelhandels-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben.

In Kapitel 2.5 des Regionalplanes Nordschwarzwald 2015 werden die Ortsteile Ellmendingen und

Dietlingen als Siedlungsbereiche außerhalb von Entwicklungsachsen festgelegt (Z).

In Kapitel 2.7 des Regionalplanes Nordschwarzwald 2015 wird für Birkenfeld/Keltern (Damm-

feld/Regelbaum) ein interkommunales Gewerbegebiet (IKG) festgelegt. Dazu auch im Text:

Ziel (1): Interkommunale Gewerbegebiete werden als Vorranggebiete festgelegt. An diesen Stand-

orten soll der jeweilige gewerbliche Flächenbedarf schwerpunktmäßig abgedeckt werden. Nutzun-

gen und Maßnahmen, die der Umsetzung der IKG entgegenstehen, sind ausgeschlossen.

Grundsatz (2): Es ist anzustreben, dass die interkommunalen Gewerbegebiete eine angemessene

Anbindung an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs haben.

Grundsatz (3): Die interkommunalen Gewerbegebiete sind geeignet für Aussiedlungen und Neuan-

siedlungen von Unternehmungen auch von außerhalb. Sie sollen durch ein aktives Marketing der

Wirtschaftsförderung beworben werden.
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3.3 Sonstige planerische Vorgaben

Über die Vorgaben der Landes- und Regionalplanung hinaus sind weitere übergeordnete Fachpla-

nungen zu verschiedenen Themen zu beachten. Genannt seien hier die Ausweisung von natur-

schutzrechtlichen Schutzgebieten, verkehrliche Anlagen, Energie o. ä. Die Inhalte hierzu werden in

den folgenden Kapiteln wiedergegeben.

4 Ziele der künftigen Gemeindeentwicklung

Der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes liegen übergeordnete Zielsetzungen der Gemein-

deentwicklung zugrunde.

4.1 Demografie und soziale Infrastruktur

Die allgemeine demografische Entwicklung wird auch in Keltern in näherer Zukunft zu einem stei-

genden Anteil älterer Menschen führen. Unter den Ziffern 5.2 und 5.3 der Begründung wird diese

Prognose mit statistischen Zahlen untermauert. Dem gegenüberstehend ist jedoch von einem er-

heblichen Zuzug in die Gemeinde auszugehen.

Für die Gemeinde ergibt sich hierdurch eine Vielzahl an Herausforderungen. Durch den sinkenden

jüngeren Bevölkerungsanteil, insbesondere im Alter von unter 20, wird die Auslastung von sozialen

Einrichtungen zurückgehen. Die Einnahmen der Gemeinde werden als Folge der Schrumpfung zu-

rückgehen, die Ausgaben pro Kopf werden dagegen steigen, da die vorhandene Infrastruktur den-

noch zu unterhalten ist.

Durch eine entsprechende Planung sollen Einwohnerverluste abgebremst und Zuzüge von außen

unterstützt werden. Allerdings werden sich die Auswirkungen der demografischen Entwicklung

hierdurch lediglich abschwächen, jedoch nicht verhindern lassen.

Ziel der Gemeindeentwicklung ist es, der demografischen Entwicklung aktiv zu begegnen. Hierzu

sollen geeignete Wohnformen angeboten und dem Grundsatz der Barrierefreiheit mehr Gewicht

eingeräumt werden. Die bestehende soziale Infrastruktur ist hierbei zu sichern und - soweit erfor-

derlich - auszubauen.

4.2 Wohnen, Bildung und Nahversorgung

Die Positionierung der Gemeinde als attraktiver Wohnstandort ist in Zukunft von besonderer Be-

deutung, um hierdurch Zuzüge in die Gemeinde zu unterstützen und damit die demografische Ent-

wicklung abzufedern. Auch für die bereits in Keltern wohnende Bevölkerung können Verbesserun-

gen im Wohnumfeld zu einer weiter ansteigenden Zufriedenheit führen.

Die Gemeinde beabsichtigt die Bereitstellung eines möglichst breiten Spektrums an verschiedenen

Wohnformen für unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Dies reicht weiterhin vom Angebot

an Baugrundstücken in Neubaugebieten zur Errichtung von Einfamilienhäusern bis zu einer stärke-

ren Aktvierung von innerörtlichen Potenzialen und einem Angebot an Geschosswohnungen oder

neuen Wohnformen wie z.B. Mehrgenerationenprojekten. Auch soll ein breites Spektrum an unter-

schiedlichen Wohnungsgrößen bereitgestellt werden.
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Für neue Wohnbauflächen soll in Zukunft noch stärker auf die Anbindung an bestehende Siedlungs-

strukturen, an Versorgungseinrichtungen sowie das öffentliche Nahverkehrsnetz geachtet werden.

Weiterhin sollen problematische Entwicklungen und Leerstände besser erfasst und schneller ge-

gengesteuert werden.

Eine ausreichende Versorgung der Bewohner mit Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen ist

ständige Zielsetzung der Gemeinde und wesentlicher Baustein der Wohnqualität in Keltern. Die Ge-

meinde verfügt über acht Kindergärten oder Kindertagesstätten, teilweise in kommunaler, teil-

weide in kirchlicher oder freier Trägerschaft. Mit der Johannes-Kepler-Grundschule an zwei Stand-

orten ist die Schulausbildung bis zur vierten Klasse vor Ort gewährleistet. Die Standorte sind auch

in Zukunft zu sichern. Weiterführende Schulen gibt es vor Ort nicht, hier ist ein Ausweisungen in

die nähere Umgebung erforderlich (Pforzheim, Remchingen, Karlsbad und Neuenbürg).

4.3 Wirtschaft und Arbeit

Als Teil des Verdichtungsraumes Karlsruhe - Pforzheim sieht sich die Gemeinde nicht nur als Woh-

nort vor den Toren des Oberzentrums Pforzheim, sondern auch als attraktiver Standort für Unter-

nehmen. Gewerbliche Ansiedlungen zu fördern und bestehende Unternehmen zu stärken ist dabei

ein Hauptanliegen der Gemeinde zum Erhalt und Ausbau der Arbeitsplätze. Eine zentrale Rolle

spielt hierbei die Bereitstellung von geeigneten gewerblichen Bauflächen. Aber auch eine gute tech-

nische Infrastruktur, insbesondere im digitalen Bereich, ist für Unternehmen heute ein wichtiger

Faktor bei der Standortwahl. Daneben sind weiche Faktoren wie das Bildungs-, Kultur-, Freizeit-

oder Kinderbetreuungsangebot zu sichern und auszubauen.

Die strikte Trennung von Wohnen und Arbeiten verliert vor dem Hintergrund des Rückganges an

produzierendem Gewerbe und der Zunahme an Dienstleistungen an Bedeutung. Zwar sollen stö-

rende Gewerbebetriebe in örtlichen Gemengelagen weiterhin auf geeignete Flächen ausgesiedelt

werden. Gleichwohl ist dem verträglichen Miteinander von nicht störendem Gewerbe und Wohnen

mehr Gewicht zu geben.

4.4 Verkehr

Mit ihrer Nähe zur Autobahn sowie der schnellen Erreichbarkeit des Oberzentrums Pforzheim ver-

fügt die Gemeinde über eine sehr gute verkehrliche Anbindung. Allerdings sind damit auch Belas-

tungen für die Bewohner insbesondere in den Ortskernen, welche häufig von stark frequentierten

Durchfahrtsstraßen tangiert oder durchzogen werden, verbunden. Der Bau von Umgehungen zur

Entlastung der Innerortslagen ist grundsätzlich wünschenswert, jedoch aufgrund der landschaftli-

chen Gegebenheiten nur mit einem sehr hohen Aufwand zu realisieren und daher in absehbarer

Zeit nicht zu erwarten.

Zielsetzung der Gemeinde ist daher eine möglichst verträgliche Führung des Individualverkehrs

durch Temporeduzierung und der Umgestaltung von Straßenräumen. Weiterhin strebt die Ge-

meinde eine möglichst weitgehende Verlagerung des Individualverkehrs auf den Öffentlichen Nah-

verkehr an. Hierzu soll das Busangebot stetig verbessert und mittelfristig eine Anbindung an das

Stadtbahnnetz des Karlsruher Verkehrsverbundes angestrebt werden. Weiterhin beabsichtigt die

Gemeinde, das Netz an Fuß- und Radwegen weiter auszubauen.
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4.5 Freiraum, Ökologie und Freizeit

Frei- und Grünräume sind wichtiger Bestandteil des Wohnumfeldes und besitzen darüber hinaus

eine Bedeutung für den Fremdenverkehr. Da die Gemeinde über nur wenige innerörtliche Grünflä-

chen verfügt, kommt der Bewahrung und behutsamen Weiterentwicklung des umgebenden Land-

schaftsraumes eine wichtige Stellung zu.

Die Umgebung von Keltern ist geprägt durch die markante und ökologisch wertvolle Kulturland-

schaft des Pfinzgaus. Die zukünftige Gemeindeentwicklung setzt sich daher die Bewahrung und

Pflege dieser Kulturlandschaft zum Ziel. Hierbei sind Aspekte des Naturschutzes und des Bedürfnis-

ses der Bewohner nach Naherholung angemessen zu berücksichtigen. Ökologische Verbesserungen

wie z.B. Gewässerrenaturierungen oder Biotopvernetzungen sollen auch den Erlebniswert des

Landschaftsraumes erhöhen.

Ein wichtiger Standortfaktor für die Gemeinde ist das Freizeitangebot, insbesondere auch für Ju-

gendliche. Der hohe Standard soll durch die Pflege und den Ausbau der Infrastruktur bewahrt und

weiter verbessert werden.

5 Bevölkerungsentwicklung

5.1 Bisherige Bevölkerungsentwicklung

Die Bewohnerzahl der Gemeinde Keltern (bzw. der bis 1972 selbstständigen Ortsteile) ist in den

letzten Jahrzehnten nahezu stetig angestiegen. Lebten in den fünf Ortsteilen im Jahr 1950 noch

6.174 Menschen, so nahm die Zahl bis 2005 auf 9.139 und damit um 68 % zu. Der Landestrend von

+ 60 % wurde dabei übertroffen. Ab 2005 setzte eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang der

Bewohnerzahl ein. Seit 2010 verzeichnet die Gemeinde wieder leichte Zuwächse, so dass Ende 2015

mit 9.211 Einwohnern ein vorläufiger neuer Höchststand erreicht wurde. 2020 lebten 9.051 Men-

schen in Keltern. Die Entwicklung seit 1990 wird in der folgenden Tabelle dargestellt.

Jahr Bewohnerzahl Zunahme/Abnahme
insgesamt

Zunahme/Abnahme
pro Jahr

1990 8.130

1995 8.657 + 527 + 105

2000 8.886 + 229 + 46

2005 9.139 + 253 + 51

2010 9.006 - 133 - 27

2015 9.211 + 205 + 41

2020 9.051 - 160 - 32

Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung seit 1990

Im Regionalplan Nordschwarzwald 2005 wurde auf Grundlage der Bevölkerungszahl von 1994

(8.608 Personen) für 2005 eine Bewohnerzahl von 9.250 prognostiziert. Eine Überarbeitung dieser

Prognose im Jahr 1998 reduzierte diesen Wert auf 9.210. Tatsächlich lebten 2005 9.139 Menschen

und damit weniger als prognostiziert in Keltern. In der Neuaufstellung des Regionalplans 2015

wurde auf Grundlage der Bewohnerzahl von 2002 (8.994 Personen) für 2015 eine Einwohnerzahl
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von 9.200 prognostiziert. Aufgrund der Zuwächse in den letzten Jahren wurde Ende 2015 die prog-

nostizierte Einwohnerzahl erreicht. Sie bleibt dennoch unter der Prognose des Flächennutzungspla-

nes von 2005, der für 2015 von einer Einwohnerzahl von 9.210 bis zu 9.873 ausgeht.

Die Verteilung der Bewohnerzahl auf die einzelnen Ortsteile wird im Folgenden dargelegt. Ein Ver-

gleich mit den Werten der Vergangenheit zeigt, dass sich an der grundsätzlichen Verteilung nur

wenig geändert hat. Wie 2014 lebten auch im Jahr 2000 ca. 70 % der Einwohner Kelterns in den

beiden größten Ortsteilen Ellmendingen und Dietlingen.

Ortsteil 2000 31.12.2020

Dietlingen 3.784 42,5 % 3.883 43,1 %

Ellmendingen 2.398 27,0 % 2.477 27,4 %

Weiler 1.491 16,8 % 1.307 14,5 %

Niebelsbach 884 10,0 % 961 10,7 %

Dietenhausen 329 3,7 % 392 4,3 %

Gesamt 8.886 100,0 % 9.020* 100 %

*Angabe der Gemeinde abweichend von Stat. Landesamt

Tabelle 2: Einwohnerverteilung auf die Ortsteile

5.2 Prognose der Bevölkerungsentwicklung

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat auf Grundlage der Bewohnerzahl von 2017

eine Bevölkerungsprognose bis 2035 erstellt. Da die Entwicklung der Einwohnerzahl von vielen Fak-

toren abhängig sein kann, ist eine weit in die Zukunft greifende Prognose schwierig. Aus diesem

Grund hat das Statistische Landesamt eine Hauptvariante berechnet, die von wahrscheinlich anzu-

nehmenden Voraussetzungen ausgeht. Zusätzlich gibt eine Nebenvariante mit ungünstigeren Vo-

raussetzungen. Die Hauptvariante stellt die Grundlage für die weitere Berechnung dar.

Gemäß dieser Hauptvariante wird die Bewohnerzahl der Gemeinde bis 2030 langsam aber stetig

auf ca. 9.350 ansteigen. Danach ist eine Stagnation der Entwicklung zu erwarten. In der Nebenvari-

ante ist bis 2030 nur von einem geringen Wachstum auszugehen. Danach wird sich die Bewohner-

zahl ca. auf den heutigen Stand reduzieren.

Jahr Bewohnerzahl
Hauptvariante

Vergleich zu 2017 Bewohnerzahl
Nebenvariante

Vergleich zu 2017

2017 9.212 100,0 % 9.212 100,0 %

2020 9.266 100,6 % 9.260 100,5 %

2025 9.328 101,3 % 9.279 100,7 %

2030 9.349 101,5 % 9.253 100,4 %

2035 9.356 101,6 % 9.217 100,1 %

Tabelle 3: Bevölkerungsvorausrechnung Haupt- und Nebenvariante (Quelle: Statistisches Landesamt)
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Eine alternative Berechnung der Bewohnerzahl wurde auf Grundlage der Daten von 2012 und ak-

tueller Daten 2016 durch die Bertelsmann-Stiftung durchgeführt. Anhand verschiedener Indikato-

ren wird dabei die Bevölkerungsentwicklung bis 2030 prognostiziert. Entsprechend der Prognose

des Statistische Landesamtes wird hierbei bis 2020 ein leichter Anstieg der Bewohnerzahl berech-

net. Danach erfolgt im Gegensatz zur Hauptvariante des Statistischen Landesamtes jedoch ein deut-

licher Rückgang bis 2030. Zahlen für 2035 enthält diese Prognose nicht. Aufgrund des bereits weit

zurückliegenden Basisjahres dieser Prognose ist die Aussagekraft begrenzt.

Bild 1: Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (Quelle: Demografie-Bericht der Bertelsmann-Stiftung)

5.3 Demografische Entwicklung

Die stagnierenden Geburtenraten und die weiter steigende Lebenserwartung führen auch in der

Gemeinde Keltern in den nächsten Jahren zu einer Verschiebung des Verhältnisses von jüngeren

und älteren Menschen. Dabei wird der Anteil der Menschen unter 20 Jahren überproportional sin-

ken, während der Anteil der Generation über 60 erheblich ansteigen wird. Der hauptsächliche

Grund hierfür liegt in den hohen Geburtenraten in den Jahren 1955 bis 1970, diese Jahrgänge er-

reichen ab 2015 das Alter von 60 Jahren.

Nach 2030 wird sich die beschriebene demografische Entwicklung wieder etwas abschwächen und

sich die Alterszusammensetzung auf niedrigerem Niveau stabilisieren. Dennoch ergeben sich durch

die demografische Entwicklung bereits heute wie auch in Zukunft vielfältige Herausforderungen für

die Gemeindeentwicklung. So müssen neue Formen des Zusammenlebens formuliert und die kom-

munale Infrastruktur auf eine älter werdende Bevölkerung eingestellt werden. Die Zahl der Einper-

sonenhaushalte wird ebenso steigen wie die Nachfrage nach altersgerechten Wohnformen.
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Auf Grundlage der Bewohnerzahl von 2014 prognostiziert der Regionalverband für 2030 die fol-

gende Zusammensetzung der Bewohnerschaft. Der Berechnung sind die Werte von 2017 gegen-

übergestellt.

Altersgruppe 2020 2035

Unter 20 1.560 17,2 % 1.804 19,3 %

20 bis 40 1.909 21,1 % 1.925 20,6 %

40 bis 60 2.683 29,7 % 2.331 24,8 %

60 bis 85 2.529 27,9 % 2.896 31,0 %

Älter als 85 370 4,1 % 400 4,3 %

Gesamt 9.051 100 % 9.356 100 %

Tabelle 4: Bevölkerungsvorausrechnung nach Altersgruppen (Quelle: Statistisches Landesamt)

5.4 Privathaushalte

Die Zahl der Privathaushalte in Keltern hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stetig

vergrößert. Waren es beispielsweise im Jahr 1970 noch 2.587 Privathaushalte, wurden 2011 3.998

Privathaushalte statistisch erfasst. Dies erklärt sich zum einen aus dem Anstieg der Bewohnerzahl,

zum anderen an der rückläufigen Haushaltsgröße (2,8 im Jahr 1970, 2,3 im Jahr 2011). Da vor dem

Hintergrund der demografischen Entwicklung von einer weiteren Zunahme kleiner Haushalte aus-

gegangen werden kann, ist mittelfristig nicht von einem erheblichen Rückgang der Zahl der Privat-

haushalte auszugehen.

6 Wirtschaftsstruktur

Die wirtschaftliche Struktur der Gemeinde Keltern ist traditionell geprägt von mittelständischen

Unternehmen insbesondere im produzierenden Gewerbe und auf dem Dienstleistungssektor.

6.1 Allgemeine Beschäftigungssituation

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist bis Ende der 1990er Jahre stetig ange-

stiegen, der bisherige Höhepunkt wurde im Jahr 2000 mit 2.098 Beschäftigten erreicht. Seitdem

sank die Zahl bis 2009 auf ca. 1.654 Beschäftigte und steigt seitdem wieder an. 2020 wurde mit

2.111 sozialversicherungspflichtige Beschäftige der bisherige Höchstwert von 2000 übertroffen.

Dem allgemeinen Trend folgend verlief die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäf-

tigungsverhältnisse nicht gleichmäßig über alle Wirtschaftsbereiche. Bereits seit Ende der 1970er

Jahre ist ein nahezu stetiger prozentualer Rückgang der Zahlen im produzierenden Gewerbe fest-

zustellen, welcher sich derzeit unvermindert fortsetzt. Waren 1980 noch über vier Fünftel der Be-

schäftigten im produzierenden Gewerbe tätig, so waren es 2013 nur noch drei Fünftel. Im Gegenzug

stieg der prozentuale Anstieg des Dienstleistungssektors kontinuierlich an und beträgt 2018 bereits

über 40 %. Seit 2018 steigt der Anteil des produzierenden Gewerbes wieder leicht an.

Die einst die Ortsteile prägende Landwirtschaft besitzt bereits seit mehreren Jahrzehnten eine nur

noch untergeordnete Rolle. Betrug ihr Anteil 1960 noch knapp 20 %, so ist die Zahl inzwischen auf

unter 1 % gesunken.
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Jahr Sozialvers.pflichtig
Beschäftigte

Produzierendes
Gewerbe

Handel, Verkehr,
Gastronomie

Sonstige
Dienstleistungen

1980 1.391 80,6 % 19,4 %

1990 1.877 79,4 % 20,6 %

2000 2.098 71,1 % 12,0 % 15,9 %

2005 1.754 67,6 % 12,0 % 19,1 %

2010 1.685 62,9 % 14,1 % 22,1 %

2015 1.737 58,0 % 16,9 % 24,6 %

2020 2.111 60,7 % 16,1 % 22,7 %

Tabelle 5: Sozialversicherungspflichtig Beschäftige nach ausgewählten Wirtschaftszweigen (Quelle: Stat. Landesamt)

Die Arbeitslosenquote ist im Enzkreis in den letzten Jahren nahezu kontinuierlich gesunken. Betrugt

sie 2005 noch ca. 5,5 %, schwankt der Wert seit 2020 zwischen 2,1 und 3,3 %. Auch in der Gemeinde

Keltern ist die absolute Zahl der Arbeitslosen mit ca. 100 Personen relativ gering.

6.2 Pendlerverhalten

Die Gemeinde Keltern verfügt über ihre Nähe zu den Oberzentren Pforzheim und Karlsruhe sowie

der guten Straßenanbindung über eine hohe Lagegunst. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde auch

als Wohnort für auswärtig Beschäftige geschätzt wird. Dies verdeutlicht sich in einem ausgeprägten

Pendlerverhalten.

Während die Zahl der Arbeitsplätze in der Gemeinde in den letzten Jahren stagniert oder sogar

abgenommen hat, ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Gemeinde kon-

tinuierlich gestiegen. Auch wenn in neuerer Zeit eine begrenzte Gegenentwicklung festzustellen ist,

bedeutet dies, dass Arbeitsplätze verstärkt außerhalb der Gemeinde aufgesucht werden und die

Gemeinde vorrangig als Wohnort fungiert.

Für die Gemeinde ergibt sich somit die Aufgabe, die Zahl der Arbeitsplätze vor Ort zu sichern und

auszubauen, um damit das sich verstärkende Pendlerverhalten einzudämmen. Gleichzeitig sollten

Maßnahmen gefördert werden, die das Verkehrsaufkommen durch Pendler mindern (Ausbau

ÖPNV, Fahrgemeinschaften o. ä.)

Jahr SV-pflichtige
Arbeitsplätze

SV-pflichtige
Beschäftige

Einpendler Auspendler

2002 1.970 3.250 1.189 2.469

2012 1.706 3.405 1.052 2.751

2020 2.111 3.702 1.472 3.065

Tabelle 6: Gegenüberstellung Ein- und Auspendler
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6.3 Branchen

6.3.1 Produzierendes Gewerbe

Das produzierende Gewerbe in Keltern ist von mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen

Branchen geprägt. Vertreten sind Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie aber auch der

Schmuckherstellung sowie der Verpackungsindustrie. Die Betriebe sind größtenteils in den beste-

henden Gewerbegebieten ansässig. Im neu entstandenen interkommunalen Gewebegebiet Damm-

feld/Regelbaum konnte darüber hinaus erfolgreich hochwertiges Gewerbe aus unterschiedlichen

Branchen angesiedelt werden.

6.3.2 Einzelhandel und Gastronomie

Insbesondere die Hauptorte Ellmendingen und Dietlingen verfügen über Einzelhandelsgeschäfte,

die über die Deckung des täglichen Bedarfs für die Einwohner der Gemeinde hinausgehen.

Im Ortsteil Ellmendingen befindet sich der überwiegende Teil der Versorgungseinrichtungen im his-

torischen Ortskern. Das Spektrum reicht dabei von kleinen Geschäften zur täglichen Versorgung

über sonstige Dienstleistungen bis zu Bankfilialen und einer Apotheke. Auffallend ist der Bestand

von drei größeren Gasthäusern sowie einiger kleinerer Gastronomiebetriebe. Dagegen fehlt ein

größerer Lebensmittelmarkt.

Die Versorgungseinrichtungen im Ortsteil Dietlingen konzentrieren sich auf den historischen Orts-

kern zwischen Östlicher Friedrichstraße, Westlicher Friedrichstraße sowie Bachstraße. Vorhanden

sind mehrere Geschäfte für Waren des täglichen Bedarfs sowie ein Lebensmittelmarkt, welcher er-

weitert und umfassend modernisiert. Darüber hinaus befinden sich Bankfilialen sowie eine medizi-

nische Grundversorgung mit Apotheke vor Ort.

Der Ortsteil Weiler verfügt über eine Grundausstattung für die tägliche Versorgung mit einigen klei-

nen Lebensmittelgeschäften, die zumeist jedoch nur ein spezialisiertes Angebot besitzen und kein

Vollsortiment bieten. Darüber hinaus gibt es zwei Bankfilialen vor Ort.

Niebelsbach besitzt nur eine geringe Versorgungsinfrastruktur. Lebensmittel können im Ortsteil

nicht erworben werden, jedoch gibt es im nahegelegenen Gewerbegebiet Grenzsägmühle einen

Lebensmitteldiscounter.

Aufgrund seiner Größe verfügt der Ortsteil Dietenhausen über nur wenige Infrastruktureinrichtun-

gen. Geschäfte gibt es im Ortsteil nicht, jedoch besteht in der Königstraße ein Gasthaus.

6.3.3 Tourismus

Mit ihrer Lage im Übergangsbereich des Nordschwarzwaldes zum Pfinzgau verfügt die Gemeinde

über eine reizvolle Landschaft. Die sanften Hügel mit Wäldern, Wiesen, Streuobstbeständen und

Weinbau regen zu Wanderungen oder Fahrradtouren an. Bisher wurde der Tourismus in der Ge-

meinde von Tagestouristen geprägt, welche Keltern gezielt oder als Etappenort einer Streckenwan-

derung bzw. -radtour angesteuert haben. Die Tourismuszentren am Dobel oder am Kaltenbronn im

Nordschwarzwald sind in 20 bzw. 40 Autominuten erreichbar.
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Die touristische Infrastruktur besteht in Keltern aus drei Gasthäusern mit Gästezimmern sowie ei-

ner Privatunterkunft. Mit dem Weinwanderweg wurde ein Rundkurs durch das Weinbaugebiet zwi-

schen Ellmendingen und Dietlingen angelegt. Eine Vielzahl von Radwegen verknüpft die Gemeinde

mit dem übergeordneten Radwegenetz.

Es ist ein Bestreben der Gemeinde, die touristische Attraktivität der Gemeinde weiter zu verbes-

sern, intensiver zu vermarkten und neue Zielgruppen zu erschließen. Hierbei sind insbesondere

Camper oder Wohnmobilisten zu nennen, die sich auch häufig abseits breit getretener Pfade be-

wegen, in der Gemeinde jedoch nahezu keine Infrastruktur antreffen.

Vorstellbar ist auch eine Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen zu einem touristischen Netz-

werk. Dennoch ist auch in Zukunft davon auszugehen, dass der Tourismus weiterhin von Tages-

oder Kurzurlaubern geprägt sein wird.

6.3.4 Medizinische Versorgung

In der Gemeinde Keltern befinden sich drei Praxen für Allgemeinmedizin (Ellmendingen, Dietlingen,

Weiler), drei Zahnarztpraxen (zwei in Dietlingen, eine in Ellmendingen) sowie zwei Tierärzte (beide

in Ellmendingen). Die Versorgung mit Medikamenten erfolgt über zwei Apotheken in Dietlingen und

Ellmendingen. Weiterhin gibt es in Keltern einige Physiotherapeuten sowie drei Heilpraktiker.

Die medizinische Versorgung wird derzeit als ausreichend angesehen, zusätzliche Arztpraxen sind

nicht erforderlich. Fachärzte sind insbesondere im nahe gelegenen Pforzheim ansässig. Zielsetzung

der zukünftigen Gemeindeentwicklung ist daher die Erhaltung des derzeitigen Standards. Die

Schließung von Arztpraxen muss verhindert, rechtzeitig Nachfolgeregelungen getroffen werden.

6.3.5 Sonstige Dienstleistungen

Über die aufgeführten Gewerbezweige hinaus sind insbesondere in den beiden größten Ortsteilen

der Gemeinde eine Vielzahl kleinerer Dienstleistungsbetriebe (z. B. Versicherungen, Friseur, Reise-

büro, etc.) vorhanden. Diese sind größtenteils in den Ortskernen, teilweise jedoch auch in den

Wohngebieten ansässig. Die Versorgung mit solchen Dienstleistungen ist derzeit als ausreichend

anzusehen.

7 Wohnbauflächenbedarf

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur hat mit dem Hinweispapier „Plausibilitätsprüfung

der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach §§ 6 und 10 Abs.

2 BauGB“ vom 23.05.2013 den Kommunen eine Anleitung zur Berechnung des Wohnbauflächen-

wie auch des Gewerbeflächenbedarfs zur Verfügung gestellt. Demnach soll bei Neuausweisungen

in Flächennutzungsplänen der geplante Bedarf an Wohnbauflächen und Gewerbeflächen durch

eine Prüfung nach vorgegebenen Kriterien auf Basis vorgegebener, vom Plangeber vorzulegenden

Daten und Angaben überprüft werden. Dies geschieht auf folgender Rechtsgrundlage:
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 § 1 Abs. 4 BauGB – Anpassungspflicht der Planung an die Ziele der Raumordnung

 § 1 Abs. 5 BauGB – Planungsleitlinien zur städtebaulichen Entwicklung mit Vorrang der Innen-

entwicklung

 § 1a Abs. 2 BauGB – Verpflichtung zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden (Bodenschutz-

klausel)

2017 wurde die Arbeitshilfe überarbeitet, um die Nachweis für Bauflächenbedarf vor dem Hinter-

grund der hohen Nachfrage nach Wohnraum zu vereinfachen.

7.1 Bedarfsermittlung

7.1.1 Relative Bedarfsermittlung

In einem ersten Schritt ist ein (fiktiver) Einwohnerzuwachs (EZ1) durch Belegungsdichterückgang E

(Personen je Wohnung) auf der Basis der aktuellen Einwohnerzahl zum Zeitpunkt der Planaufstel-

lung, in der Regel mit 0,3% Wachstum pro Jahr des Planungszeitraums, zu ermitteln. Der Planungs-

zeitraum erstreckt sich bis zum Jahr 2030, wodurch sich nachfolgende Berechnung ergibt:

9.051 Einwohner [Stand 2020] x 0,3 [Vorgabe] x 15 Jahre [2035 - 2020]
EZ1 = = 407 Einwohner

100

In einem zweiten Schritt ist auf Grundlage der Prognose des statistischen Landesamtes die Zu-

nahme bzw. Abnahme der Einwohnerzahl (EZ2) bis in das Jahr 2035 zu ermitteln. Dabei kann bei

einer bereits absehbaren Abweichung der Prognose die Differenz des Prognosewertes zur realen

Bewohnerzahl im Ausgangsjahr addiert werden:

EZ2 = 9.356 Einwohner [Prognose 2035] - 9.051 [Stand 2020]

-215 [Differenz Prognose 2020 zu Realbewohnerzahl] = +90 Einwohner

In einem dritten Schritt erfolgt die Ermittlung des erforderlichen Wohnbauflächenbedarfs durch

Addition der Werte EZ1 und EZ2 zu EZ und die Ermittlung des Flächenwertes über die Orientierungs-

werte zur Bruttowohnmindestdichte für die jeweilige raumordnerische Funktion der Gemeinde. Für

die Gemeinde Keltern als Kleinzentrum beträgt die anzusetzende Dichte 60 Einwohner je Hektar.

EZ = 407 + 90 = 497 Einwohner

497 Einwohner
Wohnbauflächenbedarf: = 8,28 ha

60 Einwohner je Hektar
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7.2 Bedarfsdeckung

In einem letzten Schritt erfolgt eine Gegenüberstellung des relativen Wohnbauflächenbedarfs zu

bereits bestehenden Flächenpotenzialen der Gemeinde wie:

 Bereits im FNP ausgewiesene Wohnbauflächen, für die noch kein Bebauungsplan aufgestellt

wurde („Reserveflächen“).

 Noch nicht überbaute Bauflächen in rechtsgültigen Bebauungsplänen.

 Baulücken im Innenbereich sowie in Baugebieten.

 Innerörtliche Potenziale.

7.2.1 Reserveflächen

Bei den Reserveflächen handelt es sich um Wohnbauflächen, die im rechtsgültigen Flächennut-

zungsplan 2015 bereits ausgewiesen sind, bisher jedoch noch nicht durch Bebauungspläne umge-

setzt wurden. Die Flächen werden in die Neuaufstellung übernommen, sind jedoch in voller Größe

anzurechnen.

Ortsteil Wohnbaufläche Größe

Dietlingen „Klepberg II“ 3,20 ha

Ellmendingen „Neuberg III“ 0,65 ha

Weiler „Schloßäcker II + III“ 2,30 ha

„Im Steinig“ 0,55 ha

Niebelsbach „Schelmenäcker II“ 1,30 ha

Dietenhausen „Brüchle“ 0,50 ha

„Berg“ 0,50 ha

„Kelterwäldele II“ 0,40 ha

„Nördlich der Karlstraße“ 0,20 ha

Keltern 9,60 ha

Tabelle 7: Nicht-überplante Reserveflächen

7.2.2 Noch unbebaute Grundstücke in Neubaugebieten

In den Ortsteilen Dietlingen, Ellmendingen, Weiler Niebelsbach und Dietenhausen wurden auf

Grundlage des FNP 2015 neue Wohngebiete erschlossen. Diese sind in Teilen bereits überbaut, teil-

weise sind in diesen Gebieten noch baureife Grundstücke verfügbar. Der Anteil der verfügbaren

Grundstücke wird gemäß der folgenden Tabelle in der Berechnung des Wohnbauflächenbedarfs

berücksichtigt.
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Ortsteil Wohnbaufläche Größe Unbebaut Anzurechnende
Fläche

Dietlingen „Klepberg I“ 3,50 ha 50 % 1,75 ha

Ellmendingen „Neuberg II“ 2,40 ha 60 % 1,50 ha

„Klamm“ 1,30 ha 0 % 0,00 ha

Weiler „Schloßäcker I“ 1,60 ha 30 % 0,50 ha

Niebelsbach „Schelmenäcker I“ 2,30 ha 10 % 0,25 ha

Dietenhausen „Leimengrüb“ 1,0 ha 0 % 0,00 ha

Keltern 4,00 ha

Tabelle 8: Unbebaute Grundstücke in erschlossenen Neubaugebieten

7.2.3 Baulücken im Bestand

Im Zuge der innerörtlichen Untersuchung wurden in den Ortsteilen Baulücken ermittelt. Hierbei

handelt es sich überwiegend um freie Bauplätze in älteren Baugebieten, aber auch um innerörtliche

Flächen. Bei den Baulücken handelt es sich um erschlossene und baureife Grundstücke. Seit Erfas-

sung im Zuge der Untersuchungen sind eine Vielzahl insbesondere der Baulücken bereits gefüllt

worden. Die Zahlen haben sich dementsprechend reduziert.

Die ermittelten Baulücken befinden sich nahezu vollumfänglich in Privatbesitz. Die Gründe für die

derzeitig fehlende bauliche Nutzung sind vielfältig (fehlender Bedarf, Grundstück als Geldanlage

oder als Reserve für die Familie, etc.). In Einzelfällen ist davon auszugehen, dass eine Bereitschaft

zur Veräußerung des Grundstückes an Bauwillige vorhanden ist. Die Gemeinde wird daher ihre An-

strengungen vergrößern, solche Grundstücke zu aktivieren.

Erfahrungsgemäß zeigen ca. 10 bis 20 % der Eigentümer solcher Grundstücke die Bereitschaft zur

kurzfristigen eigenen baulichen Nutzung oder zur Veräußerung an die Gemeinde oder an Bauwil-

lige. Aus diesem Grund werden die durch Baulücken ermittelten Flächen lediglich zu 15 % in der

Wohnbauflächenbedarfsberechnung berücksichtigt.

Ortsteil Baulücken Fläche Prognose
Umsetzung

Anzurechnende
Fläche

Dietlingen 54 2,7 ha 15 % 0,42 ha

Ellmendingen 60 2,8 ha 15 % 0,43 ha

Weiler 12 0,7 ha 15 % 0,10 ha

Niebelsbach 24 1,4 ha 15 % 0,21 ha

Dietenhausen 12 0,9 ha 15 % 0,14 ha

Keltern 1,30 ha

Tabelle 9: Baulücken
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7.2.4 Innerörtliche Potenzialflächen

Eine Aufgabenstellung der Innerörtlichen Untersuchung lag in der Ermittlung von Potenzialflächen

im Innenbereich der Ortsteile. Insgesamt wurden dabei 14 Potenzialflächen ermittelt.

Ortsteil Potenzialfläche Größe Prognose
Umsetzung

Anzurechnende
Fläche

Dietlingen „Hofäcker“ 0,25 ha 30 % 0,08 ha

„Pfarrgarten“ 0,30 ha 20 % 0,06 ha

„Bahnhofstraße“ 0,15 ha 40 % 0,06 ha

„Bachstraße“ 0,20 ha 30 % 0,06 ha

Ellmendingen „Hebelstraße“ 0,75 ha 20 % 0,15 ha

„Pfinztalstraße“ 0,10 ha 50 % 0,05 ha

„Ringstraße“ 0,25 ha 40 % 0,10 ha

Weiler „Talwiesenweg“ 0,15 ha 10 % 0,02 ha

„Hauptstraße“ 0,40 ha 30 % 0,12 ha

Niebelsbach „Schwabenstraße“ 0,15 ha 20 % 0,03 ha

Dietenhausen „Turmbergstraße“ 0,40 ha 40 % 0,16 ha

„Westl.
Turmbergstraße“

0,40 ha 60 % Bereits berücksich-
tigt

„Am Friedhof“ 0,40 ha 40 % Bereits berücksich-
tigt

„Mühlbergstraße“ 0,35 ha 10 % 0,04 ha

Keltern 0,90 ha

Tabelle 10: Innerörtliche Potenzialflächen

7.2.5 Zusammenstellung

Zusammengefasst verfügen die Ortsteile noch über folgende anrechenbaren Wohnbauflächen:

Art der Fläche Größe

Reserveflächen 9,60 ha

Unbebaute Grundstücke in Neubaugebieten 4,00 ha

Baulücken im Bestand 1,30 ha

Innerörtliche Potenzialfläche 0,90 ha

Gesamt 15,80 ha

Tabelle 11: Zusammenstellung der anrechenbaren Wohnbauflächen
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Somit ergibt sich folgende Gegenüberstellung:

 Wohnbauflächenbedarf: 8,28 ha

 Wohnbauflächenreserven: 15,80 ha

Die Gemeinde verfügt rechnerisch über einen Überhang an Wohnbauflächen von ca. 7,50 Hektar.

8 Gewerbeflächenbedarf

In dem Hinweispapier „Plausibilitätsprüfung der Bauflächenbedarfsnachweise im Rahmen von Ge-

nehmigungsverfahren nach §§ 6 und 10 Abs. 2 BauGB“ von 2017 wird neben der Berechnung des

Wohnflächenbedarfs auch auf den Bedarf an Gewerbeflächen eingegangen. Hierzu heißt es: „Ein

pauschaler Flächenansatz (bezogen auf Raumkategorie/zentralörtliche Funktion, Wohnbaufläche

oder Einwohnerzahl) ist wegen der Differenziertheit gewerblicher Bedarfsansprüche nicht geeig-

net“. Vor diesem Hintergrund ist der Bedarf an Gewerbeflächen verbal-argumentativ zu begründen.

8.1 Derzeitiges Angebot an gewerblichen Bauflächen

Die Gemeinde Keltern verfügt derzeit über vier große Gewerbegebiete:

 Gewerbegebiet „Unter Bruch“ mit ca. 8 ha zwischen Ellmendingen und Dietenhausen

 Gewerbegebiet „Grenzsägmühle“ mit ca. 4 ha zwischen Ellmendingen und Niebelsbach

 Gewerbegebiet „Rait-Kempf“ in Dietlingen mit ca. 11 ha

 Interkommunales Gewerbegebiet „Dammfeld/Regelbaum“ in Dietlingen mit ca. 8,5 ha (Projek-

tierung zusammen mit Gemeinde Birkenfeld, nur Anteil Keltern)

Das Gewerbegebiet „Dammfeld/Regelbaum“ besitzt durch seine Nähe zu Pforzheim eine beson-

dere Lagegunst und sollte insbesondere Flächen für größere Betriebe bzw. für auswärtige Firmen

bieten. Für die lokalen Unternehmen in Keltern sind weiterhin die Gewerbeflächen in der Nähe der

jeweiligen Ortslage von Bedeutung.

8.2 Reserveflächen

Bei den Reserveflächen handelt es sich um gewerbliche Bauflächen, die im rechtsgültigen Flächen-

nutzungsplan bereits ausgewiesen sind, bisher jedoch noch nicht durch Bebauungspläne umgesetzt

wurden. Solche Flächen sind in Keltern nicht vorhanden.

8.3 Noch unbebaute Grundstücke in neueren Gewerbegebieten

Auf Grundlage des Flächennutzungsplanes 2015 wurde 2010 gemeinsam mit der Nachbargemeinde

Birkenfeld die Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes „Dammfeld/Regelbaum“

durchgeführt. Weitere neue Gewerbegebiete bestehen in Keltern nicht.

Ortsteil Gewerbliche
Baufläche

Größe Unbebaut Anzurechnende
Fläche

Dietlingen „Dammfeld/
Regelbaum“

8,5 ha
(Anteil Keltern)

80 % 1,7 ha

Keltern 1,7 ha

Tabelle 12: Unbebaute Grundstücke in neueren Gewerbegebieten
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8.4 Baulücken im Bestand

Im Zuge der Innerörtlichen Untersuchung wurden auch freie Bauplätze in den bestehenden Gewer-

begebieten ermittelt. Hierbei handelt es sich um nicht überbaute Grundstücke, die vollständig er-

schlossen sind und daher kurzfristig baulich genutzt werden könnten.

Die ermittelten Baulücken befinden sich nahezu vollumfänglich in Privatbesitz. Die Gründe für die

derzeit fehlende bauliche Nutzung sind vielfältig (fehlender Bedarf, Reserve für spätere Betriebser-

weiterungen, etc.). In Einzelfällen ist davon auszugehen, dass seitens der Eigentümer eine Bereit-

schaft zur Veräußerung des Grundstückes an Bauwillige vorhanden ist. Die Gemeinde wird daher

ihre Anstrengungen vergrößern, solche Grundstücke zu aktivieren.

Erfahrungsgemäß zeigt nur ein kleiner Anteil der Eigentümer solcher Grundstücke die Bereitschaft

zur kurzfristigen eigenen baulichen Nutzung oder zur Veräußerung an die Gemeinde oder an Bau-

willige. Aus diesem Grund werden die durch Baulücken ermittelten Flächen lediglich zu 25 % be-

rücksichtigt.

Ortsteil Baulücken Fläche Prognose
Umsetzung

Anzurechnende
Fläche

GE „Unter Bruch“ 3 0,4 ha 25 % 0,10 ha

GE „Grenzsägmühle“ 0 0 ha - 0 ha

GE „Rait-Kempf“ 6 0,6 ha 25 % 0,15 ha

Keltern 0,25 ha

Tabelle 13: Anrechenbare gewerbliche Bauflächen von Baulücken in bestehenden Gewerbegebieten

8.5 Künftiger Bedarf

Gemäß der erfolgten Darstellung besitzt die Gemeinde Keltern im interkommunalen Gewerbege-

biet „Dammfeld/Regelbaum“ nur noch geringe Flächenreserven. Aufgrund seiner Nähe zur Auto-

bahn A 8 sowie zum Oberzentrum Pforzheim weist das Gebiet eine hohe Attraktivität auf. Dement-

sprechend wurden die zur Verfügung stehenden Bauflächen relativ kontinuierlich bebaut.

Bei der Vergabe der Bauplätze legte die Gemeinde großes Gewicht auf die Ansiedlung von hoch-

wertigem Gewerbe. Unternehmen mit hohem Flächenbedarf aber einem nur geringen Arbeitsplatz-

angebot wie z. B. Logistiker wurden im Gebiet bewusst nur untergeordnet angesiedelt.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass der 1. Bauabschnitt des interkom-

munalen Gewerbegebietes in Kürze vollständig bebaut sein wird. Aus diesem Grund wurde bereits

der 2. Bauabschnitt des Gewerbegebietes erschlossen. Allerdings wurde das interkommunale Ge-

werbegebiet auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen gemeinsam mit der Gemeinde Birkenfeld

entwickelt, die Vermarktung der Flächen obliegt jedoch der jeweiligen Gemeinde, auf dessen Ge-

markung sich die Bauplätze befinden. Dies bedeutet, dass die Gemeinde Keltern von der weiteren

Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes nicht profitiert. Versuche, diese für interkom-

munale Gewerbegebiete untypische Vereinbarung nachträglich zu verändern, wurden seitens der

Gemeinde Birkenfeld abgelehnt. Somit ist das Potenzial des Gewerbegebietes für die Gemeinde

Keltern ausgeschöpft.
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In der Gewerbeflächenstudie „Mangel im Überfluss“ hat der Regionalverband Nordschwarzwald

Reserven an gewerblichen Bauflächen und den zukünftigen Bedarf in Städten und Gemeinden un-

tersucht. Bezüglich der Entwicklung der Beschäftigenzahlen von 2004 bis 2014 konnte dabei trotz

eines allgemeinen Rückganges der Bewohnerzahlen in 55 von 70 Kommunen eine positive Entwick-

lung festgestellt werden. Einen Rückgang gab es dabei trotz einer vergleichsweise günstigen Ver-

kehrsanbindung in der Gemeinde Keltern.

Die Untersuchung hatte innerhalb des Regionalverbandes Flächenreserven von 676 ha festgestellt,

hiervon 140 ha in interkommunalen Gewerbegebieten. Im Enzkreis betrug die Reserve 213 ha. Den

größten Anteil an Flächenreserven boten demnach Kleinzentren sowie Orte ohne zentralörtliche

Funktion. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass nur ca. ein Drittel der Flächenreserven tatsäch-

lich bereits erschlossen ist. Die größten absoluten Reserven haben dabei die Stadt Pforzheim sowie

Kommunen im Landkreis Freudenstadt. Dagegen verfügte zum Zeitpunkt der Studie die Gemeinde

Keltern nur noch über Reserven bis fünf Hektar, von denen sich der Großteil im IKG befindet. Diese

sind zwischenzeitlich deutlich geschrumpft (s. o.)

Auch wenn die Neuausweisung von gewerblichen Bauflächen nicht automatisch zu einem Zuwachs

der Beschäftigtenzahlen sowie dem Anstieg der Gewerbesteuer führen, ist ein ausreichendes An-

gebot an Flächenreserven für die Gemeindeentwicklung unumgänglich. Eine übermäßige „Ver-

schwendung“ von Gewerbeflächen z. B. durch Speditionen oder großflächigen Einzelhandelsbetrie-

ben fand in der Gemeinde Keltern nicht statt.

Die Gemeinde Keltern ist als Kleinzentrum eingestuft. Dies bedeutet, dass sich die gewerbliche Ent-

wicklung auf den eigenen Bedarf zu beschränken hat. In Abstimmung mit den übergeordneten Be-

hörden im Zuge der frühzeitigen Beteiligung wurden der Gemeinde ca. zehn Hektar neue Gewer-

beflächen in Aussicht gestellt. Darin enthalten waren die damals noch vorhandenen Reserveflächen

von ca. fünf Hektar. Inzwischen sind diese Reserven auf ca. zwei Hektar reduziert.

9 Darstellungen im Flächennutzungsplan

9.1 Bauflächen

Im Flächennutzungsplan werden die bereits bebauten bzw. die für eine Bebauung vorgesehenen

Flächen nach der Art ihrer allgemeinen Nutzung dargestellt. Es wird unterschieden zwischen Wohn-

bauflächen, gewerblichen Bauflächen, Mischbauflächen sowie Sonderbauflächen. Zusätzlich wer-

den Flächen für den Gemeinbedarf dargestellt. Auf eine weitergehende Festlegung der Flächen

nach ihrer besonderen Nutzung wird mit Ausnahme der Sonderbauflächen sowie der Gemeinbe-

darfsflächen verzichtet.

9.1.1 Wohnbauflächen

Neben den gemischten Bauflächen stellen die Wohnbauflächen den größten Bauflächenanteil im

Flächennutzungsplan. Darüber hinaus sind Wohnbauflächen ein maßgebendes Steuerungsinstru-

ment für die städtebauliche Entwicklung.
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Aus Wohnbauflächen können im Zuge von Bebauungsplänen Kleinsiedlungsgebiete gemäß § 2

BauNVO, Reine Wohngebiete gemäß § 3 BauNVO, Allgemeine Wohngebiete gemäß § 4 BauNVO

sowie Besondere Wohngebiete gemäß § 4a BauNVO entwickelt werden. In allen Gebietskategorien

wird dem Wohnen dabei das überwiegende Gewicht eingeräumt, andere Nutzungen sind nur in

untergeordnetem Maß und nur in einer das Wohnen nicht störenden Form zulässig.

Als Wohnbauflächen sind in Keltern die an die Ortskerne angrenzenden Bereiche dargestellt. Hier-

bei handelt es sich größtenteils um Wohngebiete, welche seit den 1960er Jahren entstanden sind

und maßgeblich zum stetigen Anstieg der Bewohnerzahl beigetragen hat. Weiterhin sind Wohn-

bauflächen ausgewiesen, welche in der vorangegangenen Neuaufstellung des Flächennutzungspla-

nes aufgenommen wurden, derzeit jedoch noch nicht umgesetzt wurden. Diese Flächen sind als

Wohnbauflächenreserve unter Ziffer7.2.1 wiedergegeben.

Die Wohnbauflächenbedarfsberechnung zu der vorliegenden Neuaufstellung des FNP (Ziffer 7)

kommt zu dem Ergebnis, dass in Keltern in allen Ortsteilen derzeit noch erhebliche Flächen nicht

bebaut (Baulücken) oder noch nicht umgesetzt wurden. Größere Neubaugebiete stehen in Dietlin-

gen, Weiler und Niebelsbach vor der Umsetzung. In Ellmendingen besteht bereits das Neubauge-

biet „Neuberg II“, welches noch über einen erheblichen Anteil unbebauter Grundstücke verfügt.

Aufgrund der steilen Hanglage ist eine Bebauung jedoch nur unter hohem Aufwand und mit ent-

sprechenden Kosten möglich.

Aktuell besteht seitens der Gemeinde kein Angebot an kurzfristig bebaubaren Grundstücken. Die

Baulücken in den Bestandsgebieten befinden sich in Privatbesitz. Die Gemeinde ist zwar bemüht,

diese Flächen zu aktivieren. Aufgrund der fehlenden Bauverpflichtung wird jedoch ein Großteil der

Flächen als private Geldanlage oder als Bauplatz für Familienmitglieder („Enkel-Grundstücke“) be-

wusst freigehalten und auch nicht veräußert. Seitens des Gesetzgebers wurde dieses Problem vieler

Gemeinden erkannt, die rechtlichen Mittel diesem Umstand entgegen zu wirken, sind jedoch wei-

terhin gering ausgeprägt.

Zur Sicherung ihres Gemeindelebens und zur Auslastung der technischen und sozialen Infrastruktur

ist die Gemeinde auf Zuzug von außen angewiesen. Dies wird nur erfolgen, wenn ein entsprechen-

des Angebot an Wohnraum - insbesondere für junge Familien - vorhanden ist. Die im bisherigen

Flächennutzungsplan ausgewiesenen Flächen stehen vor der Umsetzung oder sind bereits bebaut.

Für die Entwicklung bis 2035 sind damit keine Flächenreserven mehr vorhanden. Aus diesem Grund

sieht die Gemeinde das Erfordernis zur - begrenzten - Neuausweisung von Wohnbauflächen auch

im Außenbereich. Dabei wird insbesondere im Ortsteil Ellmendingen ein hoher Bedarf gesehen.

Im Zuge der vorliegenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes werden folgende Wohnbau-

flächen neu ausgewiesen:

 Wohnbaufläche „Bühnäcker“, ca. 1,0 ha, am östlichen Rand von Ellmendingen im Anschluss an

den bestehenden Siedlungskörper. Die Fläche grenzt an den Friedhof von Ellmendingen an, hier-

bei sind Mindestabstände gemäß Bestattungsgesetz zu beachten. Diese betragen mit Hochbau-

ten mindestens 10 m, die Würde des Friedhofes darf durch die Bebauung jedoch grundsätzlich

nicht beeinträchtigt werden. Weiterhin ist ein wasserführender Graben zu beachten, der die

ausgewiesene Fläche quert. Der Aufstellungsbeschluss für den entsprechenden Bebauungsplan

wurde bereits 2019 gefasst.
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 Wohnbaufläche „Brühläcker“, ca. 1,2 ha, am östlichen Ortseingang von Ellmendingen in Angren-

zung zur L 339/L 562. Die Flächenausweisung setzt die Wohnbauentwicklung vom bestehenden

Ortsrand bis zur Grenze des Landschaftsschutzgebietes fort. Die Erschließung kann über die Lan-

desstraße erfolgen - die Gemeinde verfolgt hier die Anlage eines Kreisverkehrs - und über An-

schlüsse an die Hebelstraße sowie Scheffelstraße erfolgen.

 Wohnbaufläche „Klamm“, ca. 0,2 ha, am nördlichen Ortsrand von Ellmendingen. Hierbei handelt

es sich um eine Arrondierung des vor wenigen Jahren entstandenen Wohngebietes.

 Wohnbaufläche „Kreuz“, ca. 0,5 ha, am östlichen Ortsrand von Dietlingen. Auch hier handelt es

sich um eine Arrondierung des bestehenden Siedlungsrandes.

Weiterhin wird der Flächennutzungsplan bezüglich folgender Wohnbauflächen berichtigt:

 Wohnbaufläche „Schloßäcker II“ Anpassung in Weiler, ca. 1,3 ha. Die Wohnbaufläche

Schlossäcker ist bereits im Flächennutzungsplan 2015 mit 2,3 ha enthalten. Inzwischen wurde

der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst. Dieser soll im beschleunigten Ver-

fahren gemäß § 13b BauGB aufgestellt werden. Zur Ausschöpfung des darin enthaltenen Grenz-

wertes (Grundfläche max. 1,0 ha) wurde die Abgrenzung der Wohnbaufläche begradigt.

 Wohnbaufläche „Schelmenäcker II“ Anpassung in Niebelsbach, ca. 1,0 ha. Auch für diese Flächen

wurde ein Bebauungsplanverfahren gemäß § 13b BauGB angestoßen. Vergleichbar „Schloßäcker

II“ wurde das Plangebiet ausgedehnt.

Folgende Wohnbauflächen wurden im Zuge der Neuaufstellung des FNP 2015 neu aufgenommen

und werden in die vorliegende Neuaufstellung vollflächig übernommen. Verfügbare Wohnbauflä-

chen wurden in der Bedarfsberechnung (Ziffer 7) berücksichtigt.

 Wohnbaufläche „Klepberg“ in Dietlingen, ca. 6,7 ha. Für den Teilbereich „Klepberg I“ (ca. 3,5 ha)

liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, die Erschließung ist erfolgt. Die Flächen werden suk-

zessive bebaut. Für den Teilbereich „Klepberg II“ (ca. 3,2 ha) wurde inzwischen der Aufstellungs-

beschluss für einen Bebauungsplan gefasst.

 Wohnbaufläche „Klamm“ in Ellmendingen, ca. 1,3 ha. Für die Fläche liegt ein rechtsgültiger Be-

bauungsplan vor, die Erschließung ist erfolgt. Die Flächen werden sukzessive bebaut.

 Wohnbaufläche „Neuberg“ in Ellmendingen, ca. 2,2 ha. Für den Teilbereich „Neuberg II“ (ca. 2,4

ha) liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, die Erschließung ist erfolgt.

 Wohnbaufläche „Schloßäcker“ in Weiler, ca. 3,9 ha. Für den Teilbereich „Schloßäcker I“ (ca. 1,6

ha) liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, die Erschließung ist erfolgt. Der Teilbereich

„Schloßäcker II“ wird im Zuge der Fortschreibung des FNP vergrößert (s. o.)

 Wohnbaufläche „Schelmenäcker“ in Niebelsbach, ca. 3,6 ha. Für den Teilbereich „Schel-

menäcker I“ (ca. 2,3 ha) liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, die Erschließung ist erfolgt.

Der Teilbereich Schelmenäcker II wird im Zuge der Fortschreibung des FNP vergrößert (s. o.)

 Wohnbaufläche „Brüchle“ in Dietenhausen, ca. 0,5 ha. Es liegt noch kein Bebauungsplan vor.

 Wohnbaufläche „Kelterwäldele II“ in Dietenhausen, ca. 0,4 ha. Es liegt noch kein Bebauungsplan

vor.

 Wohnbaufläche „Nördlich der Karlstraße“ in Dietenhausen, ca. 0,3 ha. Es liegt noch kein Bebau-

ungsplan vor.
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Folgende bereits genehmigte Wohnbauflächen werden im Zuge der vorliegenden Neuaufstellung

aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen:

 Wohnbaufläche „Neuberg III“ in Ellmendingen, ca. 0,7 ha. Die Fläche war angedacht als Fortset-

zung des Baugebietes Neuberg II. Eine Umsetzung ist jedoch aufgrund der Topografie und der

schwierigen Eigentumsverhältnisse nicht zu erwarten.

 Wohnbaufläche „Berg“ in Dietenhausen, ca. 0,7 ha. Mit der Flächenausweisung sollte eine Be-

bauung in „zweiter Reihe“ der bestehenden Bebauung an der Karlsbader Straße ermöglicht wer-

den. Allerdings kann die Erschließung nur über die Bestandsgrundstücke oder über eine Stich-

straße von der Gutenbergstraße - dann jedoch nur mit einseitiger Bebauung - erfolgen. Eine

Umsetzung der Flächen ist aufgrund der Gegebenheiten nicht absehbar.

Folgende bisherige Mischbaufläche wird nachrichtlich in Wohnbaufläche umgewandelt:

 Wohnbaufläche „Angelstraße – Erweiterung“ in Ellmendingen, ca. 0,3 ha, es liegt ein rechts-

gültiger Bebauungsplan vor.

9.1.2 Gemischte Bauflächen

Als gemischte Bauflächen werden Flächen ausgewiesen, welche neben einer Wohnnutzung auch

gewerbliche Nutzungen beinhalten. Von Bedeutung ist dabei das ausgewogene Verhältnis dieser

beiden Nutzungen sowie die Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen der jeweils anderen

Funktion. Daher ist in gemischten Bauflächen von erhöhten Immissionen durch Gewerbelärm aus-

zugehen, gleichermaßen haben sich die Emissionen von Gewerbebetrieben auf ein dem Wohnen

zuträgliches Maß zu beschränken.

Aus gemischten Bauflächen können im Zuge von Bebauungsplänen Dorfgebiete gemäß § 5 BauNVO,

Dörfliche Wohngebiete gemäß § 5a BauNVO, Mischgebiete gemäß § 6 BauNVO, Urbane Gebiete

gemäß § 6a BauNVO sowie Kerngebiete gemäß § 7 BauNVO entwickelt werden, wobei letztere in

Keltern weder in Bebauungsplänen festgesetzt noch durch die bestehende Nutzungsstruktur de

facto vorhanden sind.

In Keltern sind die Ortskerne aller Ortsteile als gemischte Baufläche ausgewiesen, da sich hier eine

bedeutende Wohnnutzung mit einer gewerblichen oder landwirtschaftlichen Nutzung bündelt.

Während es in den beiden größten Ortsteilen insbesondere die Vielzahl an Einzelhandels- und

Dienstleistungseinrichtungen sind, die eine Ausweisung als gemischte Baufläche rechtfertigen, sind

es in den kleineren Ortsteilen auch landwirtschaftliche Betriebe, welche sich noch in Innerortslagen

befinden.

In den letzten Jahrzehnten tendierte die städtebauliche Entwicklung allgemein zu einer stärkeren

Funktionstrennung. Im Zuge des Aufkommens neuer Gewerbezweige wird der funktionalen Durch-

mischung in Zukunft wieder mehr Gewicht eingeräumt werden. Diese wird jedoch vordergründig in

den Ortskernen erfolgen.

Gemäß der vorliegenden Nahversorgungskonzeption besteht in der Gemeinde, jedoch insbeson-

dere in Ellmendingen ein Nachholbedarf bei der Ausstattung mit Lebensmittelmärkten. Als Standort

bietet sich der westliche Ortseingang von Ellmendingen an. Allerdings sollen auf Forderung des Ge-

meinderates neben einem „klassischem“ Discounter auch alternative Lebensmittelmärkte wie z. B.
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ein Hofladen oder bäuerlicher Einkaufsmarkt geprüft werden. Weiterhin wird eine alleinige Nut-

zung der Fläche für den Markt kritisch gesehen - gefordert wird eine Kombination mit anderen Nut-

zungen z. B. Wohnen in den Obergeschossen. Dementsprechend wird die folgende Fläche in den

Flächennutzungsplan neu aufgenommen:

 Mischbaufläche „Bühl“, ca. 0,9 ha, am westlichen Ortsrand von Ellmendingen in Angrenzung zur

Landesstraße. Die Ausweisung als Mischbaufläche ermöglicht die Ansiedlung eines nicht-groß-

flächigen Lebensmittelmarktes, aber auch andere Nutzungen wie Wohnen in Kombination mit

Gewerbe.

9.1.3 Gewerbliche Bauflächen

Als gewerbliche Bauflächen werden Flächen ausgewiesen, welche vorwiegend der Ansiedlung von

Gewerbe- und Industriebetrieben dienen. Die Bereitstellung solcher Flächen ist ein weiteres zent-

rales Instrument der Gemeindeentwicklung und beeinflusst maßgeblich die Attraktivität der Ge-

meinde für Wirtschaftsstandort.

Aus gewerblichen Bauflächen können im Zuge von Bebauungsplänen Gewerbegebiete gemäß § 8

BauNVO sowie Industriegebiete gemäß § 9 BauNVO entwickelt werden. In beiden Gebietskatego-

rien sind vor allem die Voraussetzungen für eine gewerbliche Entwicklung zu schaffen, andere Nut-

zungen sind dagegen nur in untergeordnetem Maß zulässig.

In der Gemeinde Keltern wurden in der Vergangenheit insbesondere vier Gewerbegebiete gezielt

entwickelt, diese sind unter Ziffer 8.1 aufgezählt. Aufgrund der nur noch sehr begrenzter Flächen-

reserven in diesen Gewerbegebieten wird ein weitergehender Bedarf an gewerblichen Bauflächen

gesehen. Vor diesem Hintergrund wurde ein Suchlauf durchgeführt, um potenzielle Standorte für

zukünftige Gewerbliche Bauflächen zu ermitteln. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt:

 Anbindung an bestehende Gewerbegebiete

 Verkehrliche und technische Erschließung

 Immissionsschutz / Nähe zu Wohngebieten

 Flächengröße

 Topografie

 Betroffenheit von naturschutzrechtlichen Belangen

 Verfügbarkeit

Folgende Alternativen wurden dabei untersucht:

 Untersuchungsbereich Erweiterung Gewerbegebiet „Dammfeld/Regelbaum“

 Untersuchungsbereich „Klettenbusch“

 Untersuchungsbereich „Zirkel/Schützenpfad“

 Untersuchungsbereich „Unteres Täle“

 Untersuchungsbereich „Untere Hafengrub“

 Untersuchungsbereich „Erweiterung Rait-Kempf“

Insgesamt wurden ein geeigneter sowie drei bedingt geeignete Bereiche ermittelt. In die vorlie-

gende Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes sollen hiervon folgende gewerbliche Bauflächen

neu aufgenommen werden:
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 Gewerbliche Baufläche „Schützenpfad“, ca. 3,5 ha, als westliche Erweiterung des bestehenden

Gewerbegebietes „Unter Bruch“

 Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Dammfeld/Regelbaum“, ca. 5,6 ha, als Erweiterung des in-

terkommunalen Gewerbegebietes auf Kelterner Gemarkung.

Weiterhin wird zur Erweiterung eines bestehenden Gewerbebetriebes in Dietlingen die folgende

gewerbliche Baufläche aufgenommen:

 Gewerbliche Baufläche „Rotenstich Erweiterung II“, ca. 0,1 ha

Eine weitere gewerbliche Baufläche wird nach nochmaliger Prüfung und in Abstimmung mit über-

geordneten Behörden neue aufgenommen:

 Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Gewerbegebiet Unterbruch“, ca. 2,1 ha als nördliche Fort-

setzung des Gewerbegebietes „Unterbruch“

Eine naturschutzrechtliche Beurteilung der Flächen erfolgt unter Ziffer 6 bis 9 der Neuausweisun-

gen. Die o. g. Standortuntersuchung ist den Flächennutzungsplan als Anlage beigefügt.

Folgende Gewerbliche Bauflächen wurden im Zuge der Neuaufstellung des FNP 2015 neu aufge-

nommen und werden in die vorliegende Neuaufstellung vollflächig übernommen. Verfügbare ge-

werbliche Bauflächen wurden in der Bedarfsberechnung (Ziffer 8) berücksichtigt.

 Gewerbliche Baufläche „Dammfeld/Regelbaum“, ca. 8,6 ha (Anteil der Gemeinde Keltern). Es

liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor, die Erschließung ist erfolgt.

9.1.4 Der Erholung dienende Sonderbauflächen

Die Darstellung von Sondergebieten erfolgt für Nutzungen, die anderen Nutzungskategorien gemäß

§§ 2 bis 9 BauNVO nicht zuzuordnen sind.

Sondergebiet Hütten

Die Gemeinde Keltern verfügt über ungewöhnlich große Flächen für Kleingartenanlagen. Im Ortsteil

Dietlingen sind fast 95 ha als Sondergebiet ausgewiesen, in Niebelsbach nochmals 5 ha. In den an-

deren Ortsteilen sind dagegen keine entsprechenden Sondergebiete dargestellt.

Bei den Kleingärten in den Sondergebieten handelt es sich überwiegend um schmale Gartenparzel-

len mit Gartenlauben. Die Parzellen werden überwiegend von der Bewohnerschaft des nahegele-

genen Oberzentrums Pforzheim gepachtet und bewirtschaftet. Aus der Gemeinde selbst entsteht

eine nur geringe Nachfrage nach Kleingärten.

Sondergebiet Kleintierhaltung

Im Flächennutzungsplan 2015 wurden zwei Sondergebiete für die Kleintierhaltung ausgewiesen.

Diese befinden sich in den Ortsteilen Weiler und Dietlingen. In den vorliegenden FNP werden diese

Darstellungen als Bestand übernommen. Eine Umsetzung der Flächen ist bislang nur in Teilen er-

folgt.
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Sondergebiet Gartenhaus

Im Flächennutzungsplan 2015 wurde ein Sondergebiet für Gartenhäuser in den FNP aufgenommen.

Diese Fläche wird in den FNP 2030 als Bestand übernommen. Eine Umsetzung der Fläche ist bislang

nicht erfolgt.

Insgesamt wird die Ausstattung der Gemeinde an Sondergebieten für Kleingärten, Gartenbau oder

Kleintierhaltung als ausreichend angesehen. Da bereits umfangreiche Flächen für diese Nutzungen

bestehen, wird die Gemeinde in der vorliegenden Neuaufstellung des FNP auf die Neuausweisung

von Sondergebieten für diese Nutzungen verzichten.

9.1.5 Sonstige Sondergebiete

Sondergebiet Einzelhandel

Der bestehende Lebensmittel-Vollsortimenter in der Ortslage von Dietlingen ist für die Nahversor-

gung der Gemeinde elementar, genügte bezüglich Verkaufsflächen und Angebotspräsentation je-

doch nicht mehr heutigen Erfordernissen. Inzwischen wurde der Markt auf eine Verkaufsfläche auf

ca. 1.100 m² vergrößert und überschreitet damit die Grenze zur raumordnerischen Großflächigkeit

(Verkaufsfläche > 800 m²). Die damit erforderliche Ausweisung eines sonstigen Sondergebietes er-

folgt im Zuge der vorliegenden Neuaufstellung des FNP.

Sondergebiet Gemeindezentrum

Am südlichen Ortsrand von Ellmendingen erfolgte im Zuge der Aufstellung des FNP 2015 die Aus-

weisung eines Sondergebietes für ein christliches Gemeindezentrum. Dieses Zentrum wurde inzwi-

schen realisiert, die Fläche wird in den FNP 2030 als Bestand übernommen.

9.1.6 Flächen für den Gemeinbedarf

Eine ausreichende Ausstattung mit Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulen oder Einrichtungen

der Verwaltung und Infrastruktur sind maßgebend für die Attraktivität der Gemeinde. Für solche

Einrichtungen sind im Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB Flächen für den Gemein-

bedarf ausgewiesen. Sind die Einrichtungen nicht flächenbeanspruchend, weist lediglich ein Symbol

auf die öffentliche Nutzung hin.

Gegenüber dem bisherigen FNP wurden die Flächen und Einrichtungen überprüft und aktualisiert.

Behördliche und sonstige öffentliche Einrichtungen

Die Gemeindeverwaltung hat ihren Sitz in Ellmendingen, in den anderen Ortsteilen gibt es Ortsver-

waltungen, die im FNP als Gemeinbedarfsfläche oder als Symbol, Zweckbestimmung öffentliche

Verwaltung, gekennzeichnet sind:

 Rathaus Ellmendingen, Weinbergstraße 9

 Rathaus Dietlingen, Östliche Friedrichstraße 2

 Rathaus Weiler, Brunnenstraße 2

 Rathaus Niebelsbach, Schwabenstraße 12

 Rathaus Dietenhausen, Karlstraße 9

Weiterhin wird die folgende öffentliche Einrichtung im Flächennutzungsplan gekennzeichnet:

 Bauhof der Gemeinde Keltern, Industriestraße 11



07pso13020_bg_211004.docx Seite 36 von 105

Feuerwehr

Die freiwilligen Feuerwehren der bisher selbstständigen Ortsteile wurden 1974 zur freiwilligen Feu-

erwehr Keltern vereinigt. Die Standorte sind im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche,

Zweckbestimmung Feuerwehr, dargestellt.

 Feuerwehr Keltern, Standort Dietlingen

 Feuerwehr Keltern, Standort Ellmendingen

 Feuerwehr Keltern, Standort Weiler

 Feuerwehr Keltern, Standort Niebelsbach

Der Ortsteil Dietenhausen verfügt seit 1987 über keine eigene Feuerwehr mehr und wird durch die

Feuerwehr in Ellmendingen versorgt.

Mittelfristig sollen die Standorte Dietlingen und Ellmendingen an einem gemeinsamen Standort zu-

sammengeführt werden. Dieser Standort muss aus Gründen der gesetzlich vorgeschriebenen Hilfs-

fristen zwischen den beiden Ortsteilen an der Landesstraße 562 gewählt werden. Im Flächennut-

zungsplan wird daher folgende Flächenneuausweisung vorgenommen:

 Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr, ca. 0,7 ha, zwischen Ellmendingen und Dietlingen

Eine naturschutzrechtliche Beurteilung der Fläche erfolgt unter Ziffer 10 der Neuausweisungen.

Schulen

Die Gemeinde verfügt über zwei Schulen:

 Johannes-Kepler-Schule, Standort Dietlingen - Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule

 Johannes-Kepler-Schule, Standort Ellmendingen - Grundschule

Ein weitergehender Bedarf an Schulen ist vor dem Hintergrund tendenziell sinkender Schülerzahlen

nicht gegeben. Vielmehr ist es Aufgabe der Zukunft, die bestehenden Schulen zu erhalten.

Kinderbetreuung

Grundsätzlich sollen in allen Ortsteilen ausreichend Kindergartenplätze angeboten werden können.

Zusätzlich kommt die gesetzliche Verpflichtung zur Bereitstellung von Plätzen in Kindertagesstät-

ten. Die Gemeinde verfügt mit Ausnahme von Dietenhausen in allen Ortsteilen über folgende Kin-

derbetreuungseinrichtungen:

 Gemeindekindergarten Dietlingen mit ca. 40 Plätzen

 Gemeindekindergarten Ellmendingen mit ca. 30 Plätzen

 Waldkindergarten der Gemeinde in Dietlingen mit ca. 20 Plätzen

 Evangelischer Kindergarten Uhlandstraße Dietlingen mit ca. 50 Plätzen

 Evangelischer Kindergarten Oberlinhaus in Dietlingen mit ca. 50 Plätzen (geht in Gemeinde über)

 Evangelischer Kindergarten Ellmendingen mit ca. 50 Plätzen

 Evangelischer Kindergarten Niebelsbach mit ca. 35 Plätzen

 Evangelischer Kindergarten Weiler mit ca. 35 Plätzen

 Freier Kindergaren Dietlingen mit ca. 20 Plätzen

Nach derzeitigem Stand ergibt sich kein Erfordernis zur Errichtung zusätzlicher Kinderbetreuungs-

einrichtungen. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit zur Erweiterung bestehender Einrichtungen.
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Kirchen

Als wesentlicher Bestandteil des Gemeindelebens sind Kirchen als Gemeinbedarfsfläche bzw. mit

einem entsprechenden Symbol dargestellt:

 Evangelische Kirche Dietlingen

 Evangelische Kirche Ellmendingen

 Evangelische Kirche Weiler

 Evangelische Kirche Niebelsbach

 Evangelische Kirche Dietenhausen

 Katholische Kirche Dietlingen

 Neuapostolische Kirche Dietlingen

 Christliche Gemeinschaft Ellmendingen

 Freie Christliche Gemeinde Birkenfeld-Keltern in Niebelsbach

Jugendeinrichtungen, Seniorenheime

Für Jugendliche sowie Senioren sind folgende Gemeinbedarfsflächen im Flächennutzungsplan dar-

gestellt:

 Jugendzentrum Keltern, Ettlinger Straße 1

 Seniorenzentrum Keltern, Pforzheimer Straße 36. Die Gemeinbedarfsfläche wurde im Zuge des

FNP 2015 neu ausgewiesen und wird in den vorliegenden FNP vollflächig übernommen.

 Betreutes Wohnen, Mozartstraße 18 und Bachstraße 23

Die Gemeinde beabsichtigt den Neubau eines Jugendzentrums. Eine Überprüfung von Standortal-

ternativen ist erfolgt. Der Standort mit der höchsten Eignung wird in den FNP aufgenommen:

 „Gemeinbedarfsfläche Jugendhaus“ Am Mühlgraben, ca. 0,5 ha

Kulturelle Einrichtungen

Folgende Einrichtungen sind im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche gekennzeichnet:

 Museum Kramerhaus, Otto-Maurer-Straße 3

 Alte Kelter Ellmendingen, Winzerstraße 7

 Gemeindebücherei und Begegnungsstätte, Östliche Friedrichstraße 2/1

Sportlichen Zwecken dienende Einrichtungen

Als Sportlichen Zwecken dienende Gebäude oder Einrichtungen werden im Flächennutzungsplan

nur gebäudebezogene Einrichtungen gekennzeichnet. Schulsporthallen sind der jeweiligen Ge-

meinbedarfsfläche für Schulen zugeordnet, Sportplätze werden als Grünfläche dargestellt. Fol-

gende sportlichen Zwecken dienende Einrichtung wird im FNP gesondert gekennzeichnet:

 Sporthalle in Weiler, Neumüller Weg 13

9.2 Verkehrsflächen

Durch ihre Lage westlich des Oberzentrums Pforzheim und die Nähe zur Autobahn sind die Ortsteile

von Keltern auch als Wohnort für Berufspendler beliebt. Dabei erfolgt der Weg zur Arbeit insbeson-

dere mittels des Kraftfahrzeuges, untergeordnet auch mit dem Bus. Nicht zuletzt dieser Aspekt

führt jedoch auch zu einer hohen Verkehrsbelastung in den einzelnen Ortsteilen.
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Defizite im verkehrlichen System können auf Ebene des Flächennutzungsplanes kaum bewältigt

werden, hierfür sind Fachplanungen erforderlich. Durch die Knappheit an öffentlichen Mitteln ist in

Keltern kurzfristig nicht mit Umgehungsstraßen zu rechnen, die zu einer verkehrlichen Entlastung

der Ortskerne führen würden. Lediglich im Ortsteil Weiler ist eine Teilumgehung im FNP vermerkt,

ihre Umsetzung ist jedoch nicht absehbar.

9.2.1 Überörtliche Hauptverkehrsstraßen

Im Flächennutzungsplan werden überörtliche Hauptverkehrsstraßen innerhalb des Gemeindege-

bietes gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB dargestellt.

Die Gemeinde befindet sich südlich der Autobahn A 8, welche Karlsruhe mit Stuttgart verbindet.

Eine eigene Anschlussstelle besitzt die Gemeinde dabei nicht, die nächstgelegenen Anschlussstellen

sind Pforzheim-West im Osten sowie Karlsbad im Westen. Das Gemeindegebiet wird durch die Au-

tobahn lediglich tangiert.

Bundesstraßen verlaufen keine durch das Gemeindegebiet. Die nächstgelegenen Bundesstraßen

sind die B 10, welche nördlich der Autobahn verläuft und über Remchingen erreicht wird, sowie die

B 294, welche dem Verlauf der Enz im Osten der Gemeinde folgt.

Innerhalb des Gemeindegebietes verlaufen mehrere Landesstraßen. Die L 562 verläuft, von Westen

kommend durch Ellmendingen und Dietlingen nach Osten Richtung Pforzheim und stellt damit eine

zentrale Verbindung auch innerhalb der Gemeinde dar. Die Verkehrsbelastung beträgt gemäß ei-

nem Verkehrsmonitoring von 2010 ca. 8.600 Fahrzeuge je Tag, womit die Belastung im Vergleich zu

1995 um über 10 % zugenommen hat. Da die Straße durch die Zentren der beiden Ortsteile verläuft,

führt sie dort zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohn- und Aufenthaltsqualität.

Als weitere Landesstraße verläuft die L 339 von Norden aus Remchingen kommend durch Ell-

mendingen, knickt in der Ortslage nach Niebelsbach ab und verläuft weiter Richtung Süden nach

Straubenhardt. Diese Straße weist insbesondere im Teilstück bis Ellmendingen ebenfalls eine hohe

Verkehrsbelastung auf, durchquert dabei jedoch keine Ortslagen. Südlich von Ellmendingen nimmt

die Verkehrsbelastung spürbar ab.

9.2.2 Untergeordnete Straßen

Untergeordnete, nicht klassifizierte Straßen (Wohn- und Sammelstraßen) sind im Flächennutzungs-

plan nicht explizit dargestellt, sondern werden mit der jeweiligen Baufläche zusammengefasst.

9.2.3 Ruhender Verkehr

Für öffentliche Einrichtungen bzw. Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr ergibt sich das Er-

fordernis zum Nachweis einer erheblichen Zahl an Stellplätzen, die auf entsprechenden Flächen

unterzubringen sind. Diese Flächen für den ruhenden Verkehr sind der Hauptnutzung untergeord-

net und werden im Flächennutzungsplan nicht explizit ausgewiesen. Sonstige große Parkierungsan-

lagen (Park & Ride-Plätze o. ä.) sind in Keltern nicht vorhanden.
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9.2.4 Öffentlicher Nahverkehr

Schienenverkehr

Die „Pforzheimer Kleinbahn“ stellte eine Verbindung von Pforzheim nach Ittersbach her und durch-

querte dabei auch das Gemeindegebiet. Haltepunkte gab es in Dietlingen, Niebelsbach, Ellmendin-

gen sowie Weiler. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Bahn 1968 stillgelegt und die Gleisanla-

gen demontiert. Eine Anbindung an das Schienennetz hat die Gemeinde seitdem nicht mehr. Die

nächstgelegenen Schienenhaltepunkte sind der Hauptbahnhof Pforzheim (Stadtbahnen, Regional-

bahnen, Fernzüge), mehrere Haltepunkte im Enztal (Regionalbahnen) sowie der Bahnhof Ittersbach

(Stadtbahnen).

In Ellmendingen und in Weiler bestehen noch die alten Bahnhofsgebäude, welche inzwischen als

Wohngebäude bzw. als Vereinsheim dienen.

Machbarkeitsstudie Stadtbahn

Vor dem Hintergrund des ausgeprägten Pendlerverhaltens in Keltern wird seitens der Gemeinde

eine Verbesserung des ÖPNV gewünscht. Angestrebt wird dabei ein Anschluss an das Stadtbahn-

netz des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV). Zu diesem Zweck wurde eine technische Machbar-

keitsuntersuchung in Auftrag gegeben, welche 2010 durch das Ingenieurbüro InfraPlan erstellt

wurde. Untersucht wurden dabei zwei Hauptvarianten mit verschiedenen Trassenführungen. Vari-

ante 1 sieht eine durchgängige Streckenführung von dem derzeitigen Endhaltepunkt Ittersbach

durch Weiler, Ellmendingen und Dietlingen bis nach Pforzheim vor. Die Bahnstrecke soll gemäß

dieser Planung durch die Ortskerne verlaufen und auch das neue interkommunale Gewerbegebiet

Dammfeld/Regelbaum an der Gemarkungsgrenze zu Birkenfeld anbinden.

Variante 2 verzichtet auf die komplette Durchquerung der Ortsteile und beschränkt sich auf die

Verbindung des Endhaltepunktes Ittersbach mit dem Haltepunkt Remchingen. Diese Trassenvari-

ante verläuft von Ittersbach durch den Ortsteil Weiler, passiert Ellmendingen am westlichen Sied-

lungsrand und verläuft weiter am Gewerbegebiet Unter Bruch und Dietenhausen vorbei bis nach

Remchingen.

Die bisherigen Planungen beschränken sich auf die technische Machbarkeit. Eine Wirtschaftlich-

keitsuntersuchung steht noch aus. Im Flächennutzungsplan wird die Trassenführung der Variante 2

nachrichtlich dargestellt.

Busverkehr

Der öffentliche Personennahverkehr wird heute durch mehrere Buslinien sichergestellt. Über die

Linien 720, 721 und 722 werden nicht nur Verbindungen innerhalb der Gemeinde, sondern auch

Anbindungen an den Hauptbahnhof in Pforzheim gewährleistet. Die Linien 720 und 722 verkehren

tagsüber stündlich, die Linie 721 morgens, mittags und abends. Als nächtliche Verbindung fungiert

ein Anruf-Sammeltaxi.

Auf Anregung der Behörden wurde die Trasse einer Metro-Buslinie vom Gewerbegebiet Rait-Kempf

nach Pforzheim nachrichtlich in den Flächennutzungsplan übernommen.
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Fußgänger und Radverkehr

Innerhalb der Gemeinde besteht eine Vielzahl von Fuß- und Radwegen. Hervorzuheben ist der

Weinwanderweg zwischen Ellmendingen und Dietlingen, Startpunkt Alte Kelter in Ellmendingen

und historische Kelter in Dietlingen.

Zwischen den Ortsteilen sind größtenteils abseits der Hauptverkehrsstraßen Radwege ausgewie-

sen, über die auch Verbindungen zu den Nachbargemeinden hergestellt werden.

9.3 Ver- und Entsorgung

Im Flächennutzungsplan sind gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB Flächen und Anlagen dargestellt, die

der Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wasser und Gas sowie der Entsorgung von Abwasser

und Abfällen dienen. Bei oberirdischen und unterirdischen Versorgungsleitungen wird die Darstel-

lung aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die wichtigsten Leitungen beschränkt.

9.3.1 Wasserversorgung

Die Ortsteile der Gemeinde werden durch den Zweckverband „Oberes Pfinztal“ mit Trinkwasser

versorgt. Der Verband-Haupthochbehälter mit 2.500 m³ befindet sich im Gewann Eitersberg in Ell-

mendingen. In Dietlingen befindet sich das Pumpwerk zur Förderung zum Haupthochbehälter. Eine

Förderleitung verläuft zum Hochbehälter im Gewann Birkig. Der Ortsteil Niebelsbach ist an die

Trinkwasserversorgung Birkenfeld-Gräfenhausen angeschlossen.

Die Wasserversorgungsanlagen sind gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB im Flächennutzungsplan darge-

stellt.

9.3.2 Abwasserbeseitigung

Die Ortsteile werden überwiegend im Mischsystem entwässert, nur in neueren Teilbereichen bzw.

Neubaugebieten ist eine Trennkanalisation vorhanden. Die Ortsteile Dietlingen, Ellmendingen, Nie-

belsbach und Weiler werden über die Sammelkläranlage des Abwasserzweckverbandes „Oberes

Pfinz- und Arnbachtal“ entwässert, diese befindet sich im Gewerbegebiet Unter Bruch. Dietenhau-

sen leitet seine Abwässer zur Sammelkläranlage Kleinsteinbach des Abwasserzweckverbandes

„Mittleres Pfinz- und Bockachtal“.

Weiterhin sind in der Gemeinde mehrere Regenüberlaufbecken bereits in Betrieb.

Die Anlagen zur Wasserentsorgung (Regenüberlaufbecken, Kläranlage) sind im Flächennutzungs-

plan dargestellt.

9.3.3 Stromversorgung

Die Stromversorgung der Gemeinde erfolgt durch die Netze BW GmbH

Durch das Plangebiet führen zwei 110 kV-Leitungen „Oberwald-Birkenfeld“ sowie „Rinklingen-Bir-

kenfeld“. Weitergehend wird durch 20 kV-Leitungen sowie Erdkabel die Versorgung der örtlichen

Bevölkerung gewährleistet. Die im Gemeindegebiet befindlichen Umspannstationen sind mit einem

entsprechenden Symbol gekennzeichnet.
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9.3.4 Gasversorgung

Die Gasversorgung der Gemeinde erfolgt durch die Netze-Gesellschaft Südwest mbH.

Das Gemeindegebiet wird durch eine überregionale Gasleitung der Terranets BW tangiert. Diese ist

nachrichtlich in den FNP übernommen.

9.4 Grünflächen

9.4.1 Öffentliche Parkflächen

Aufgrund der Gliederung der Gemeinde in Ortsteile sowie der kompakten Siedlungskörper verfügt

Keltern über keine größeren innerörtlichen Parkflächen. Ein Bedarf ist nicht zu erkennen, da die

reich strukturierten Außenbereiche überall auf kurzem Wege zu erreichen sind.

9.4.2 Friedhöfe

Friedhöfe besitzen neben ihrer Funktion als Erinnerungs- und Trauerort auch eine ökologische

Funktion, da sie häufig über intensive Grünstrukturen und einen alten Baumbestand verfügen. In

Keltern verfügt jeder Ortsteil über einen eigenen Friedhof, zusätzlich gibt es in Niebelsbach eine

kleine Friedhofsanlage in der Schwarzwaldstraße.

Durch die Zunahme von Feuerbestattungen ist der Flächenbedarf von Friedhöfen entgegen frühe-

rer Prognosen deutlich zurückgegangen. Daher sind im Flächennutzungsplan keine Friedhofserwei-

terungen ausgewiesen.

9.4.3 Sportflächen

Sportflächen sind ein wichtiger Teil des Freizeitangebotes und damit für die Gemeindeentwicklung

von Bedeutung. Zielsetzung ist die ausreichende Bereitstellung von Sportflächen für den Breiten-

sport.

Im Flächennutzungsplan sind offene Sportplätze (Rasenplätze, Sandplätze, Tennisplätze, u. ä.) als

Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportanlage gekennzeichnet. Die Sportplätze stehen Schulen

und Vereinen zur Verfügung, sind teilweise aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Das derzeitige Angebot an Sportplätzen wird seitens der Gemeinde als ausreichend angesehen. Eine

Neuausweisung solcher Flächen erfolgt daher nicht.

9.5 Wasserflächen

Im Flächennutzungsplan werden die Flurstücke von fließenden Gewässern gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 7

BauGB dargestellt. Bei stehenden Gewässern erfolgt die Darstellung nach tatsächlicher Größe und

Lage.

9.5.1 Stehende Gewässer

Innerhalb des Gemeindegebietes bestehen nur wenige stehende Gewässer. Dabei handelt es sich

um künstlich angelegte Teiche.
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9.5.2 Fließgewässer

Die Gemeinde wird von mehreren Fließgewässern durchzogen. Die bedeutendsten sind hierbei die

Pfinz, welche in Straubenhardt-Pfinzweiler entspringt, im Südwesten bei Weiler in das Gemeinde-

gebiet eintritt und dieses im Norden, östlich von Dietenhausen, wieder verlässt. Die Pfinz mündet

schließlich in den Rhein.

Ein Nebenfluss der Pfinz ist der Arnbach, welcher im gleichnamigen Stadtteil von Neuenbürg ent-

springt, von Süden in das Gemeindegebiet tritt und durch Ellmendingen fließt, bevor westlich von

Ellmendingen die Mündung in die Pfinz erfolgt.

Weiterhin von Bedeutung ist der Federbach, ein Nebenfluss des Arnbaches, welcher den Ortsteil

Dietlingen durchfließt.

Daneben gibt es in Keltern noch mehrere untergeordnete Bäche und Gräben, welche allesamt in

die genannten Flüsse und Bäche münden.

9.5.3 Hochwasserschutz

Die Querung der Ortskerne durch die o.g. Bachläufe hat zur Folge, dass im Fall von 100-jährlichen

Hochwasser Überschwemmungen des Siedlungsbereiches nicht ausgeschlossen werden können.

Zur Begrenzung der Schäden wurden durch das Ingenieurbüro Wald & Corbe insgesamt vier Rück-

haltevolumen geplant, die sukzessive umgesetzt werden sollen. Diese Rückhaltevolumen werden

nachrichtlich in den FNP übernommen.

9.6 Flächen für die Landwirtschaft

Flächen im Außenbereich werden als Flächen für die Landwirtschaft oder als Flächen für die Forst-

wirtschaft dargestellt. Landwirtschaftlich genutzt werden ca. 1.600 ha, dabei werden Ackerflächen

zunehmend in Grünlandflächen umgewandelt. Der Weinbau wird in Keltern noch auf ca. 63 ha be-

trieben.

Dem allgemeinen Trend zur Aufgabe von Landwirtschaftsbetrieben entsprechend, ist auch in Kel-

tern die Zahl der Betriebe zurückgegangen. Heute gibt es in Keltern nur noch sechs Haupterwerbs-

landwirte, es dominieren Nebenerwerbslandwirte mit kleinen Flächeneinheiten.

Die Landwirtschaftsbetriebe befinden sich teilweise innerhalb der Ortslagen, teilweise im Außen-

bereich. Betriebe im Außenbereich sind im Flächennutzungsplan gekennzeichnet.

9.7 Wald

Mit 944 ha bestehen rund 32 % des Gemeindegebietes aus Waldflächen. Von diesen sind ca. 22 ha

als Waldbiotop geschützt. Es handelt sich dabei überwiegend um Mischwälder. Der überwiegende

Teil des Waldes ist gleichzeitig als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt.
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9.8 Bergbau

In Dietlingen, Gewann Klettenbusch befindet sich der Steinbruch der Firma NSN, Mühlacker. Abge-

baut werden Muschelkalk sowie Trochitenkalk auf einer Fläche von ca. 5,2 ha. Ein weiterer Abbau-

abschnitt, welcher sich nördlich an den bestehenden Abschnitt anschließt, soll in Kürze begonnen

werden. Die bereits stillgelegten Abschnitte werden sukzessive aufgefüllt und rekultiviert.

Im Teilregionalplan Rohstoffsicherung 2000 – 2015 ist das Abbaugebiet als Schutzbedürftiger Be-

reich für den Abbau von Natursteinen, Standort-Nr. 7017-2 verzeichnet. Gemäß Plansatz 3.2.6.1

bzw. 3.2.6.2 hat der Abbau von Rohstoffen vorderrangig in den regionalplanerisch festgesetzten

schutzbedürftigen Bereichen zu erfolgen. Dabei hat die Erweiterung von bestehenden Bereichen

Vorrang vor Neuaufschlüssen. In den schutzbedürftigen Bereichen sind die Nutzungsmöglichkeiten

für den Abbau zu sichern, entgegenstehende Nutzungen sind zu unterlassen.

Der im Regionalplan vorgegebene schutzbedürftige Bereich für den Abbau von Natursteinen dient

als Grundlage für die im Flächennutzungsplan dargestellten Erweiterungsflächen für den Stein-

bruch. Bestehende bzw. rekultivierte Flächen werden ebenfalls dargestellt.

9.9 Windenergie

Parallel zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt derzeit die Aufstellung des Teilflä-

chennutzungsplanes Windkraft für die Gemeinde Keltern durch das Büro Mailänder Consult, Karls-

ruhe. Für die Gemeinde wurden dabei zwei potenzielle Konzentrationsflächen westlich von Weiler

sowie nordöstlich von Dietlingen ermittelt. Im Zuge weitergehender Beratungen und Behandlungen

im Gemeinderat wurde die Fläche westlich Weiler aus dem Verfahren herausgenommen, so dass

nur noch eine Konzentrationsfläche in der Gemeinde diskutiert wird.

Derzeit ruht das Verfahren zur Aufstellung des Teilflächennutzungsplanes. In die vorliegende Neu-

aufstellung des Flächennutzungsplanes wird die Konzentrationsfläche nordöstlich Dietlingen nach-

richtlich übernommen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese Fläche noch keine Rechtsgül-

tigkeit besitzt.

10 Nachrichtliche Übernahmen

10.1 Bau- und Bodendenkmäler

Die Gemeinde Keltern verfügt in allen Ortsteilen über eine Vielzahl von Baudenkmalen. Diese sind

aus Gründen der Übersichtlichkeit im Flächennutzungsplan jedoch nicht gekennzeichnet. Auf die

durchgeführte innerörtliche Untersuchung (Ziffer 2.4.2) wird hierzu verwiesen.

10.2 Natura 2000-Netzwerk

Bei dem Natura 2000-Netzwerk handelt es sich um ein Netz von Schutzgebieten mit dem Ziel eines

länderübergreifenden Schutzes von Tier- und Pflanzenarten sowie ihrer natürlichen Lebensräume.

Das Natura 2000-Netzwerk beinhaltet Schutzgebiete gemäß Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH)

sowie Vogelschutzgebiete.
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Große Teile des Gemeindegebietes sind als FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“ festgesetzt. Geschützt wird

die „Pfinzgaulandschaft mit ihrem typisch kleinteiligen Mosaik aus Wald, Wiesen- und Magerrasen-

gebieten und Extensivweiden, Streuobstbeständen mit alten Birnbäumen, Bachtälern mit Erlenau-

enwald und Röhricht, Weinbergen.“

Vogelschutzgebiete bestehen auf dem Gemeindegebiet nicht.

10.3 Naturschutzgebiete

Naturschutzgebiete dienen dem Schutz von Natur und Landschaft sowie der Erhaltung von Lebens-

gemeinschaften oder Biotopen. Auf dem Gemeindegebiet von Keltern befinden sich zwei festge-

setzte Naturschutzgebiete. Diese sind das „Ellmendinger Roggenschleh“ zwischen Ellmendingen

und Dietenhausen sowie - in Teilen - das Naturschutzgebiet „Essigberg“ südlich von Dietlingen.

10.4 Landschaftsschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 NatSchG dienen der Erhaltung der natürlichen Vielfalt, Ei-

genart und Schönheit der Landschaft. Große Teile des Gemeindegebietes sind als Landschafts-

schutzgebiet „Kelterner Obst- und Rebengäu“ festgesetzt. Geschützt werden dabei insbesondere

die abwechslungsreiche, topografisch bewegte Landschaft mit ihren geschlossenen Waldflächen im

Wechsel mit offenen Landwirtschafts- und Rebflächen sowie Streuobstwiesen. Insgesamt umfasst

das Landschaftsschutzgebiet mit ca. 2.200 ha etwa 73 % der Gemarkungsfläche.

10.5 Gesetzlich geschützte Biotope

Biotope besitzen einen mit Naturschutzgebieten vergleichbaren Schutzstatus und sind auf Grund-

lage von § 32 NatSchG ausgewiesen. Die Gemeinde Keltern verfügt über eine Vielzahl von Biotopen

mit unterschiedlichen Strukturen. Pfinz, Arnbach sowie weitere Gewässer sind zusammen mit ihren

Uferbereichen als Biotop geschützt. Weitergehend als Biotope ausgewiesen sind Feldgehölze, He-

ckenstrukturen, Magerwiesenflächen sowie Quell- und Sumpfgebiete. Darüber hinaus sind in Kel-

tern einige Waldbiotope ausgewiesen.

10.6 Wasserschutzgebiete

Festgesetzte Wasserschutzgebiete dienen der Sicherung der Trinkwasserversorgung. In den Schutz-

zonen I und II ist eine Siedlungsentwicklung ausgeschlossen, in der Schutzzone III ist eine Entwick-

lung unter Beachtung der Vorgaben der jeweiligen Wasserschutzverordnung möglich.

Das Gemeindegebiet überschneidet sich mit dem Wasserschutzgebiet „Pfinztal“. Dabei liegt das

gesamte Gebiet innerhalb der Schutzzone III B, die Schutzzone III A umfasst die Bereiche um Weiler,

Niebelsbach, Dietenhausen, Ellmendingen sowie den westlichen Teil von Dietlingen. Eine Fläche

von ca. 52 ha südwestlich von Ellmendingen ist als Wasserschutzzone II festgesetzt, darin enthalten

der Bereich des Pumpwerkes, welcher als Zone I festgesetzt ist.

Das Wasserschutzgebiet wurde mit ihrer Zonierung nachrichtlich in den Flächennutzungsplan über-

nommen.



07pso13020_bg_211004.docx Seite 45 von 105

10.7 Hochwasserschutz

Mit der Novelle des Wasserhaushaltsgesetzes 2014 gelten Überschwemmungsflächen eines 100-

jährlichen Hochwasserereignisses als Überschwemmungsgebiete ohne dass eine explizite Auswei-

sung erfolgt. In den Überschwemmungsgebieten ist eine Siedlungsentwicklung nur unter strengen

Auflagen möglich. In Hochwassergefahrenkarten (HWGK) werden die Überschwemmungsflächen

dargestellt. Eine nachrichtliche Übernahme in den FNP erfolgt nicht, da dies die Lesbarkeit des Plan-

werks deutlich verschlechtern würde.

10.8 Naturdenkmäler

Auf dem Gemeindegebiet sind folgend Naturdenkmäler festgesetzt.

 Große Buche in Dietlingen

Zur Gemeindegrenze nach Nöttingen hin im Ranntal steht die „Große Eiche“.
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Umweltbericht zu den Neuausweisungen

A. Wohnbauflächen

1 Wohnbaufläche“ Bühnäcker“ in Ellmendingen

1.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Auch wenn die Bedarfsberechnung für Keltern einen erheblichen Überhang an Wohnbauflächen

ergibt, sieht die Gemeinde die Notwendigkeit von Neuausweisungen, um ein Angebot für Bauinte-

ressenten und Reserven für die zukünftige Entwicklung vorzuhalten (vgl. Ziffer 7 und 9.1.1). Schwer-

punktmäßig sollen diese in Ellmendingen vorgesehen werden.

Größere Wohnbauflächen können kurzfristig nur an den Rändern der Ortsteile ausgewiesen wer-

den. Die Wohnbaufläche „Bühnäcker“ am westlichen Ortsrand von Ellmendingen weist sehr gute

Voraussetzungen für eine Wohnnutzung auf: Die Fläche ist relativ eben und hat eine kurze fußläu-

fige Anbindung an den Ortskern. Durch ihre begrenzte Ausdehnung wird die kompakte Siedlungs-

struktur von Ellmendingen nicht geschwächt. Zusammen mit der Friedhofsmauer wird der Ortsrand

von Ellmendingen weiterhin eindeutig definiert. Eine ursprünglich weiter nach Westen ausgrei-

fende Entwicklung wird nicht weiterverfolgt.

1.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich am westlichen Ortsrand von Ellmendingen. Die Größe

der Flächenausweisung beträgt ca. 1,0 ha. Die topografische Ausprägung ist gering.

Bild 2: Ausschnitt FNP 2035 - Wohnbaufläche „Bühnäcker“
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1.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.

1.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame Gebiete

werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.

Tabelle 14: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

1.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Angrenzung an FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“, jedoch keine
Überschneidung

Landschaftsschutzgebiete  Angrenzung an Landschaftsschutzgebiet „Kelterner Obst-und
Rebengäu“, jedoch keine Überschneidung

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Angrenzung an Biotop „Auwaldstreifen am Arnbach nord-
westlich Ellmendingen“, jedoch keine Überschreitung

Geschützte Tiere und Pflanzen  Artenschutzrechtliche Belange können betroffen sein (Brut-
vögel, Reptilien, Amphibien).

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.
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Immissionsschutz  Keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Angrenzung zum Friedhof Ellmendingen. Abstände gemäß
Bestattungsgesetz sind zu beachten.

 Aufgewerteter Graben innerhalb der Wohnbaufläche fun-
giert als Ausgleichsmaßnahme für das Baugebiet „Klamm“.

1.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Unbebaute Landwirtschaftsfläche in Angrenzung

zu bestehender Siedlung.
 Zugang zu wohnortnahen Erholungsflächen.
 Durlacher Straße als wichtige Radwegeverbin-

dung.
 Angrenzung an Friedhof.

Prognose
 Siedlungsrand wird verschoben.
 Der Zugang zum Landschaftsraum wird er-

schwert.
 Radwegenetz bleibt erhalten.
 Mindestabstände zum Friedhof sind einzuhalten.
 Keine Lärmbeeinträchtigungen zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Nutzung als Ackerflächen und Feldgärten.
 Periodisch wasserführender Graben im Plange-

biet mit Begleitgehölzen.
 Potenzielles Habitat für Feldvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien
 Potenzieller Lebensraum für Amphibien.
 Angrenzend Flächen mit Wiesenknopf, Vorkom-

men von Tagfaltern möglich.

Prognose
 Verlust von verschiedenen, teilweise hochwerti-

gen Biotoptypen.
 Kein Eingriff in FFH- und Landschaftsschutzge-

biet.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Reptilien, wirbellose Tiere, Amphibien)

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Buntsandstein mit Gehän-

geschutt, Jüngste Anschwemmung der Täler.
 Bodentyp: Kalkhaltiges Kolluvium aus Ab-

schwemmmassen über Muschelkalk.
 Mittlere Bedeutung als Standort für Kulturpflan-

zen.
 Hohe Bedeutung aus Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt und Puffer gegenüber Schad-
stoffen.

 Bestehende Verdichtungen im Bereich des Gras-
weges.

Prognose
 Geplante Wohnbebauung mit erheblichem Ver-

siegelungsgrad.
 Zerstörung oder erhebliche Veränderung der na-

türlichen Bodenfunktionen.
 Schadstoffeinträge in den Boden durch Erschlie-

ßung und Nutzung nicht ausgeschlossen.

> Hohe Betroffenheit
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Bild 3

Schutzgut Wasser

Bestand
 Geringe Wasserdurchlässigkeit.
 Geringe Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Periodisch wasserführender Graben im Plange-

biet.
 Arnbach mit Auenbereich ca. 25 m südlich des

Plangebietes.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Keine Beeinträchtigung des Arnbaches.
 Beeinträchtigung des Grabens.
 Erhöhter Oberflächenabfluss durch Versiege-

lung.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich.
 Kaltluftstrom entlang Arnbach durch bestehende

Bebauung bereits gebremst.
 Durch landwirtschaftliche Nutzung nur geringer

Beitrag zur Sauerstoffproduktion.

Prognose
 Verringerung der Kaltluftproduktion und ver-

stärkte Aufheizung durch Überbauung der un-
versiegelten Flächen.

 Keine relevanten lokalklimatischen Auswirkun-
gen.

 Hoher energetischer Gebäudestandard zu erwar-
ten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Flächenausweisung in einem nahezu ebenen Be-

reich.
 Übergang des Ortsteils zur freien Landschaft.
 Fläche als Teil des Ortsrandes mit Gehölzstruktu-

ren.
 Markanter Verlauf des Arnbaches mit begleiten-

den Gehölzen.

Prognose
 Weiterentwicklung des Siedlungskörpers ohne

relevante Fernwirkung.
 Landschaftsbildunverträgliche Baukörper nicht

zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Ellmendingen mit insgesamt kompakter Sied-

lungsstruktur.
 Derzeit keine bauliche Nutzung.

Prognose
 Inanspruchnahme von bisherigen Außenbe-

reichsflächen.
 Arrondierung: Kompakte Siedlungsstruktur

bleibt erhalten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.
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Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

1.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Fläche weist insbesondere hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Tiere und Pflanzen eine hohe

Bedeutung auf. Die Böden gehen aufgrund der unumgänglichen Versiegelung verloren, ebenso ge-

hen Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Be-

lange kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Fernwirkung des Gebietes ist bedingt gegeben.

1.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes.

 Erhalt des das Gebiet querenden Grabens.

 Aufgelockerte Bebauung.

 Ausreichender Abstand zum Friedhof (Mindestabstand gemäß § 8 Bestattungsgesetz 10 m;

Würde des Friedhofes darf grundsätzlich nicht beeinträchtigt werden)

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für das Schutzgut Boden.

1.7 Planungsvarianten

1.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

1.7.2 Prognose für Alternativen

Alternative Wohnbauflächen wurden untersucht. Neue Wohnbauflächen sind nur in Ellmendingen

sinnvoll, allerdings werden durch die bestehenden Schutzgebiete enge Entwicklungsgrenzen gezo-

gen. Die Fläche wurde aufgrund ihrer Lage in der Nähe zum Ortskern sowie ihrer weitestgehend

problemlosen Erschließung gewählt.

Eine Flächenalternative westlich des Friedhofes wurde geprüft, jedoch nicht weiterverfolgt. Die

klare Siedlungsabgrenzung durch den Friedhof würde damit aufgegeben werden. Zudem wäre die

Flächen schlechter an den bestehenden Siedlungskörper angeschlossen. Bezüglich der Eingriffe in

den Naturhaushalt wäre diese Alternativ mit der Fläche „Bühnäcker“ vergleichbar. Sie wird eben-

falls intensiv landwirtschaftlich genutzt, befindet sich jedoch in leichter Hanglage und besitzt damit

eine etwas größere Fernwirkung.
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2 Wohnbaufläche“ Brühläcker“ in Ellmendingen

2.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Der westliche Ortseingang von Ellmendingen präsentiert sich mit einer ungeordnet wirkenden, he-

terogenen Bebauung aus Gewerbe- und Wohngebäude. Aufgrund einer fehlenden physischen Tem-

pobremse ist die Fahrgeschwindigkeit im westlichen Teil der Ettlinger Straße relativ hoch und führt

zu Lärmproblemen mit Anwohnern. Die Gemeinde beabsichtigt, diesen Eingangsbereich deutlich

aufzuwerten.

Durch einen Kreisverkehr soll die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit erzielt werden. es ist ge-

plant, an diesen einen Einzelhandel für Nahversorgung sowie ein weiteres neues Wohnquartier an-

zuschließen. Mit der Flächenausweisung „Brühläcker“ wird die vorbereitende Grundlage für dieses

Quartier geschaffen. In direktem Anschluss an bestehende Siedlungsstrukturen können auch einer

Fläche von ca. 1,2 ha etwa 15 Wohnbauplätze geschaffen werden.

2.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich am westlichen Ortsrand von Ellmendingen. Die Größe

der Flächenausweisung beträgt ca. 1,2 ha. Es handelt sich um leicht nach Norden abfallendes Ge-

lände.

Bild 4: Ausschnitt FNP 2035 - Wohnbaufläche „Brühläcker“
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2.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.

2.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame Gebiete

werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.

Bild 5: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

2.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Angrenzung an FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“, jedoch keine
Überschneidung

Landschaftsschutzgebiete  Angrenzung an Landschaftsschutzgebiet „Kelterner Obst-und
Rebengäu“, jedoch keine Überschneidung

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Angrenzung an Biotop „Feuchtgebüsch im Gewann Brühl
nordwestlich Ellmendingen“, jedoch keine Überschneidung

Geschützte Tiere und Pflanzen  Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange nicht ausge-
schlossen (Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien)

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.
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Immissionsschutz  Mögliche Beeinträchtigungen durch L 562 im Süden.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Anbauverbotszone zur Landesstraße oder Verlegung OD

2.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Unbebaute Landwirtschaftsfläche in Angrenzung

zu bestehender Siedlung.
 Kein Wegenetz vorhanden.
 Keine Bedeutung für die Naherholung.
 Lärmimmissionen durch Landesstraße.
 Querung von Stromfreileitungen.

Prognose
 Siedlungsrand wird verschoben.
 Schaffung von neuem Wohnraum.
 Lärmschutz zur Landesstraße erforderlich.
 Verlegung Stromleitungen erforderlich.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Nutzung als Acker- bzw. Grünlandfläche.
 Keine Gehölzbestände.
 Potenzieller Lebensraum für Brutvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Fledermäuse.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien.
 Vorkommen von Amphibien nicht auszuschlie-

ßen.

Prognose
 Verlust der bestehenden Habitatstrukturen.
 Kein Eingriff in FFH- und Landschaftsschutzge-

biet.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Reptilien, wirbellose Tiere, Amphibien)

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Parabraunerde aus würm-

zeitlichen Löss
 Bodentyp: Parabraunerde, mäßig und tief entwi-

ckelt.
 Hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen.
 Hohe Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt und Puffer gegenüber Schad-
stoffen.

 Derzeit nur geringe Versiegelungen oder Boden-
verdichtungen. Natürliche Bodenfunktionen wei-
testgehend vorhanden.

Prognose
 Geplante Wohnbebauung mit erheblichem Ver-

siegelungsgrad.
 Zerstörung oder erhebliche Veränderung der na-

türlichen Bodenfunktionen.
 Schadstoffeinträge in den Boden durch Erschlie-

ßung und Nutzung nicht ausgeschlossen.

> Hohe Betroffenheit
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Schutzgut Wasser

Bestand
 Mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer vorhanden.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Oberflächenabfluss durch Versiege-

lung.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich.
 Nur geringe Bedeutung für das Siedlungsklima in

Ellmendingen.
 Durch landwirtschaftliche Nutzung nur geringer

Beitrag zur Sauerstoffproduktion.

Prognose
 Verringerung der Kaltluftproduktion und ver-

stärkte Aufheizung durch Überbauung der un-
versiegelten Flächen.

 Keine relevanten lokalklimatischen Auswirkun-
gen.

 Hoher energetischer Gebäudestandard zu erwar-
ten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Flächenausweisung in einem leicht (nord-)hängi-

gen Bereich.
 Angrenzung zum freien Landschaftsraum
 Derzeit kein landschaftsbildverträglicher Orts-

rand.

Prognose
 Weiterentwicklung des Siedlungskörpers ohne

relevante Fernwirkung.
 Landschaftsbildunverträgliche Baukörper nicht

zu erwarten.
 Möglichkeit einer angemessenen Ortsrandausbil-

dung.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Ellmendingen mit insgesamt kompakter Sied-

lungsstruktur.
 Derzeit keine bauliche Nutzung.

Prognose
 Inanspruchnahme von bisherigen Außenbe-

reichsflächen.
 Ausdehnung des Siedlungsbereiches entlang

Landesstraße

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.
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Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

2.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Fläche weist hinsichtlich des Schutzgutes Boden eine hohe Bedeutung auf. Die Böden besitzen

eine hohe Wertigkeit und gehen aufgrund der unumgänglichen Versiegelungen verloren. Andere

Schutzgüter sind in nur geringem oder mittlerem Umfang betroffen. Die Betroffenheit artenschutz-

rechtlicher Belange kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Fernwirkung des Gebietes ist bedingt

gegeben.

2.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes, Ausbildung eines Ortsrandes zum Landschaftsraum.

 Beschränkung der Gebäudehöhen.

 Beschränkung des Versiegelungsgrades.

 Schallschutz zur Landesstraße.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für das Schutzgut Boden.

2.7 Planungsvarianten

2.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

2.7.2 Prognose für Alternativen

Alternative Wohnbauflächen wurden untersucht. Neue Wohnbauflächen sind nur in Ellmendingen

sinnvoll, allerdings werden durch die bestehenden Schutzgebiete enge Entwicklungsgrenzen gezo-

gen. Die Fläche wurde auch aufgrund ihrer Angrenzung zur L 562 gewählt. Durch die Ausbildung

eines Kreisverkehrs kann ein neuer Ortseingang definiert werden. Zudem sind die Umweltauswir-

kungen - mit Ausnahme der Inanspruchnahme fruchtbarer Böden - überschaubar.

Alternative Flächen in Ellmendingen befinden sich entweder in deutlichen Hanglagen, welche auf-

wändige Erschließungen und Bauweisen erfordern, oder greifen in Schutzgebiete ein. Bezüglich der

Eingriffsintensität in den Naturhaushalt weisen sie dabei keine Vorteile auf.



07pso13020_bg_211004.docx Seite 56 von 105

3 Wohnbaufläche „Klamm“ in Ellmendingen

3.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes Keltern 2015 wurde in Ellmendingen u.a.

die Wohnbaufläche „Klamm“ am nördlichen Ortsrand bis zur Grenze des Landschaftsschutzgebietes

neu ausgewiesen. Zielsetzung war die Möglichkeit zur Schaffung einiger Grundstücke in Fortsetzung

zur bestehenden Bebauung an der Franken- bzw. Winzerstraße. Die Fläche mit einer Größe von ca.

1,3 ha ist zwischenzeitlich umgesetzt, die verkehrliche Erschließung erfolgt hierbei über einen Ab-

zweig von der Winzerstraße. Die hierdurch zur Verfügung gestellten Bauplätze sind zu großen Teilen

bebaut.

Die Einteilung der Grundstücke sowie die Erschließung hielt die Möglichkeit offen, das Gebiet zu

einem späteren Zeitpunkt noch nach Norden zu erweitern. Dies soll mit der vorliegenden Neuauf-

stellung des FNPs erfolgen. Dabei ist vorgesehen, die Wohnbaufläche bis zur inzwischen veränder-

ten, leicht verschobenen Grenze des Landschaftsschutzgebietes auszuweiten. Hierdurch können

mit überschaubarem Aufwand nochmals ca. 3 bis 4 Baugrundstücke für kleinere Wohngebäude ent-

stehen.

3.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich am nördlichen Ortsrand von Ellmendingen. Die Größe

der Flächenausweisung beträgt ca. 0,2 ha. Es handelt sich um eine Südhanglage.

Bild 6: Ausschnitt FNP 2035 - Wohnbaufläche „Klamm II“
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3.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Die Flä-

chen werden als Grünland bewirtschaftet bzw. sind mit Gehölzen bestanden.

3.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Wohnbaufläche Klamm

bereits als zukünftige Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame Gebiete

werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.

Bild 7: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

3.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit

Landschaftsschutzgebiete  Angrenzung an Landschaftsschutzgebiet „Kelterner Obst-und
Rebengäu“, jedoch keine Überschneidung

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Keine Betroffenheit

Geschützte Tiere und Pflanzen  Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange nicht ausge-
schlossen (Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien, u. a.)

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.
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Immissionsschutz  Keine Betroffenheit

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Keine bekannt

3.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Bestandteil der typischen aufgelockerten Ge-

hölzstrukturen nördlich von Ellmendingen.
 Kein Wegenetz vorhanden.
 Mittlere Bedeutung für die Naherholung.

Prognose
 Gehölzstrukturen werden geringfügig reduziert.
 Siedlungsrand wird nach Norden verschoben.
 Schaffung von neuem Wohnraum.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Teilweise Nutzung als Grünland.
 Bestand an Obst- und Laubgehölzen.
 Potenzieller Lebensraum für Brutvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Fledermäuse.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien.

Prognose
 Geringfügiger Verlust der bestehenden Habi-

tatstrukturen.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Reptilien, wirbellose Tiere, Amphibien)

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Pararendzina-Rigosol aus

lössreichen Fließerden auf Muschelkalk
 Bodentyp: Pararendzina-Rigosol, mittel bis mä-

ßig tief entwickelt.
 Mittlere Bedeutung als Standort für Kulturpflan-

zen.
 Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt und Puffer gegenüber Schad-
stoffen.

 Derzeit keine Versiegelungen oder Bodenver-
dichtungen. Natürliche Bodenfunktionen wei-
testgehend vorhanden.

Prognose
 Geplante Wohnbebauung mit erheblichem Ver-

siegelungsgrad.
 Absoluter Eingriff aufgrund Flächengröße jedoch

gering.
 Zerstörung oder erhebliche Veränderung der na-

türlichen Bodenfunktionen.
 Schadstoffeinträge in den Boden durch Erschlie-

ßung und Nutzung nicht ausgeschlossen.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer vorhanden.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Oberflächenabfluss durch Versiege-

lung.

> Mittlere Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich.
 Bedeutung für das Siedlungsklima in Ellmendin-

gen.
 Mittlerer Beitrag zur Sauerstoffproduktion.

Prognose
 Geringfügige Verringerung der Kaltluftproduk-

tion und verstärkte Aufheizung durch Überbau-
ung der unversiegelten Flächen.

 Keine relevanten lokalklimatischen Auswirkun-
gen.

 Hoher energetischer Gebäudestandard zu erwar-
ten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Deutliche Südhanglage.
 Angrenzung zum freien Landschaftsraum.
 Für das Landschaftsbild typische Gehölzstruktu-

ren.

Prognose
 Weiterentwicklung des Siedlungskörpers mit

Fernwirkung.
 Jedoch lediglich geringfügige Siedlungserweite-

rung.
 Landschaftsbildunverträgliche Baukörper nicht

zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Ellmendingen mit insgesamt kompakter Sied-

lungsstruktur.
 Derzeit keine bauliche Nutzung.

Prognose
 Inanspruchnahme von bisherigen Außenbe-

reichsflächen.
 Geringfügige Fortsetzung der bestehenden Sied-

lungsstruktur.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.
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3.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Fläche weist insbesondere hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Tiere und Pflanzen eine hohe

Bedeutung auf. Die Böden gehen aufgrund der unumgänglichen Versiegelung verloren, ebenso ge-

hen die typischen Gehölzstrukturen im Wechsel mit Freiflächen als Lebensräume für Tiere und

Pflanzen verloren. Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange kann nicht ausgeschlossen

werden. Eine Fernwirkung des Gebietes ist bedingt gegeben.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Größe der Neuausweisung von lediglich 0,2 ha ein nur mittlerer

Eingriffsumfang in den Naturhaushalt.

3.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Aufgelockerte Bebauung.

 Kompensationsmaßnahmen für Eingriff in das Schutzgut Boden z. B. durch Entsiegelung.

 Kompensationsmaßnahmen für Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen z. B. durch Aus-

gleich der entfallenden Gehölzstrukturen in räumlicher Nähe.

3.7 Planungsvarianten

3.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

3.7.2 Prognose für Alternativen

Bei der Neuausweisung handelt es sich um eine geringfügige Erweiterung im Anschluss eines be-

stehenden Wohnquartiers. Alternativen wurden daher nicht untersucht.

4 Wohnbaufläche „Kreuz“ in Dietlingen

4.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Das Wohngebiet Humboldtstraße/Niebelsbacher Weg am östlichen Ortsrand von Dietlingen ist be-

reits seit vielen Jahren voll erschlossen und nahezu vollständig bebaut. Eine dreieckige Fläche am

westlichen Abschluss des Gebietes war jedoch nicht Teil der damaligen Erschließungsmaßnahme

und ist im aktuellen Flächennutzungsplan auch nicht als geplante Wohnbaufläche enthalten. Vor

dem Hintergrund der starken Nachfrage nach Wohnbauplätzen sind solche Arrondierungsflächen

inzwischen von hohem Interesse, können mit überschaubarem Aufwand auch relativ kurzfristig zu-

mindest einige Baumöglichkeiten geschaffen werden.

Mit der vorliegenden Neuaufstellung des FNPs soll die Arrondierung des o.g. Wohngebietes erfol-

gen und die Wohnbaufläche „Kreuz“ in die Planung aufgenommen werden. Über den Niebelsbacher

Weg besteht bereits eine verkehrliche Erschließung, so dass z. B. mit einer Stichstraße ca. acht Bau-

grundstücke entstehen können.
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4.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich am westlichen Ortsrand von Dietlingen. Die Größe der

Flächenausweisung beträgt ca. 0,5 ha. Es handelt sich um leichte Nordhanglage.

Bild 8: Ausschnitt FNP 2035 - Wohnbaufläche „Kreuz“

4.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Die Flä-

chen werden real als Grünland oder Feldgarten bewirtschaftet bzw. sind vereinzelt mit Gehölzen

bestanden.

4.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Fläche der Neuauswei-

sung bereits als bestehende Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame

Gebiete werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.
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Bild 9: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Dietlingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

4.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit

Landschaftsschutzgebiete  Angrenzung an Landschaftsschutzgebiet „Kelterner Obst-und
Rebengäu“, jedoch keine Überschneidung

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Keine Betroffenheit

Geschützte Tiere und Pflanzen  Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange nicht ausge-
schlossen (Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien, u. a.)

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Keine Betroffenheit

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Keine bekannt

Tabelle 15: Wohnbaufläche „Kreuz“ - Schutzvorschriften und Restriktionen
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4.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Bestandteil des „Gehölzgürtels“ um Dietlingen.
 Niebelsbacher Weg als Zugang zu Naherholungs-

flächen.

Prognose
 Gehölzgürtel wird in diesem Abschnitt ge-

schwächt.
 Siedlungsrand wird etwas nach Westen verscho-

ben.
 Schaffung von neuem Wohnraum.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Teilweise Nutzung als Grünland.
 Bestand an Obst- und Laubgehölzen.
 Potenzieller Lebensraum für Brutvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Fledermäuse.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien.

Prognose
 Entfall der Gehölze, Erfordernis von partiellen

Neupflanzungen.
 Verlust der bestehenden Habitatstrukturen.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Reptilien, wirbellose Tiere, Amphibien)

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Kolluvium aus Abschwemm-

massen über Tonfließerden sowie Pararendzina
aus Hangschutt über Muschelkalk.

 Bodentyp: Kolluvium über Pelosol sowie Pa-
rarendzina

 Mittlere Bedeutung als Standort für Kulturpflan-
zen.

 Geringe bzw. mittlere Bedeutung als Ausgleichs-
körper für den Wasserhaushalt

 Mittlere bzw. hohe Bedeutung als Puffer gegen-
über Schadstoffen.

 Derzeit keine Versiegelungen oder Bodenver-
dichtungen. Natürliche Bodenfunktionen wei-
testgehend vorhanden.

Prognose
 Geplante Wohnbebauung mit erheblichem Ver-

siegelungsgrad.
 Absoluter Eingriff aufgrund Flächengröße jedoch

gering.
 Zerstörung oder erhebliche Veränderung der na-

türlichen Bodenfunktionen.
 Schadstoffeinträge in den Boden durch Erschlie-

ßung und Nutzung nicht ausgeschlossen.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Lage im Wasserschutzgebiet.
 Keine offenen Gewässer vorhanden.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Oberflächenabfluss durch Versiege-

lung.

> Mittlere Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich.
 Geringe Bedeutung für das Siedlungsklima in

Dietlingen.
 Mittlerer Beitrag zur Sauerstoffproduktion.

Prognose
 Geringfügige Verringerung der Kaltluftproduk-

tion und verstärkte Aufheizung durch Überbau-
ung der unversiegelten Flächen.

 Keine relevanten lokalklimatischen Auswirkun-
gen.

 Hoher energetischer Gebäudestandard zu erwar-
ten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Nordhanglage ohne ausgesprochene Fernwir-

kung.
 Angrenzung zum freien Landschaftsraum
 Für das Landschaftsbild typische Gehölzstruktu-

ren um Dietlingen.

Prognose
 Weiterentwicklung des Siedlungskörpers mit ge-

ringer Fernwirkung.
 Geringfügige Siedlungserweiterung.
 Landschaftsbildunverträgliche Baukörper nicht

zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Dietlingen mit insgesamt mäßig kompakter Sied-

lungsstruktur.
 Derzeit keine bauliche Nutzung.

Prognose
 Inanspruchnahme von bisherigen Außenbe-

reichsflächen.
 Geringfügige Fortsetzung der bestehenden Sied-

lungsstruktur.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.
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4.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Fläche weist insbesondere hinsichtlich der Schutzgüter Boden und Tiere und Pflanzen eine hohe

Bedeutung auf. Die Böden gehen aufgrund der unumgänglichen Versiegelung verloren, ebenso ge-

hen die typischen Gehölzstrukturen, welche den Siedlungskörper von Dietlingen zum Teil noch um-

fassen, als Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher

Belange kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Fernwirkung des Gebietes ist nur bedingt gege-

ben.

Insgesamt ergibt sich aufgrund der Größe der Neuausweisung von lediglich 0,5 ha ein nur mittlerer

Eingriffsumfang in den Naturhaushalt.

4.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Aufgelockerte Bebauung.

 Beschränkung der Versiegelung auf das notwendige Maß.

 Kompensationsmaßnahmen für Eingriff in das Schutzgut Boden z. B. durch Entsiegelung.

 Kompensationsmaßnahmen für Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen z. B. durch Aus-

gleich der entfallenden Gehölzstrukturen in räumlicher Nähe.

 Wiederherstellung oder teilweise Sicherung des Gehölzgürtels um den Siedlungskörper.

4.7 Planungsvarianten

4.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

4.7.2 Prognose für Alternativen

Bei der Neuausweisung handelt es sich um eine geringfügige Erweiterung im Anschluss eines be-

stehenden Wohnquartiers. Alternativen wurden daher nicht untersucht.

B. Gemischte Bauflächen

5 Mischbaufläche „Bühl“

5.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Gemäß der vorliegenden Nahversorgungskonzeption ist die Gemeinde bei der Versorgung mit Le-

bensmitteln unterdurchschnittlich aufgestellt. Dies bedeutet, dass ein erheblicher Anteil der Kauf-

kraft in angrenzende Gemeinden mit einer besseren Versorgungslage abfließen. Zur Abhilfe wird

die Ansiedlung eines zusätzlichen Discounters in Ellmendingen empfohlen, da hier derzeit kein Le-

bensmittelmarkt besteht und zudem andere Ortsteile mit abgedeckt werden können. Da in Ell-

mendingen keine innerörtlichen Standorte in ausreichender Größe zur Verfügung stehen, bietet

sich ein Standort am westlichen Ortsrand an.
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Seitens der Gemeinde besteht die Zielsetzung, diesen Ortsrand mittelfristig aufzuwerten. Die Fahr-

geschwindigkeit auf der L 562 sind auch innerorts zu hoch, der Anschluss des Siedlungsrandes an

den Landschaftsraum ist unbefriedigend. Beabsichtigt ist die Anlage eines Kreisverkehrs, die An-

siedlung eines Nahversorgers und die Entwicklung eines kleinen, ebenfalls über diesen Kreisverkehr

angeschlossenen Wohngebietes (vgl. Ziffer 2 „Brühläcker“).

Im Zuge der Diskussionen wurden jedoch auch Bedenken gegen die Ansiedlung eines solchen Dis-

counters geäußert, da er in Konkurrenz zu bestehenden Märkten in der Gemeinde stehen würde.

Angeregt wurde daher, auch über alternative Versorgungskonzepte nachzudenken und zudem die

Verkaufsfläche unter die Grenze der Großflächigkeit zu reduzieren. Weiterhin sollten Überlegungen

zu kombinierten Nutzungen z. B. mit Wohnen angestellt werden.

In der vorliegenden FNP-Neuaufstellung soll an dem grundsätzlichen städtebaulichen Ziel festge-

halten werden, den Ortsrand von Ellmendingen baulich zu entwickeln. Aus diesem Grund wird die

Mischbaufläche „Bühl“ ausgewiesen, welche über den geplanten Kreisverkehr an die Landesstraße

angebunden werden kann. Die Ausbildung als Mischbaufläche ermöglicht eine flexible Nutzung und

räumt damit die Möglichkeit ein, viele der o.g. Anregungen bei der weiteren Ausarbeitung zu be-

rücksichtigen. Die Größe der Verkaufsfläche eines möglichen Lebensmittelmarktes ist damit auf die

Grenze zur Großflächigkeit beschränkt, der Ansiedlung eines Discounters oder auch eines alterna-

tiven Versorgungskonzeptes steht dies jedoch nicht entgegen.

5.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich am westlichen Ortsrand von Ellmendingen. Die Größe

der Flächenausweisung beträgt ca. 0,9 ha. Es handelt sich um leicht nach Norden abfallendes Ge-

lände.

Bild 10: Ausschnitt FNP 2035 - Mischbaufläche „Bühl“
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5.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.

5.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame Gebiete

werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.

Bild 11: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

5.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit

Landschaftsschutzgebiete  Keine Betroffenheit

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Biotop „Feldhecken im Gewann Krautgärten“ an der Landes-
straße

Geschützte Tiere und Pflanzen  Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange nicht ausge-
schlossen (Brutvögel, Fledermäuse, Amphibien, Reptilien)

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Mögliche Beeinträchtigungen durch L 562 im Norden

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Anbauverbotszone zur Landesstraße oder Verlegung OD
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5.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Unbebaute Landwirtschaftsfläche in Angrenzung

zu bestehender Siedlung.
 Keine Bedeutung für die Naherholung.
 Lärmimmissionen durch Landesstraße.
 Querung von Stromfreileitungen.

Prognose
 Siedlungsrand wird verschoben.
 Schaffung von neuem Wohnraum.
 Lärmschutz zur Landesstraße erforderlich.
 Verlegung Stromleitungen erforderlich.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Nutzung als Acker- bzw. Grünlandfläche.
 Keine Gehölzbestände.
 Potenzieller Lebensraum für Brutvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien.

Prognose
 Verlust der bestehenden Habitatstrukturen.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Parabraunerde aus würm-

zeitlichen Löss
 Bodentyp: Parabraunerde, mäßig und tief entwi-

ckelt.
 Hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen.
 Hohe Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt und Puffer gegenüber Schad-
stoffen.

 Derzeit nur geringe Versiegelungen oder Boden-
verdichtungen. Natürliche Bodenfunktionen wei-
testgehend vorhanden.

Prognose
 Geplante Wohnbebauung mit erheblichem Ver-

siegelungsgrad.
 Zerstörung oder erhebliche Veränderung der na-

türlichen Bodenfunktionen.
 Schadstoffeinträge in den Boden durch Erschlie-

ßung und Nutzung nicht ausgeschlossen.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer vorhanden.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Oberflächenabfluss durch Versiege-

lung.

> Mittlere Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungsgebiet.
 Kaltluftabfluss nach Norden Richtung Arnbach.
 Nur geringe Bedeutung für das Siedlungsklima in

Ellmendingen.
 Durch landwirtschaftliche Nutzung nur geringer

Beitrag zur Sauerstoffproduktion.

Prognose
 Verringerung der Kaltluftproduktion und ver-

stärkte Aufheizung durch Überbauung der un-
versiegelten Flächen.

 Keine relevanten lokalklimatischen Auswirkun-
gen.

 Hoher energetischer Gebäudestandard zu erwar-
ten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Flächenausweisung in einem leicht (nord-)hängi-

gen Bereich.
 Angrenzung zum freien Landschaftsraum
 Derzeit kein landschaftsbildverträglicher Orts-

rand.

Prognose
 Weiterentwicklung des Siedlungskörpers mit be-

grenzter Fernwirkung.
 Landschaftsbildunverträgliche Baukörper nicht

zu erwarten.
 Möglichkeit einer angemessenen Ortsrandausbil-

dung.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Ellmendingen mit insgesamt kompakter Sied-

lungsstruktur.
 Derzeit keine bauliche Nutzung.

Prognose
 Inanspruchnahme von bisherigen Außenbe-

reichsflächen.
 Ausdehnung des Siedlungsbereiches entlang

Landesstraße

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.
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5.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Fläche weist hinsichtlich des Schutzgutes Boden eine hohe Bedeutung auf. Die Böden besitzen

eine hohe Wertigkeit und gehen aufgrund der unumgänglichen Versiegelungen verloren. Andere

Schutzgüter sind in nur geringem oder mittlerem Umfang betroffen. Die Betroffenheit artenschutz-

rechtlicher Belange kann nicht ausgeschlossen werden. Eine Fernwirkung des Gebietes ist bedingt

gegeben.

5.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes, Ausbildung eines Ortsrandes zum Landschaftsraum.

 Beschränkung der Gebäudehöhen.

 Beschränkung des Versiegelungsgrades.

 Ggf. Schallschutz zur Landesstraße.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für das Schutzgut Boden.

5.7 Planungsvarianten

5.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

5.7.2 Prognose für Alternativen

Die Absicht zur Ansiedlung eines Nahversorgers in Ellmendingen erfolgt auf Empfehlung des Nah-

versorgungskonzeptes. Innerörtliche Standorte stehen nicht in ausreichender Größe zur Verfügung.

Standorte an anderen Ortseingängen von Ellmendingen würden zu einer stärkeren Konkurrenz mit

bestehenden Märkten führen.

Für eine Wohnnutzung wurden alternative Standort untersucht und z. T. auch neu ausgewiesen.

Bewusste Zielsetzung ist vorliegend die Ausweisung einer Fläche für Nahversorgung in Kombination

mit Wohnen. Für die Standortwahl ist dabei die Nahversorgungseinrichtung maßgebend.

C. Gewerbliche Bauflächen

6 Gewerbliche Baufläche „Schützenpfad“ in Ellmendingen

6.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Die bestehenden Gewerbegebiete innerhalb oder in kurzer Entfernung zu den Ortsteilen sind in-

zwischen weitestgehend belegt. Das interkommunale Gewerbegebiet Dammfeld/Regelbaum weist

ebenfalls keine Kapazitäten mehr auf. Somit verfügt die Gemeinde bereits jetzt über keine nen-

nenswerten Reserven an gewerblichen Bauflächen.



07pso13020_bg_211004.docx Seite 71 von 105

Gemäß Abstimmung mit dem Regionalverband werden der Gemeinde ca. 10 ha neue gewerbliche

Bauflächen zugestanden. Hiervon soll ein Teil im zentralen Bereich des Gemeindegebietes umge-

setzt werden, um von den einzelnen Ortsteilen auf kurzem Weg erreicht werden zu können. Dabei

sind jedoch eine Vielzahl von Vorgaben und Restriktionen zu beachten: eine gute Verkehrsanbin-

dung ohne übermäßige Mehrbelastung von Siedlungsgebieten ist zu gewährleisten; ein neuer völlig

losgelöster Siedlungsansatz ist zu vermeiden; Eingriffe in den Naturhaushalt sind zu minimieren.

Die gewerbliche Baufläche „Schützenpfad“ kann den gestellten Anforderungen in weiten Teilen

entsprechen Die Fläche stellt zumindest im Ansatz eine Fortsetzung des bestehenden Gewerbege-

bietes „Unterbruch“ dar, die verkehrliche Anbindung über die L 339 ist gegeben und die Eingriffe in

den Naturhaushalt sind begrenzt.

6.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich westlich der L 339 zwischen Abzweig nach Ellmendin-

gen und Ortseingang Dietenhausen. Die Größe der Flächenausweisung beträgt ca. 3,5 ha. Die topo-

grafische Ausprägung ist gering.

Bild 12: Ausschnitt FNP 2035 - Gewerbliche Baufläche „Schützenpfad“

6.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.
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6.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame Gebiete

werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.

Bild 13: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

6.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Angrenzung an FFH-Gebiet „Pfinzgau Ost“, jedoch keine
Überschneidung

Landschaftsschutzgebiete  Angrenzung an Landschaftsschutzgebiet „Kelterner Obst-und
Rebengäu“, jedoch keine Überschneidung

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Angrenzung an Naturschutzgebiet „Ellmendinger Roggen-
schleh“, jedoch keine Überschneidung.

Geschützte Biotope  Angrenzung an Biotop „Feldgehölz südlich Dietenhausen“, je-
doch keine Überschreitung

Geschützte Tiere und Pflanzen  Artenschutzrechtliche Belange können betroffen sein (Brut-
vögel, Reptilien, Amphibien).

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Vorbelastungen durch Gewerbegebiet „Unterbruch“ und
L 339.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Querung von Stromfreileitungen und Stromkabel.
 Anbauverbotszone zur L 339 ist zu beachten.
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6.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Unbebaute Landwirtschaftsfläche in Angrenzung

zur Landesstraße
 Kein Bestandteil des Rad- oder Wanderwegenet-

zes.
 Lärmimmissionen durch Gewerbe und Straßen-

verkehr.

Prognose
 Keine relevanten Auswirkungen auf die Naher-

holung.
 Evtl. Immissionszunahme durch zusätzliches Ge-

werbe mit Mehrverkehr.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Intensiv genutzte Ackerflächen.
 Bestehende Feldgehölze im Westen.
 Potenzielles Habitat für Feldvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien.
 Umgebung mit artenarmen Grünflächen sowie

weiteren Ackerflächen.

Prognose
 Verlust von gering- bis mittelwertigen Biotopty-

pen.
 Verlust potenzieller Brutvogelhabitate.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Reptilien, wirbellose Tiere, Amphibien)

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Überwiegend älterer Löss-

lehm, lokale Anschwemmmassen.
 Bodentyp: Parabraunerden und Pseudogley-Kol-

luvium.
 Hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen.
 Hohe Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt.
 Hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schad-

stoffe.
 Nahezu keine Versiegelungen, einzelne Verdich-

tungen (Feldwegen).

Prognose
 Hoher Versiegelungsgrad zu erwarten.
 Verlust hochwertiger Böden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

 Bestand
 Geringe Wasserdurchlässigkeit.
 Geringe Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer, Bachläufe oder wasser-

führende Gräben. Pfinz ca. 100 m östlich.

 Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Eventuell erhöhte Wasserzufuhr in die Pfinz

durch Versiegelungen.

> Mittlere Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und Abflussbereich.
 Durchlüftung des angrenzenden Gewerbegebie-

tes.
 Vorbelastung durch L 339.
 Keine siedlungsklimatische Bedeutung für Diet-

enhausen.

Prognose
 Verlust eines Kaltluftentstehungs- und -abfluss-

gebietes.
 Schaffung einer zusätzlichen Wärmeinsel.
 Auswirkungen auf lokales Siedlungsklima nicht

zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Einsehbarkeit des bestehenden Gewerbegebie-

tes sowie des Plangebietes von umliegenden Er-
hebungen.

 Vorbelastung durch Gewerbegebiet, Landes-
straße, Stromleitungen.

 Westliche Einfassung des Plangebietes durch be-
stehende Gehölzstrukturen.

Prognose
 Einsehbarkeit des Plangebietes insbesondere

von Westen.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Gewerbegebiet „Unterbruch“ bereits als losge-

löster Siedlungsansatz.

Prognose
 „Überspringen“ der L 339 als bisherige Grenze

des Gewerbegebietes.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

6.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Fläche weist insbesondere hinsichtlich des Schutzgutes Boden eine hohe Bedeutung auf. Die

wertvollen Ackerflächen gehen durch die gewerbliche Nutzung unwiederbringlich verloren. Ebenso

werden Habitatstrukturen insbesondere für Brutvögel beseitigt, diese sind jedoch als gering- bzw.

mittelwertig anzusehen. Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange ist zu überprüfen.
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Durch die Lage der Fläche im Talbereich der Pfinz besitzt das Plangebiet eine relativ hohe Einseh-

barkeit von den angrenzenden Erhebungen. Allerdings besteht durch das bestehende Gewerbege-

biet, die Landesstraße sowie Stromleitungen bereits eine Vorbelastung.

6.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes.

 Erhalt des westlich angrenzenden Biotops.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für das Schutzgut Boden.

6.7 Planungsvarianten

6.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an dem beschriebenen Bestandszustand mittelfristig

nichts verändern. Die Flächen würden weiterhin intensiv landwirtschaftlich genutzt werden.

6.7.2 Prognose für Alternativen

Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurden verschiedene Standorte für eine ge-

werbliche Entwicklung untersucht. Die Ergebnisse sind als Anlage dem Flächennutzungsplan beige-

fügt. Insgesamt wird dem Standort „Zirkel/Schützenpfad“ eine gute Eignung bescheinigt.

7 Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Unterbruch

7.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Das Gewerbegebiet Unterbruch zwischen Ellmendingen und Dietenhausen an der L 339 gelegen

stellt mit ca. 8 ha einen wichtigen Gewerbeschwerpunkt in der Gemeinde dar. Die Flächen sind

nahezu vollständig überbaut. Zur möglichst kurzfristigen Generierung weiterer gewerblicher Bau-

flächen zur Deckung der akuten Nachfrage soll das bestehende Gewerbegebiet um ca. zwei Hektar

nach Norden erweitert werden. Die Erschließung kann dabei über einen Straßenansatz im beste-

henden Gewerbegebiet erfolgen, so dass keine zusätzliche Anbindung an die L 339 erforderlich ist.

Die Fläche ist eben und wird landwirtschaftlich als Grünfläche genutzt.

Das Gewerbegebiet rückt mit dieser Erweiterung näher an den Ortsteil Dietenhausen heran, ein

Abstand von ca. 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung ist jedoch gewahrt.

7.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich im nördlichen Anschluss an das bestehende Gewerbe-

gebiet „Unterbruch“, östlich der L 339. Die Größe der Flächenausweisung beträgt ca. 2,1 ha. Die

topografische Ausprägung ist gering.
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Bild 14: Ausschnitt FNP 2035 - Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Unterbruch“

7.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.

7.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist das Gewerbegebiet „Un-

terbruch“ als bestehende gewerbliche Fläche dargestellt. Die vorliegende Flächenausweisung ist

dagegen im Regionalplan nicht dargestellt. Die Fläche befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsge-

bietes für den Bodenschutz. Gemäß Planziffer 3.3.1 sollen Vorbehaltsgebiete für den Bodenschutz

auf Dauer erhalten werden. Die Inanspruchnahme ist auf das Unvermeidbare zu beschränken.

Sollte nach Abwägung aller Kriterien eine Inanspruchnahme erfolgen, sind Ausgleichsmaßnahmen

insbesondere für das Schutzgut Boden vorzusehen.
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Bild 15: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

7.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit.

Landschaftsschutzgebiete  Teilweise Überschneidung mit Landschaftsschutzgebiet „Kel-
terner Obst-und Rebengäu“

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit

Geschützte Biotope  Überschneidung mit Biotop „Feldhecken im Gewann Unter
Bruch südöstl. Dietenhausen.

 Überschneidung mit Biotop „Feldhecke und Gebüsch feuch-
ter Standorte nordw. Kläranlage Ellmendingen“

Geschützte Tiere und Pflanzen  Artenschutzrechtliche Belange können betroffen sein (Brut-
vögel).

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Vorbelastungen durch Gewerbegebiet „Unterbruch“ und
L 339.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Querung von Stromfreileitungen und Stromkabel.
 Anbauverbotszone zur L 339 ist zu beachten.
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7.1 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Unbebaute Landwirtschaftsfläche in Angrenzung

zur Landesstraße
 Kein Bestandteil des Rad- oder Wanderwegenet-

zes.
 Lärmimmissionen durch Gewerbe und Straßen-

verkehr.

Prognose
 Keine relevanten Auswirkungen auf die Naher-

holung.
 Evtl. Immissionszunahme durch zusätzliches Ge-

werbe mit Mehrverkehr.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Bewirtschaftung als Grünland.
 Als Biotop geschützte Gehölzstrukturen.
 Potenzieller Lebensraum für Brutvögel, Fleder-

mäuse, u. a.
 Umgebung mit weiteren Grünflächen und Sied-

lungsstrukturen (Gewerbegebiet, Dietenhausen)

Prognose
 Beseitigung oder Entwertung der geschützten Bi-

otope unumgänglich.
 Verlust der bestehenden Habitatstrukturen.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Fledermäuse, Reptilien, wirbellose Tiere,
Amphibien)

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit bzw. Bodentyp: Auengley,

untergeordnet Brauner Auenboden-Auengley
aus Auenlehm

 Mittlere Bedeutung als Standort für Kulturpflan-
zen.

 Hohe Bedeutung als Ausgleichskörper für den
Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für
Schadstoffe.

 Nahezu keine Versiegelungen.

Prognose
 Hoher Versiegelungsgrad zu erwarten.
 Verlust hochwertiger Böden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Hohe Wasserdurchlässigkeit.
 Hohe Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer, Bachläufe oder wasser-

führende Gräben. Pfinz ca. 100 m östlich.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Eventuell erhöhte Wasserzufuhr in die Pfinz

durch Versiegelungen.

> Hohe Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Talraum der Pfinz als Kaltluftabflussbereich.
 Vorbelastung durch L 339.
 Geringe siedlungsklimatische Bedeutung für Die-

tenhausen.

Prognose
 Reduzierung des Kaltluftabflussbereiches.
 Schaffung einer zusätzlichen Wärmeinsel.
 Auswirkungen auf lokales Siedlungsklima nicht

zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Einsehbarkeit des bestehenden Gewerbegebie-

tes sowie des Plangebietes von umliegenden Er-
hebungen.

 Vorbelastung durch Gewerbegebiet, Landes-
straße, Stromleitungen.

 Überschneidung mit Landschaftsschutzgebiet.

Prognose
 Einsehbarkeit des Plangebietes insbesondere

von Westen.
 Heranrücken des Gewerbes an Ortskern von Die-

tenhausen.
 Befreiung von LSG-Verordnung behördlich be-

reits in Aussicht gestellt.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Gewerbegebiet „Unterbruch“ bereits als losge-

löster Siedlungsansatz.

Prognose
 Erweiterung Richtung Norden.
 Entstehung eines Siedlungsbandes - Gefahr eines

sukzessiven Zusammenwachsens von Ellmendin-
gen und Dietenhausen.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

7.1.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Durch Umsetzung der Flächenausweisung ist insbesondere das Schutzgut Boden betroffen. Der

hohe Versiegelungsgrad führt zum Verlust wertvoller Bodenstrukturen. Auch die Auswirkungen auf

das Schutzgut Wasser sind nicht unerheblich. Bestehende Biotopstrukturen gehen durch die bauli-

che Nutzung zwangsläufig verloren. Hiervon betroffen sind auch zwei gesetzlich geschützte Bio-

tope, die zumindest entwertet werden.
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Andere Schutzgüter sind in nur geringem oder mittlerem Umfang betroffen. Eine Fernwirkung des

Gebietes ist nur bedingt gegeben.

7.1.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes insbesondere Richtung Norden.

 Zumindest teilweise Integration der Biotope in die Bebauungsstruktur.

 Beschränkung der Gebäudehöhen.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für das Schutzgut Boden.

7.2 Planungsvarianten

7.2.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

7.2.2 Prognose für Alternativen

Mit der Neuausweisung wird das bestehende Gewerbegebiet „Unterbruch“ nach Norden vergrö-

ßert. Mit überschaubarem Aufwand können damit zusätzliche gewerbliche Bauflächen generiert

werden. Alternativen wurden daher nicht geprüft.

8 Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Dammfeld/Regelbaum“

8.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Das interkommunale Gewerbegebiet IKG „Dammfeld/Regelbaum“ wurde in verkehrsgünstiger Lage

an der K 4538 zusammen mit der Gemeinde Birkenfeld geplant. Die Umsetzung war dabei in zwei

Bauabschnitten vorgesehen, von denen sich der östliche erste Bauabschnitt zu großen Teilen auf

Gemarkung der Gemeinde Keltern, der zweite Bauabschnitt vollumfänglich auf Gemarkung Birken-

feld befindet. Der erste Bauabschnitt wurde 2010 erschlossen und ist heute mit wenigen Ausnah-

men mit hochwertigen Gewerbebetrieben belegt. Aufgrund der vertraglichen Konstellation wurde

das Gewerbegebiet zwar gemeinsam entwickelt, die Vermarktung der Flächen obliegt jedoch einzig

der jeweiligen Gemeinde. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Keltern auf die aktuell entstehen-

den Bauflächen des 2. Bauabschnittes keinerlei Zugriff besitzt.

Damit die Gemeinde Keltern auch in Zukunft von dem bestehenden Gewerbeschwerpunkt profitie-

ren kann, ist eine Erweiterung des Gewerbegebietes auf Kelterner Gemarkung Richtung Westen -

diesmal jedoch ohne Beteiligung der Nachbargemeinde - angedacht. Als vorteilhaft werden weiter-

hin die verkehrsgünstige Lage, die weitgehende Vermeidung negativer Auswirkungen in den Orts-

kernen durch gewerbliche Ansiedlungen - insbesondere Lärm und Verkehr- sowie Synergieeffekte

mit bestehenden Gewerbeansiedlungen eingestuft.

Die verkehrlich und technische Erschließung soll über das bestehende Gewerbegebiet geführt wer-

den. Hierfür hat die Gemeinde bereits entsprechende Flächen gesichert.
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8.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich an der östlichen Gemarkungsgrenze von Keltern in di-

rekter Angrenzung an das bestehende IKG. Die Größe der Flächenausweisung beträgt ca. 5,6 ha.

Das Gelände fällt leicht nach Norden ab.

8.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.

Bild 16: Ausschnitt FNP 2035 - Gewerbliche Baufläche „Erweiterung Dammfeld/Regelbaum“

8.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung zu

einem kleineren Teil als zukünftige gewerbliche Baufläche dargestellt. Der westliche Abschnitt be-

findet sich innerhalb eines regionalen Grünzuges. Gemäß Planziffer 3.2.1 dienen Grünzüge einer

Vielzahl unterschiedlicher Freiraumaufgaben wie Gliederung von Siedlungsflächen, Schutz von Bö-

den oder Biotopen oder Sicherung der Erholung. Neue Siedlungs- oder Gewerbeansätze sind nicht

zulässig. Da es sich um eine Zielsetzung der Regionalplanung handelt, ist eine Überwindung dieses

Konfliktes auf dem Wege der Abwägung nicht möglich. Jedoch ergibt sich die parzellenscharfe Ab-

grenzung des Grünzuges durch die verbindliche Bauleitplanung.
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Bild 17: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Dietlingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

8.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Teilweise Überlagerung mit FFH-Gebiet „Pfinzgau-Ost“

Landschaftsschutzgebiete  Teilweise Überlagerung mit Landschaftsschutzgebiet „Kelter-
ner Obst-und Rebengäu“

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Keine Betroffenheit

Geschützte Tiere und Pflanzen  Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange nicht ausge-
schlossen.

 Untersuchungen zu Fledermäusen und Dicker Trespe liegen
vor (FFH-Vorprüfung)

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Vorbelastung durch bestehendes Gewerbegebiet.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Keine bekannt
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8.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Keine Bedeutung für die wohnortnahe Erholung.
 Kein Bestandteil des Wander- oder Radwegenet-

zes.
 Keine Angrenzung an Siedlungsbereiche mit

Wohnfunktion.

Prognose
 Erweiterung des bestehenden gewerblichen

Siedlungsansatzes.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Strukturreiche Flächen mit einem Mosaik auf

Ackerland, Grünland und Streuobst, Gehölzen.
 Angrenzend befinden sich Waldflächen sowie

Landwirtschaftsflächen.
 Potenzielle Habitate für Brutvögel, Reptilien, Fle-

dermäuse.
 Teilweise Überschneidung mit einem FFH-Ge-

biet.

Prognose
 Verlust potenzieller Habitate für verschiedene

Tierarten.
 Ausgleich für Eingriff in FFH-Gebiet erforderlich.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Oberes Wellengebirge,

Lösslehm.
 Bodentyp: Pararendzina aus Hangschutt über

Muschelkalk.
 Mittlere Bedeutung als Standort für Kulturpflan-

zen.
 Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt.
 Mittlere Bedeutung als Filter und Puffer für

Schadstoffe.
 Hohe Bedeutung als Standort für naturnahe Ve-

getation.

Prognose
 Hoher Versiegelungsgrad zu erwarten.
 Verlust mittelwertiger Böden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Bedeutung für die Grundwasserneubildung.
 Potenzielle Gefährdung des Grundwassers durch

Stoffeintrag.
 Keine Oberflächengewässer vorhanden.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser.

> Mittlere Betroffenheit



07pso13020_bg_211004.docx Seite 84 von 105

Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich.
 Beitrag zur Durchlüftung des IKG „Dammfeld/Re-

gelbaum“.
 Klimatische Vorbelastung durch bestehendes

IKG.
 Keine siedlungsklimatische Bedeutung für Diet-

lingen.

Prognose
 Verlust eines Kaltluftentstehungs- und -abfluss-

gebietes.
 Schaffung einer zusätzlichen Wärmeinsel.
 Verschlechterung der Durchlüftung des IKG

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Teilweise Lage innerhalb eines Landschafts-

schutzgebietes.
 Strukturreichtum der Fläche trägt zum abwechs-

lungsreichen Landschaftsbild bei.
 Vorbelastungen durch bestehendes IKG sowie

Stromleitungstrasse.

Prognose
 Ausgleich für Eingriff in LSG erforderlich.
 Überformung der typischen Gäulandschaft durch

landschafsfremde Gewerbebebauung.
 Eingeschränkte Fernwirkung des Plangebietes

insbesondere von Westen.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 IKG als neuer gewerblicher Siedlungsansatz.

Prognose
 Inanspruchnahme von bisherigen Außenbe-

reichsflächen.
 Fortsetzung der gewerblichen Siedlungsstruktur.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.
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8.7 Beschreibung der Umweltauswirkungen

Die Umsetzung des Plangebietes ist mit erheblichen Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden, Tiere

und Pflanzen sowie Landschaftsbild verbunden. Die strukturreiche Landschaft wird mit dem Gewer-

begebiet überformt und geht damit verloren. Die erheblichen Versiegelungen führen zu Verlust von

Bodenfunktionen sowie von Habitatstrukturen für Tiere und Pflanzen.

Eine Vorbelastung der Fläche ergibt sich durch das bestehende Interkommunale Gewerbegebiet

sowie eine Stromtrasse.

8.7.1 Vorschläge für Maßnahmen

 Intensive Ein- und Durchgrünung des Plangebietes.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für Eingriffe in die Schutzgüter sowie das Land-

schaftsschutzgebiet und das FFH-Gebiet.

8.8 Planungsvarianten

8.8.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an dem beschriebenen Bestandszustand mittelfristig

nichts verändern. Der Strukturreichtum der Flächen würde mittelfristig bestehen bleiben.

8.8.2 Prognose für Alternativen

Im Zuge der Aufstellung des Flächennutzungsplanes wurden verschiedene Standorte für eine ge-

werbliche Entwicklung untersucht. Dabei wurde seitens des Gemeinderates auch explizit der

Wunsch geäußert, verkehrsgünstig gelegene Flächen an der Regelbaumstraße zu untersuchen. Die

Ergebnisse sind als Anlage dem Flächennutzungsplan beigefügt. Insgesamt wird dem Standort „Er-

weiterung Dammfeld/Regelbaum“ eine mittlere Eignung bescheinigt.

Als Alternative wurde die Fläche „Klettenbusch“ untersucht. Dieser Standort ist jedoch mit erheb-

lich größeren Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden und würde zudem zu einem neuen, von

bestehenden Strukturen losgelösten Siedlungsschwerpunkt führen. Weiterhin ist die verkehrliche

und technische Erschließung aufwändig.

9 Gewerbliche Baufläche „Rotenstich Erweiterung II“

9.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Mit dem Bebauungsplan „Rotenstich Erweiterung“ wurde 2008 die planungsrechtliche Grundlage

zur Ansiedlung der Firma pro-sort GmbH, einem 2001 gegründeten Betrieb der Qualitätsprüfung

insbesondere für die Automobilbranche, geschaffen. Errichtet wurde auf dieser Basis eine Gewer-

behalle mit angeschlossenem Verwaltungsgebäude und Freiflächen. Seit ihrer Ansiedlung hat sich

die Firma positiv entwickelt und stellt mit ihren inzwischen 13 Mitarbeitern ein wichtiges Unter-

nehmen in der vom Mittelstand dominierten Gewerbestruktur der Gemeinde dar.
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Die derzeitigen Kapazitäten der bestehenden Anlagen sind inzwischen ausgeschöpft, für die weitere

Entwicklung des Betriebes ist daher eine bauliche Erweiterung erforderlich. Diese soll mit ca. 0,1 ha

in Fortsetzung des bestehenden Betriebes auf den angrenzenden Grundstücken erfolgen, welche

sich bereits im Besitz der Firma befinden. Benötigt werden zusätzliche Räumlichkeiten für die Pro-

duktion und Lagerung, in diesem Zuge soll auch eine weitere Vergrößerung der Mitarbeiterzahl

stattfinden.

Auf Grundlage des Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes sowie eines Bebauungsplanes ist die

Erweiterung inzwischen genehmigt und umgesetzt worden.

9.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich östlich angrenzend an das bestehende Gewerbegebiet

Rait-Kempf. Die Größe der Flächenausweisung beträgt ca. 0,1 ha. Die topografische Ausprägung ist

gering.

Bild 18: Ausschnitt FNP 2035 - Gewerbliche Baufläche „Rotenstich Erweiterung II“

9.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Die Real-

nutzung ist inzwischen gewerblich (s. o.)



07pso13020_bg_211004.docx Seite 87 von 105

9.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige gewerbliche Baufläche enthalten. Die Fläche befindet sich innerhalb eines Vor-

behaltsgebietes für den Bodenschutz. Gemäß Planziffer 3.3.1 sollen Vorbehaltsgebiete für den Bo-

denschutz auf Dauer erhalten werden. Die Inanspruchnahme ist auf das Unvermeidbare zu be-

schränken. Sollte nach Abwägung aller Kriterien eine Inanspruchnahme erfolgen, sind Ausgleichs-

maßnahmen insbesondere für das Schutzgut Boden vorzusehen.

Bild 19: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Dietlingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

9.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Angrenzung an FFH-Gebiet „Pfinzgau- Ost“, jedoch keine
Überschneidung.

Landschaftsschutzgebiete  Vollständige Lage innerhalb Landschaftsschutzgebiet „Kelter-
ner Obst-und Rebengäu“.

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Angrenzung an Biotop „Reihelbach mit Feldgehölzen zw.
Dietlingen und Brötzingen“, jedoch keine Überschneidung.

Geschützte Tiere und Pflanzen  Angrenzende Gehölzstrukturen als Habitate für Brutvögel.

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers
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Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Vorbelastung durch bestehendes Gewerbegebiet.
 Vorbelastung durch Landesstraße.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Keine bekannt

9.1 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Keine Erholungsausstattung vorhanden.
 Lärmimmissionen durch Gewerbe und Landes-

straße.

Prognose
 Keine Einschränkung der Naherholung.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Artenarmes Grünland, eingefasst mit Gehölzen
 Geringfügige Überschneidung mit geschütztem

Biotop.
 Gehölze evtl. von Bedeutung für Brutvögel

Prognose
 Verlust von geringwertigen Biotoptypen.
 Gehölze können größtenteils erhalten werden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Oberes Wellengebirge,

Lösslehm.
 Bodentyp: Pararendzina aus Hangschutt über

Muschelkalk.
 Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt.
 Hohe Bedeutung als Filter und Puffer für Schad-

stoffe.
 Hohe Bedeutung als Standort für naturnahe Ve-

getation.

Prognose
 Hoher Versiegelungsgrad zu erwarten.
 Verlust von mittelwertigen Böden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Bedeutung für die Grundwasserneubildung.
 Potenzielle Gefährdung des Grundwassers durch

Stoffeintrag.
 Bestehender Entwässerungsgraben angrenzend.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser.

> Mittlere Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Aufgrund geringer Flächengröße keine Bedeu-

tung für den Klimahaushalt.

Prognose
 Keine relevante Betroffenheit.
 Emissionsarmer Gewerbebetrieb

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Lage innerhalb Landschaftsschutzgebiet.
 Einfassung durch bestehende Gehölzbestände
 Leicht nach Süden abfallendes Gelände.
 Lage am Siedlungsrand von Dietlingen, Vorbelas-

tung durch L 562

Prognose
 Rücknahme des LSG behördlich zugesagt.
 Begrenzte Einsehbarkeit.
 Keine relevante Betroffenheit

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Bestehendes Gewerbegebiet mit hoher Flä-

chenausnutzung.

Prognose
 Geringfügige Flächenerweiterung für ansässigen

Betrieb.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

9.2 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Flächenausweisung betrifft insbesondere das Schutzgut Boden. Durch die Versiegelung gehen

mittelwertige Böden verloren, die Größe der Fläche ist jedoch gering. Das Schutzgut Tiere und Pflan-

zen ist nicht erheblich betroffen, sofern die angrenzenden Gehölzbestände weitestgehend erhalten

werden. Ebenso kann eine Betroffenheit des Schutzgutes Wasser minimiert werden sofern der Ent-

wässerungsgraben nicht tangiert wird.

Die Schutzgüter Klima und Landschaft sind durch die Flächenausweisung nicht betroffen.
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9.2.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Die Flächenausweisung betrifft insbesondere das Schutzgut Boden. Durch die Versiegelung gehen

mittelwertige Böden verloren, die Größe der Fläche ist jedoch gering. Das Schutzgut Tiere und Pflan-

zen ist nicht erheblich betroffen, sofern die angrenzenden Gehölzbestände weitestgehend erhalten

werden. Ebenso kann eine Betroffenheit des Schutzgutes Wasser minimiert werden sofern der Ent-

wässerungsgraben nicht tangiert wird.

Die Schutzgüter Klima und Landschaft sind durch die Flächenausweisung nicht betroffen.

9.2.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes.

 Erhalt des randlichen Feldgehölze.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflan-

zen.

9.2.3 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Bei Nichtdurchführung der Planung wird sich an dem beschriebenen Bestandszustand mittelfristig

wahrscheinlich nichts verändern.

9.2.4 Prognose für Alternativen

Die Flächenausweisung dient der notwendigen Erweiterung eines bestehenden Betriebes, welcher

seit wenigen Jahren an diesem Standort ansässig ist. Alternativen sind daher mit einer kompletten

Verlagerung des Betriebes verbunden. Dies ist unter den gegebenen Umständen jedoch unwirt-

schaftlich und damit unrealistisch.

D. Sonstige Bauflächen

10 Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr

10.1 Anlassung Ziel der Neuausweisung

Die Feuerwehr von Ellmendingen ist derzeit in beengten Verhältnissen im Ortskern untergebracht,

die Feuerwehr von Dietlingen im Gewerbegebiet Rait-Kempf. Zur Verbesserung der Versorgung sol-

len die beiden Standorte an gemeinsamer Stelle zusammengeführt werden. Zur Einhaltung der ge-

setzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen kommt für den Standort eines neuen Feuerwehrgebäudes

ausschließlich ein Standort zwischen Ellmendingen und Dietlingen in Frage, durch die Lage an der

L 562 ist eine gute verkehrliche Anbindung gegeben. Die Bereiche nördlich der Landesstraße wer-

den durch den Federbach sowie intensive Gehölzstrukturen eingenommen und scheiden daher aus.

Das Gerätehaus kann daher nur südlich der Landesstraße errichtet werden. Hierzu wurden zwei

Standorte am östlichen Rand von Ellmendingen sowie am westlichen Rand von Dietlingen unter-

sucht. Dabei wies der zweitgenannte Standort die bessere Eignung auf.
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In der vorliegenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes muss das zukünftige Feuerwehrge-

bäude zur späteren Realisierung Berücksichtigung finden. Eine entsprechende Gemeinbedarfsflä-

che wird daher ausgewiesen. Inzwischen wurde ein Architekturwettbewerb durchgeführt, so dass

der tatsächliche Flächenbedarf definiert ist.

10.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche der Neuausweisung befindet sich am westlichen Ortsrand von Dietlingen. Die Größe der

Flächenausweisung beträgt ca. 0,7 ha. Es handelt sich um eine leichte Nordhanglage.

Bild 20: Ausschnitt FNP 2035 - Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr

10.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Die Flä-

chen werden real als Grünland bewirtschaftet bzw. sind vereinzelt mit Gehölzen bestanden.

10.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige Baufläche enthalten. Regionalplanerisch bedeutsame Gebiete werden nicht

tangiert.
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Bild 21: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Dietlingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

10.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit

Landschaftsschutzgebiete  Geringfügige Überschneidung mit Landschaftsschutzgebiet
„Kelterner Obst-und Rebengäu“

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Keine Betroffenheit

Geschützte Tiere und Pflanzen  Potenzielles Habitat für Brutvögel, Reptilien und Falter.

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Vorbelastung durch L 562

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Anbauverbotszone zur Landesstraße ist zu beachten.
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10.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Radweg - Verbindung von Ellmendingen und

Dietlingen - verläuft südlich Plangebiet.
 Keine sonstige Erholungsausstattung.

Prognose
 Radwegeverbindung bleibt erhalten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Artenarmes Grünland sowie dichte Gehölze.
 Angrenzend Schulgelände.
 Vorkommen von Brutvögeln und Reptilien kön-

nen nicht ausgeschlossen werden.

Prognose
 Verlust von mittel- bis hochwertigen Biotopty-

pen.
 Verlust potenzieller Habitate für geschützte

Tiere und Pflanzen.
 Artenschutzrechtlichen Belange sind zu überprü-

fen.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit: Jüngste Anschwemmungen

der Täler, Buntsandstein mit Gehängeschutt
 Bodentyp: Kolluvium, z.T. über Pelosol, Aueng-

ley-Brauner Auenboden, Braunerde z. T. podso-
lig.

 Hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen.
 Mittlere bis hohe Bedeutung als Ausgleichskör-

per im Wasserhaushalt.
 Größtenteils hohe Bedeutung als Filter und Puf-

fer gegenüber Schadstoffen.

Prognose
 Geplante Bebauung mit erheblichem Versiege-

lungsgrad.
 Verlust hochwertiger Böden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Geringe bis mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Geringe Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Im Plangebiet keine Fließgewässer vorhanden,

Federbach ca. 40 m nördlich.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser.

> Mittlere Betroffenheit
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Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich Rich-

tung Federbach.
 Indirekter Beitrag zur Durchlüftung von Ell-

mendingen.
 Keine siedlungsklimatische Bedeutung für Diet-

lingen.

Prognose
 Verlust eines Kaltluftentstehungs- und -abfluss-

gebietes.
 Keine Auswirkungen auf Siedlungsklima von Ell-

mendingen und Dietlingen.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Geringfügige Überschneidung mit Landschafts-

schutzgebiet.
 Durch bestehende Gehölzstrukturen Eingrünung

vorhanden.
 Bewegte Topografie.
 Lage am Siedlungsrand von Dietlingen (Schule).
 Vorbelastung durch L 562

Prognose
 Begrenzte Einsehbarkeit.
 Verlust eines geringen Teils der typischen

Gäulandschaft.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Bisher unbebauter Freiraum zwischen Ellmendin-

gen und Dietlingen.

Prognose
 Neues bauliches Element im Landschaftsraum.
 Standortwahl jedoch aufgrund gesetzlicher Vor-

gaben.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

10.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Durch die Flächenausweisung sind insbesondere die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflanzen

betroffen. Durch die Versiegelung gehen hochwertige Böden sowie Habitate für verschiedene Tier-

und Pflanzenarten verloren. Die Betroffenheit artenschutzrechtlicher Belange ist zu prüfen.
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Durch seine Lage besitzt das Plangebiet eine nur begrenzte Einsehbarkeit. Zudem besteht eine Vor-

belastung durch den bestehenden Siedlungsrand von Dietlingen sowie die Landesstraße. Die

Schutzgüter Wasser sowie Klima sind durch die örtlichen Gegebenheiten sowie die Größe des Plan-

gebietes nur in untergeordnetem Maß betroffen.

10.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes.

 Erhalt angrenzender Gehölze.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflan-

zen.

10.7 Planungsvarianten

10.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

10.7.2 Prognose für Alternativen

Da der Standort des Feuerwehrgebäudes aus Gründen der Einhaltung der Hilfsfristen zwischen Ell-

mendingen und Dietlingen vorgesehen werden muss, bleibt als Alternative eine Fläche am östlichen

Ortsrand von Ellmendingen. Dieser weist eine geeignete Topografie auf, Landschaftsschutzgebiete

oder Biotope werden nicht beeinträchtigt. Immissionsschutzrechtlich problematisch ist dagegen

die Lage neben einem Pflegeheim, aus Gründen der Verkehrssicherheit bedenklich die begrenze

Einsehbarkeit der Ausfahrt auf die L 562.

11 Gemeinbedarfsfläche Jugendhaus

11.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

Jugendtreffs bilden in vielen Gemeinden die zentralen Anlaufstellen für Jugendliche. Neben der Be-

reitstellung von Räumlichkeiten für die Freizeitgestaltung steht häufig auch geschultes Personal als

Ansprechpartner zur Verfügung. Auch in Keltern erfreut sich das bestehende Jugendhaus an der

evangelischen Kirche in Ellmendingen großer Beliebtheit. Allerdings führt der Betrieb gelegentlich

zu Lärmkonflikten, zudem sind Angebote auf „Indoor-Aktivitäten“ beschränkt.

Die Gemeinde beabsichtigt die Jugendarbeit weiter auszubauen und zusätzliche Angebote zu schaf-

fen. Zentraler Baustein bildet hierbei die Errichtung eines Jugendhauses an einem neuen Standort.

Zur Auswahl eines Standortes wurde eine Alternativenprüfung durchgeführt. Dabei wurden mögli-

che Standorte anhand verschiedener Parameter (Flächenangebot, Erreichbarkeit, Topografie, Ein-

griffe in den Naturhaushalt, u. a.) bewertet. Die Untersuchung bescheinigt dem Standort Am Mühl-

graben in Angrenzung zu den Sportplätzen und der Johannes-Kepler-Schule in Ellmendingen die

höchste Eignung.
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In der vorliegenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes soll der zukünftige Jugendhaus-

Standort als Gemeinbedarfsfläche Berücksichtigung finden.

11.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche befindet sich in der Ortslage von Ellmendingen. Die Größe der Flächenausweisung be-

trägt ca. 0,5 ha. Die Fläche ist nahezu eben.

Bild 22: Ausschnitt FNP 2035 - „Gemeinbedarfsfläche Jugendhaus“

11.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sport

dargestellt. Real werden die Flächen landwirtschaftlich genutzt.
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11.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als geplante Baufläche enthalten. Die Fläche befindet sich innerhalb eines Vorbehaltsgebietes

für den Bodenschutz. Gemäß Planziffer 3.3.1 sollen Vorbehaltsgebiete für den Bodenschutz auf

Dauer erhalten werden. Die Inanspruchnahme ist auf das Unvermeidbare zu beschränken. Sollte

nach Abwägung aller Kriterien eine Inanspruchnahme erfolgen, sind Ausgleichsmaßnahmen insbe-

sondere für das Schutzgut Boden vorzusehen.

Bild 23: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

11.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit.

Landschaftsschutzgebiete  Keine Betroffenheit.

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Keine Betroffenheit.

Geschützte Tiere und Pflanzen  Vorkommen von Brutvögel, Reptilien und Fledermäusen
nicht ausgeschlossen.

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Vorbelastung durch bestehendes Sportplatz

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Keine bekannt
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11.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Fußwegeverbindung von Kinzigstraße an Sport-

plätzen vorbei.

Prognose
 Wegeverbindung bleibt erhalten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Landwirtschaftliche Nutzung als Ackerfläche.
 Keine Gehölze vorhanden.
 Evtl. Lebensraum für Brutvögel, Fledermäuse o-

der Reptilien.

Prognose
 Verlust von bestehenden Habitatstrukturen.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit bzw. Bodentyp: Auengley-

Brauner Auenboden aus Auenlehm
 Hohe Bedeutung als Standort für Kulturpflanzen.
 Hohe Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt sowie als Filter und Puffer für
Schadstoffe.

Prognose
 Mittlerer Versiegelungsgrad zu erwarten.
 Verlust von hochwertigen Böden.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer vorhanden.

Prognose
 Verringerung der Grundwasserneubildung durch

Flächenversiegelung.
 Erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungsbereich.
 Keine siedlungsklimatische Bedeutung für Ell-

mendingen.

Prognose
 Verlust eines Kaltluftentstehungsgebietes.
 Keine Auswirkungen auf lokales Siedlungsklima

von Ellmendingen.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Innerörtliche Lage.
 Umgebung mit baulicher Prägung.

Prognose
 Keine unverträglichen Baukörper zu erwarten.
 Keine relevanten Veränderungen des Land-

schaftsbildes.

> Geringe Betroffenheit
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Schutzgut Fläche

Bestand
 Bisher unbebaute Fläche innerhalb des Sied-

lungsgefüges von Ellmendingen.

Prognose
 Keine Inanspruchnahme von Außenbereichsflä-

chen.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Erschließung bzw. Bebauung
anfallenden Abfällen oder Aushubmaterial.

 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-
schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

 Reduzierung der Anfälligkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels durch ausreichenden
Grünflächenanteil, Anpflanzung von Bäumen, Gewinnung von regenerativer Energie, energetisch opti-
mierte Bebauung, Vorkehrungen gegen Starkregenereignissen.

11.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Durch die Flächenausweisung ist insbesondere das Schutzgut Boden betroffen. Durch die Versiege-

lung gehen hochwertige Böden verloren. Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen ergibt sich eine mitt-

lere Betroffenheit. Artenschutzrechtliche Belange sind abzuprüfen.

11.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Eingrünung des Baugebietes.

 Kompensationsmaßnahmen, insbesondere für das Schutzgut Boden.

11.7 Planungsvarianten

11.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

11.7.2 Prognose für Alternativen

Die Standortauswahl ist Ergebnis einer Alternativenprüfung. Andere untersuchte Standorte befin-

den sich im Außenbereich und weisen hinsichtlich Eingriffe in den Naturhaushalt keine wesentli-

chen Vorteile auf.
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12 Sondergebiet „Fotovoltaik Arzt“

12.1 Anlass und Ziel der Neuausweisung

2020 wurde ca. 50 % des in Deutschland verbrauchten Stroms bereits aus regenerativen Energie-

quellen gewonnen. Die ursprüngliche Zielsetzung des Bundes von 40 - 45 % bis 2025 wurde damit

bereits übertroffen. Vor dem Hintergrund des absehbaren Endes der Kernkraft wie auch der Ener-

giegewinnung aus fossilen Brennstoffen ist dieser Prozess fortzuführen und zu intensivieren.

Etwa die Hälfte des Stroms aus regenerativen Energiequellen wurde aus Windkraft erzeugt, ca. je-

weils 20 % aus Biomasse und durch Fotovoltaik. Der deutlich größte Anteil der Fotovoltaik-Anlagen

ist auf Dachflächen montiert. Dagegen ist der Anteil so genannter Fotovoltaik-Freianlagen, welche

im Außenbereich z. B. auf landwirtschaftlich genutzten Flächen installiert sind, noch relativ gering.

Bisher musste Strom von größeren Freiflächenanlagen frei vermarktet werden, garantierte Einspei-

severgütungen und Förderungen zur Errichtung solcher Anlagen gab es nicht mehr. Dies hatte sei-

nen Grund in der Konkurrenz dieser Anlagen mit einer landwirtschaftlichen Nutzung. Durch die No-

velle des EEG 2017 wurde jedoch eine „Länderöffnungsklausel“ für „benachteiligte Gebiete“, d. h.

für Flächen mit geringerer Eignung für eine landwirtschaftliche Nutzung, eingefügt. Da die Landes-

regierung in der Fotovoltaik - neben der Windkraft - ein hohes Potenzial sieht, wurde von dieser

Klausel Gebrauch gemacht und die Freiflächenöffnungsverordnung verabschiedet. Damit können

Freiflächen-Anlagen von 750 kW bis 10 MW auf (weniger wertvollen) Acker- wie auch Grünlandflä-

chen zugelassen werden. Gemäß einer Analyse der LUBW ist das Gemeindegebiet als „benachtei-

ligtes Gebiet“ und somit geeignet für die Nutzung mit Fotovoltaik eingestuft.

Die Gemeinde Keltern möchte einen Beitrag zur „Energiewende“ leisten. Aus diesem Grund sollen

Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen in begrenztem Umfang ermöglicht werden. Im Gegensatz zur

Windkraft sind solche Anlagen jedoch nicht „privilegiert“, d. h. vor Umsetzung ist die Ausweisung

von entsprechenden Sondergebieten im Flächennutzungsplan und die Aufstellung von Bebauungs-

plänen erforderlich.

Der Bereich „Arzt“ befindet sich nördlich von Ellmendingen und weist insgesamt gute Vorausset-

zungen für eine Fotovoltaik-Nutzung auf: die Flächen befinden sich in einer deutlich ausgeprägten

Südhanglage; sie werden landwirtschaftlich genutzt, die Böden sind jedoch nicht als vorrangig ein-

zustufen; die naturschutzrechtlichen Restriktionen sind begrenzt. Vorliegend werden einzelne Par-

zellen für den Obstbau genutzt, andere Parzellen liegen brach. Der für die Gemeinde typische Wein-

bau ist hier nicht betroffen.

Mit der Flächenausweisung soll ein Bereich definiert werden, in dem Freiflächen-Fotovoltaik-Anla-

gen realisiert werden können. Durch die kleinteilige Parzellierung mit vielfältigen Eigentumsverhält-

nissen ist nicht zu erwarten, dass übermäßig große Anlagen entstehen. Vielmehr sollen bereits be-

stehende Brachfläche oder zukünftig aufgegebene Obstanbauflächen für eine Solarenergiegewin-

nung geöffnet werden. Damit ist davon auszugehen, dass nur ein Teil der zur Verfügung stehenden

Fläche tatsächlich für Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen genutzt wird.
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12.2 Lage, Größe und Topografie der Neuausweisung

Die Fläche befindet sich im Außenbereich nördlich von Ellmendingen. Die Größe der Flächenaus-

weisung beträgt ca. 5,6 ha. Die Fläche hat eine deutliche Hangneigung Richtung Süden.

Bild 24: Ausschnitt FNP 2035 - Sondergebiet „Photovoltaik Arzt“

12.3 Derzeitige Flächendarstellung

Im derzeitigen Flächennutzungsplan ist der Bereich als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Dies ent-

spricht der Realnutzung.
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12.4 Regionalplan

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan Nordschwarzwald 2015 ist die Flächenausweisung

nicht als zukünftige Wohnbaufläche enthalten. Weitere regionalplanerisch bedeutsame Gebiete

werden durch die Flächenausweisung nicht tangiert.

Bild 25: Raumnutzungskarte zum Regionalplan, Ausschnitt Ellmendingen, mit Neuausweisung (schwarzer Pfeil)

12.5 Schutzvorschriften und Restriktionen

Schutzvorschrift Betroffenheit

Natura 2000  Keine Betroffenheit

Landschaftsschutzgebiete  Lage innerhalb Landschaftsschutzgebiet „Kelterner Obst-und
Rebengäu“

 Dies ist jedoch kein Ausschlusskriterium

Naturschutzgebiete, Naturdenkmale  Keine Betroffenheit.

Geschützte Biotope  Keine Betroffenheit

Geschützte Tiere und Pflanzen  Artenschutzrechtliche Belange können betroffen sein (Brut-
vögel, Reptilien).

Wasserschutz  Lage in Wasserschutzgebiet Zone III.

Überschwemmungsgebiete  Lage außerhalb des Überschwemmungsgebietes eines 100-
jährlichen Hochwassers

Denkmalschutz  Keine Betroffenheit.

Immissionsschutz  Keine Beeinträchtigungen zu erwarten.

Altlasten  Keine bekannt.

Sonstiges  Keine bekannt.

Tabelle 16: Sondergebiet „Photovoltaik Arzt“ - Schutzvorschriften und Restriktionen
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12.6 Beschreibung der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Wasser,

Klima / Luft, Landschaft, Fläche und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der Prognose wird die Pla-

nung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die Schutzgüter entstehen.

Schutzgut Mensch

Bestand
 Landwirtschaftsflächen vorrangig für Obstbau,

teilweise brachliegend.
 Wegenetz mit Bedeutung für wohnortnahe Be-

deutung.
 Keine relevanten Lärmimmissionen

Prognose
 Neues bauliches Element im Außenbereich.
 Nur bedingte Einschränkung der Naherholung.
 Weinwanderweg Keltern nicht betroffen.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Tiere und Pflanzen

Bestand
 Nutzung als Obstanbauflächen (Plantagen).
 Keine natürlichen Gehölzstrukturen vorhanden.
 Potenzieller Lebensraum für Brutvögel.
 Potenzieller Lebensraum für Reptilien.

Prognose
 Verlust oder Veränderung der bestehenden Ha-

bitatstrukturen.
 Evtl. artenschutzrechtliche Betroffenheit (Feld-

vögel, Reptilien)

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Boden

Bestand
 Geologische Einheit bzw. Bodentyp: Pararend-

zina und Braunerde-Pararendzina
 Hohe Bedeutung für naturnahe Vegetation.
 Mittlere Bedeutung als Standort für Kulturpflan-

zen.
 Mittlere Bedeutung als Ausgleichskörper für den

Wasserhaushalt und Puffer gegenüber Schad-
stoffen.

 Derzeit nur geringe Versiegelungen oder Boden-
verdichtungen. Natürliche Bodenfunktionen wei-
testgehend vorhanden.

Prognose
 Photovoltaik-Anlage mit geringem Versiege-

lungsgrad.
 Anlage zusätzlicher Wege nicht erforderlich.
 Bodenverunreinigungen durch Nutzung nicht zu

erwarten.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Wasser

Bestand
 Mittlere Wasserdurchlässigkeit.
 Mittlere Bedeutung für die Grundwasserneubil-

dung.
 Keine offenen Gewässer vorhanden.

Prognose
 Vernachlässigbare Verringerung der Grundwas-

serneubildung zu erwarten.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Klima und Luft

Bestand
 Kaltluftentstehungs- und -abflussbereich.
 Bedeutung für das Lokalklima in Ellmendingen

Prognose
 Nur geringe Verringerung der Kaltluftproduktion.
 Kaltluftabfluss weiterhin gewährleistet.
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 Durch landwirtschaftliche Nutzung nur geringer
Beitrag zur Sauerstoffproduktion.

 Verstärkte Aufheizung durch Überstellung der
Flächen mit PV-Anlagen.

 Beitrag zur klimaschonenden Energieerzeugung.

> Geringe Betroffenheit

Schutzgut Landschaft

Bestand
 Deutlich ausgeprägte Südhanglage.
 Einsehbarkeit von Ellmendingen wie auch von

Aussichtspunkten südlich von Ellmendingen.

Prognose
 Neues technisches Element im Landschaftsraum.
 Fernwirkung ist gegeben.
 Jedoch kleinteile Anlagen zu erwarten.

> Hohe Betroffenheit

Schutzgut Fläche

Bestand
 Ellmendingen mit insgesamt kompakter Sied-

lungsstruktur.
 Relativ eindeutige Abgrenzung des Siedlungsbe-

reiches
 Derzeit keine bauliche Nutzung.

Prognose
 Zwangsläufige Inanspruchnahme von bisherigen

Außenbereichsflächen.
 Kein neuer Siedlungsansatz.

> Mittlere Betroffenheit

Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Bestand
 Keine Vorkommen von Kultur- und Sachgüter be-

kannt.

Prognose
 Keine Auswirkungen auf das Schutzgut zu erwar-

ten.

> Keine Betroffenheit

Wechselwirkungen zwischen Schutzgütern

 Es sind keine außergewöhnlichen Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern zu erwarten.

Sonstige mögliche Auswirkungen

 Ordnungsgemäße Entsorgung oder Wiederverwendung von im Zuge der Errichtung anfallender Abfälle.
 Ausschluss von Risiken für Mensch und Umwelt durch sachgemäßen Umgang mit Materialien oder Ma-

schinen und behördlichen Genehmigungen bzw. Kontrollen.

12.6.1 Beurteilung der Umweltauswirkungen

Durch die Flächenausweisung ist vorrangig das Schutzgut Landschaftsbild betroffen. Dies resultiert

aus der zwingenden Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen in Hanglage. Damit verbunden

ist eine Fernwirkung.

Andere Schutzgüter sind gering oder in mittlerem Umfang betroffen. Der Versiegelungsgrad von

PV-Anlagen ist gering. Auch ist aufgrund der zu erwartenden nur parzellenweisen Nutzung von kei-

nen erheblichen Zerstörungen bisheriger Habitatstrukturen auszugehen.
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12.6.2 Vorschläge für Maßnahmen

Folgende Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen werden vorgeschlagen:

 Beschränkung der Höhe der Anlagen.

 Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes zwischen den Anlagen zur Sicherung einer

ausreichenden Belichtung der Flächen unter den Modulen.

 Anlage von extensiv gepflegten Grünflächen unter den Anlagen.

 Ausgleichsmaßnahmen insbesondere für das Landschaftsbild.

12.7 Planungsvarianten

12.7.1 Prognose bei Nicht-Umsetzung der Planung (0-Variante)

Ohne Umsetzung der Planung würde die derzeitige landwirtschaftliche Nutzung fortgeführt wer-

den. Die in der Bestandsanalyse dargelegten Funktionen blieben erhalten.

12.7.2 Prognose für Alternativen

Gemäß Analyse der LUBW ist das gesamte Gebiet der Gemeinde Keltern als „benachteiligtes Ge-

biet“ und damit potenziell geeignet für Freiflächen-Fotovoltaik-Anlagen eingestuft. Es ist jedoch

städtebauliche Zielsetzung der Gemeinde, solche Anlagen zu konzentrieren. Alternative Flächen au-

ßerhalb von Schutzgebieten (mit Ausnahme von Landschaftsschutzgebieten) befinden sich insbe-

sondere zwischen Ellmendingen, Weiler und Niebelsbach. Diese weisen jedoch eine zumeist be-

wegte Topografie ohne explizite Südausrichtung auf. Der Bereich zwischen Ellmendingen und Diet-

lingen ist vom Weinbau geprägt und soll explizit von technischen Anlagen freigehalten werden.




